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Einführung 
Mit Beginn der 18. Legislaturperiode hat der Senat in den Richtlinien der Regierungspolitik 

2016-2021 festgelegt, ein umfassendes Konzept zur Integration und Partizipation 

Geflüchteter zu erarbeiten. Das Gesamtkonzept wurde nach einem intensiven Austausch mit 

der Stadtgesellschaft entwickelt und stellt die flüchtlingspolitischen Leitlinien des Senats dar. 

Es widmet sich der Lebenssituation Geflüchteter mit besonderem Fokus auf die Zeit des 

Ankommens und die ersten Jahre in Berlin. Am 11. Dezember 2018 hat der Senat das 

Gesamtkonzept zur Integration und Partizipation Geflüchteter (in Folge: Gesamtkonzept) 

beschlossen. 

Im Gesamtkonzept wurde festgelegt, dass der Senat über die Umsetzung und die 

Fortentwicklung des Gesamtkonzepts im Rahmen eines Zwischenberichts berichtet. Dieser 

Pflicht kommt der Senat mit Vorlage dieses Berichts nach.   

Dieser Bericht befasst sich mit dem Umsetzungsstand für das Jahr 2020. Er beinhaltet 

Auswertungen der Tätigkeiten der Senatsverwaltungen und der Bezirke entlang der neun 

Handlungsfelder, Querschnittsbereiche und ressortübergreifenden Themen. Die Zulieferungen 

wurden durch die Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration in ihrer 

Funktion als Koordinatorin der Umsetzung des Gesamtkonzepts zusammengebracht. Im 

Anhang werden darüber hinaus die konkreten Umsetzstände der jeweiligen Maßnahmen 

abgebildet.  

Die Handlungsfelder und Querschnittsbereiche bearbeiten die Senatsverwaltungen und 

nachgeordneten Behörden sowie die Bezirke gemeinsam. Folgende Senatsverwaltungen 

koordinieren die Umsetzung der Maßnahmen und die Berichtserstattung für die 

entsprechenden Handlungsfelder und Querschnittsbereiche: 

 

Handlungsfelder (HF) Ressorts 

Ankommen und Bleiben  Senatsverwaltung für Inneres und Sport – 

Abteilung Staats- und Verwaltungsrecht 

Unterkunft, Wohnen und Soziales  Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 

Soziales, Abteilung Soziales 

Gesundheit Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 

Gleichstellung, Abteilung Gesundheit 

Kinder, Jugendliche und Familie und 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 

inklusive vorschulische Bildung sowie 

Berufsorientierung und -vorbereitung  

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie 

Arbeitsmarktintegration, Erwerbsleben 

und Ausbildung Geflüchteter 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 

Soziales, Abteilung Arbeit und berufliche 

Bildung 

Hochschulbildung und Wissenschaft Der Regierende Bürgermeister von Berlin, 

Senatskanzlei, Abteilung Wissenschaft 

Sozialräumliche Integration, Kultur und 

Sport 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Wohnen, Abteilung Wohnungswesen, 

Stadterneuerung, Städtebauförderung  

Partizipation Die Beauftragte des Senats von Berlin für 

Integration und Migration 

Sicherheit und Demokratieförderung Senatsverwaltung für Inneres und Sport, 

Landeskommission Berlin gegen Gewalt, 

Berliner Landeszentrale für politische Bildung  
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Querschnittsbereich Frauen Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 

Gleichstellung, Abteilung Frauen und 

Gleichstellung 

Querschnittsbereich LSBTI-Geflüchtete 

und Antidiskriminierung  

Senatsverwaltung für Justiz, 

Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, 

Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen 

Diskriminierung  

Querschnittsbereich Ehrenamt Der Regierende Bürgermeister, 

Senatskanzlei, Abteilung 

Bundesangelegenheiten, Medien und 

Bürgerschaftliches Engagement  

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 

Soziales, Abteilung Soziales 

 

2020 - Das Jahr der Covid-19 Pandemie  
Die Teilhabe geflüchteter Menschen im Jahr 2020 kann nicht ohne die Auswirkungen der 

Covid-19 Pandemie auch auf diese Zielgruppe analysiert werden. Die Pandemie hat ab März 

2020 für Monate einen Lockdown nach sich gezogen und für den Rest des Jahres 

Kontaktbeschränkungen, Schließungen von Angeboten sowie Einrichtungen und einen 

Rückzug von etablierten Strukturen hervorgebracht.  

Dabei ist deutlich geworden, dass insbesondere vulnerable Bevölkerungsgruppen, wie 

Geflüchtete, bei der Bewältigung der Situation zu kämpfen haben und auf sie zugeschnittene 

Unterstützungsangebote benötigen (bspw. Zugang zu Sprachkursen, niedrigschwellige 

psychosoziale Beratung, Unterstützung beim Homeschooling in den Unterkünften sowie bei 

der schwierigen Wohnungs- und Arbeitssuche, Zugang zum Gesundheitssystem). 

Für geflüchtete Menschen sind unter anderem folgende spezifische Probleme aufgetreten:  

 Informationsdefizite: Verlässliche aktuelle Informationen über den Virus erreichten 

die Menschen in Unterkünften nicht immer zeitnah, bspw. aufgrund von 

unzureichendem Internet und Verständigungsschwierigkeiten. Anfänglich waren 

Informationsmaterialien der staatlichen Akteure nicht ausreichend mehrsprachig. 

 Raummangel, um räumliche Distanz wahren zu können: In den 

Gemeinschaftsunterkünften war die Einhaltung von Abstandregelungen nicht 

immer umzusetzen. 

 Kontaktmangel: Da Geflüchtete in der Zeit der Kontaktbeschränkungen stark in 

ihren Unterkünften isoliert waren (teilweise waren die bezirklichen Projekte die 

einzigen, die noch einen Zugang zu ihnen hatten), ist der Mangel an Kontakt und 

Austausch um einiges schwerwiegender als bei Berlinerinnen und Berlinern in 

anderen Lebensumständen. 

Weiterhin waren Geflüchtete stark durch die pandemiebedingten langen Wartezeiten im 

Regelsystem (vom Bürgeramt über das Gesundheitsamt bis zum Landesamt für Einwanderung 

(LEA)), den Ausfall von gesundheitlichen und psychologischen Untersuchungen (bspw. 

Schuleingangsuntersuchungen) oder den Ausfall von Ehrenamtlichen während der Pandemie 

betroffen. Nicht zuletzt war für die Menschen mit zeitlich befristeten Aufenthaltstiteln oder 

Duldungen relevant, dass das LEA pandemiebedingt das Verfahren umstellen und von 

persönlichen Vorsprachen absehen musste. 

Wie dieser Bericht jedoch auch an vielen Stellen aufzeigt, hat die Pandemie ein 

Innovationspotenzial bei zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren offenbart. So zogen 

die Akteure an vielen Stellen an einem Strang, z.B. zur muttersprachlichen Aufklärung und 

Information zum Umgang mit Covid19, für den verbesserten Internetzugang für Bewohnende 

in LAF-Unterkünften, zur Kontaktaufnahme mit geflüchteten Kindern während des 

Homeschooling oder zu situationsangepassten Beratungsangeboten für Frauen und Familien.  
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Die Berliner Politik für Geflüchtete 
Akteure der Geflüchtetenpolitik in Berlin 

Das Erreichen der gesellschaftlichen Teilhabe für Geflüchtete, um ihnen in Berlin ein 

selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ist eine gesamtstädtische Aufgabe, die nur in 

Zusammenarbeit der Senatsverwaltungen, der Bezirke und der Stadtgesellschaft möglich ist. 

Dabei sind für die Koordinierung der Maßnahmen auf bezirklicher und auf gesamtstädtischer 

Ebene insbesondere die bezirklichen Integrationsbeauftragten, die Beauftragte des Senats 

von Berlin für Integration und Migration und die Koordinierungsstelle Flüchtlingsmanagement 

bei der Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales verantwortlich. Die fachliche 

Durchführung flüchtlingspolitischer Maßnahmen liegt wiederum bei den Senatsverwaltungen, 

ihren nachgeordneten Behörden und den Bezirksämtern.  

Die Hauptaufgabe der Beauftragten des Senats von Berlin für Integration und Migration 

besteht darin, die Migrations- und Integrationspolitik des Senats mitzugestalten und mit 

anderen Verwaltungen im Land Berlin abzustimmen. In diesem Zusammenhang koordiniert sie 

die Umsetzung des Gesamtkonzepts. Sie fördert die Partizipation der Geflüchteten in der 

Stadtgesellschaft bei der Umsetzung der Maßnahmen des Gesamtkonzepts. Sie koordiniert 

auch das Monitoring und die Berichterstattung zu der Umsetzung der Maßnahmen des 

Gesamtkonzepts sowie die Arbeit des Lenkungsgremiums.  

Die Koordinierungsstelle Flüchtlingsmanagement (KoordFM) ist eine Stabsstelle bei der 

Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. Sie wurde im Oktober 2017 eingerichtet, um 

ressort- und themenübergreifend die Teilhabe der Geflüchteten in die Berliner 

Stadtgesellschaft zu begleiten und koordinierend zu fördern. Die Koordinierungsstelle steht im 

ständigen Austausch mit den Netzwerken und Organisationen zur Unterstützung der 

Geflüchteten, mit den Flüchtlingskoordinatorinnen und -koordinatoren in den Bezirken und mit 

den zuständigen Senatsverwaltungen. Insbesondere begleitet und beteiligt sich die 

Koordinierungsstelle Flüchtlingsmanagement an der Erarbeitung von strategischen 

Lösungsvorschlägen und arbeitet hier, insbesondere in Bezug auf die Unterbringung von 

Geflüchteten, mit dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten eng zusammen. Des 

Weiteren entwickelt die Stabsstelle Formate zur themenspezifischen Partizipation von im 

Flüchtlingsmanagement beteiligten Akteurinnen und Akteuren sowie Geflüchteten als 

Expertinnen und Experten ihrer Selbst. Sie initiiert bedarfsbezogene Pilotprojekte, Runde 

Tische und Expertinnen- und Expertenrunden zur Umsetzung ihres Auftrages, bspw. zur 

Errichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle für Geflüchtete, im Zugang zu Wohnraum, 

zur Versorgung von besonderen Zielgruppen, und informiert die Öffentlichkeit im Newsletter 

und in Publikationen über die aktuellen, berlinweiten Prozesse. KoordFM leistete ihren Beitrag 

bei der Bewältigung der Corona-bedingten Herausforderungen durch Informations- und 

Kommunikationsverstärkung zwischen den vielfältigen Akteurinnen und Akteuren. 

Die bezirklichen Beauftragten für Integration und die bezirklichen 

Flüchtlingskoordinatorinnen und -koordinatoren unterstützen die Geflüchteten dabei, 

Zugang zu der Regelstruktur, z. B. im Bereich Soziales, Gesundheit, Bildung und Wohnen, zu 

erhalten. Darüber hinaus nehmen sie Bürgerinformation, Fortbildungen oder die Organisation 

von Ehrenamtsnetzwerken wahr. Der Senat verstärkt über den Integrationsfonds, auch 

bezirkliches Nachbarschaftsprogramm genannt (in Folge: Integrationsfonds), die bezirklichen 

integrationspolitischen Schwerpunkte. Unter fachlicher Begleitung durch die Beauftragte des 

Senats von Berlin für Integration und Migration können Projekte gefördert werden, die einen 

niederschwelligen Zugang zu Leistungen der Daseinsvorsorge schaffen und Teilhabe 

Geflüchteter in der Stadtgesellschaft stärken. Eine wesentliche Rolle, den Zugang zu den 

Leistungen der Daseinsvorsorge zu gewähren, übernehmen hierbei die Berliner Bezirksämter, 

vor allem die Sozial-, Jugend- und Gesundheitsämter.  

Die Umsetzungsmechanismen des Gesamtkonzepts 

Um die Umsetzung des Gesamtkonzepts zu begleiten, hat die Staatssekretärskonferenz ein 

Lenkungsgremium eingesetzt. Das Lenkungsgremium begleitet die Umsetzung des 

Gesamtkonzepts und erarbeitet Empfehlungen zu dessen Weiterentwicklung. Im 
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Lenkungsgremium nehmen Vertreterinnen und Vertreter der Senatsverwaltungen, der Bezirke 

und des Landesbeirats für Integration und Migration teil. 2020 hat das Lenkungsgremium zwei 

Mal getagt und in den Sitzungen insbesondere die aktuellen Entwicklungen in den Häusern 

und Bezirken eruiert. Insbesondere aufgrund der Pandemie war der Austausch zum Stand der 

Maßnahmen und Programme relevant. 

Die Umsetzung des Gesamtkonzepts wird durch ein Monitoring begleitet. Die inhaltlichen 

Umsetzungsstände zu allen Maßnahmen des Gesamtkonzepts und den Ressourceneinsatz 

werden dokumentiert. Die Ergebnisse der inhaltlichen Umsetzungsstände werden im Anhang 

zu diesem Umsetzungsbericht wiedergegeben.  

 

Zahlen und Fakten zur Situation von Geflüchteten in 
Berlin 
Als Oberbegriff für die unterschiedlichen Zielgruppen verwendet das Gesamtkonzept die 

Begriffe „Geflüchtete“ oder „geflüchtete Menschen“. Diese Begriffe stellen keine rechtlich 

begründeten Begriffe dar, sondern bezeichnen alle Personen, die aus völkerrechtlichen, 

humanitären oder persönlichen Gründen Schutz in Deutschland suchen. Eine Person, deren 

Asylverfahren durchgeführt wird, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, die ihrer vollziehbaren 

Ausreisepflicht nicht nachkommt oder die im Anschluss an ein Asylverfahren ein Bleiberecht 

erhalten hat, wird demzufolge ebenfalls als geflüchteter Mensch bezeichnet. Der mit einer 

rechtskräftigen Ablehnung eines Asylantrags oder Antrags auf einer Aufenthaltserlaubnis 

einhergehenden Ausreisepflicht kann aus verschiedenen Gründen nicht immer oder jedenfalls 

nicht zeitnah nachgekommen werden. In vielen Fällen ergeben sich lebensbiographische 

Veränderungen, die dann ein Bleiberecht begründen. Der Senat hält es daher für folgerichtig, 

den in Berlin verbleibenden Menschen ein an ihren Rechten und Bedürfnissen orientiertes 

Teilhabeangebot zu unterbreiten. 

Von 2015 bis 2020 sind laut der Zugangsstatistiken des Bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) in Berlin 98.340 Geflüchtete angekommen1. Im gleichen Zeitraum wurden 

1.932.754 Geflüchtete bundesweit registriert. Im Jahr 2020 hat sich die Anzahl von 

Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, trotz der Pandemie weiterhin erhöht und ein 

Rekordhoch erreicht. 2020 waren nach Angaben des UN-Flüchtlingswerks (United Nation 

High Commissioner for Refugees, UNHCR) ca. 82,4 Mio. Menschen auf der Flucht2. 26,4 

Millionen Menschen mussten in ein anderes Land fliehen. 48 Mio. Menschen befanden sich 

innerhalb ihres eigenen Lands auf der Flucht. Bei 4,1 Mio. Menschen wurde über die 

Anerkennung eines Flüchtlingsstatus noch nicht entschieden. In Europa leben circa 12,5 

Prozent der Geflüchteten, die außerhalb ihres eigenen Landes Schutz suchen. Wird die Türkei 

mit ihren 3,7 Millionen Geflüchteten abgezogen leben in Europa noch circa 8% aller 

Geflüchteten. Trotz der Tatsache, dass Deutschland das fünftgrößte Aufnahmeland für 

Geflüchtete nach der Türkei, Kolumbien, Pakistan und Uganda ist, zeigen diese Zahlen, dass 

nur ein Bruchteil der Geflüchteten Schutz in Deutschland findet.  

Laut der Kennzahlen des Landesamtes für Einwanderung (LEA) lebten 2020 insgesamt 

111.400 Geflüchtete in Berlin3. Im Vorjahr waren 108.527 Geflüchtete in der Zuständigkeit 

des LEA.  

Am 31. Dezember 2020 lebten laut Ausländerzentralregisters (AZR) in Berlin insgesamt ca. 

93.112 Menschen entweder mit einem zeitlich befristeten Aufenthaltstitel aus 

völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen oder mit einer 

Niederlassungserlaubnis, die auf einem Aufenthaltstitel aus völkerrechtlichen, humanitären 

oder politischen Gründen beruht4. Ebenfalls dazu gehören Menschen, die aus familiären 

Gründen zu Schutzberechtigten zugezogen sind (4.997 Personen im Jahr 2020). Daneben 

                                                             
1 Quelle: LAF, https://www.berlin.de/laf/ankommen/aktuelle-ankunftszahlen/artikel.625503.php 
2 UNCHR, Global Trends Forced Displacement in 2020, S. 2ff. 
3 Quelle: Kennzahlen des LEA vom 12.01.2021 
4 Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, AZR-Statistik zum Stichtag 31.12.2020 
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lebten im Dezember 2020 11.346 Personen mit einer Aufenthaltsgestattung in Berlin. Es sind 

ca. 1.500 Asylbegehrende weniger gegenüber dem Jahr 20195. Darüber hinaus lebten in 

Berlin im Dezember 2020 14.368 Ausreisepflichtige, davon 13.329 Personen mit Duldung. 

Bei Geduldeten ist der Vollzug der Abschiebung aufgrund von rechtlichen oder tatsächlichen 

Abschiebungshindernissen ausgesetzt. Ein solches Hindernis kann vorliegen, weil die 

betroffene Person eine Ausbildung absolviert, keinen Pass besitzt oder aber, weil dringende 

humanitäre, persönliche oder familiäre Gründe vorliegen oder ein öffentliches Interesse am 

Verbleib der Person besteht, so beispielsweise, wenn ihre Anwesenheit zur Aufklärung einer 

Straftat erforderlich ist.  

2020 waren 5.576 Personen freiwillig ausgereist. Im Vergleich dazu waren es im Jahr 2019 

insgesamt 5.767 Personen. Der betrachtete Personenkreis umfasst neben ausgereisten 

Geduldeten, Gestatteten sowie Inhaberinnen und Inhabern einer 

Grenzübertrittsbescheinigung auch ausgereiste Inhaberinnen und Inhaber von humanitären 

Aufenthaltstiteln.  

Verteilung der Geflüchteten in den Unterkünften des LAF 

Am 30. Dezember 2020 weist die Belegungsstatistik des LAF 18.756 Geflüchtete in den 

Unterkünften des LAF aus. 1.285 Geflüchtete wurden in einer Aufnahmeeinrichtung 

untergebracht, 17.471 Geflüchtete in einer Gemeinschaftsunterkunft6.  
 

Bezirk Belegte Plätze 

Charlottenburg-Wilmersdorf 836 

Friedrichshain-Kreuzberg 644 

Lichtenberg 3.158 

Marzahn-Hellersdorf 2.869 

Mitte 647 

Neukölln 788 

Pankow 2.338 

Reinickendorf 754 

Spandau 1.723 

Steglitz-Zehlendorf 1.948 

Tempelhof-Schöneberg 1.800 

Treptow-Köpenick 1.251 

Total 18.756 

 

Die Entwicklung der Bundesmigrationspolitik und ihre 
Auswirkung auf Berlin 
Im Jahr 2020 zeigten sich die Auswirkungen des im Vorjahr verabschiedeten „Geordnete-

Rückkehr-Gesetzes“ in der Praxis noch deutlicher. Einigen Personen wurde inzwischen eine 

Ausbildungsduldung erteilt, soweit die engen Voraussetzungen zur Identitätsklärung und den 

dafür einschlägigen Fristen erfüllt werden konnten. Es bleibt bei einer sehr überschaubaren 

Anzahl erteilter Beschäftigungsduldungen, was die Vorbehalte wegen zu hoher Hürden 

bestätigt. Diese Duldungsregelungen bieten weder für die Betroffenen noch für 

Arbeitgebende ausreichende Sicherheit und erschweren andere aufenthaltsrechtliche 

Perspektiven wie etwa das Härtefallverfahren. Auch werden zunehmend „Duldungen für 

Personen mit ungeklärter Identität“ erteilt, über deren gesetzliche Voraussetzungen weiterhin 

im Einzelnen Unklarheit herrscht, was zu langwierigen Verfahren auch vor Gericht führt.  

Ebenfalls als Teil des (nationalen) Migrationspakts trat am 1. März 2020 das 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft, mit dem die Abschnitte des Aufenthaltsgesetzes zu 

Ausbildung (im weiteren Sinne) und Erwerbstätigkeit weitgehend neu gefasst wurden. Nach 

                                                             
5 Quelle: Kennzahlen des LEA vom 12.01.2021 
6 Quelle: Belegungsmeldung des LAF zum Stichtag 30.12.2020 
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der „Systematik der bedarfsgebundenen Erwerbsmigration“ wird das Aufenthaltsrecht 

grundsätzlich an das Vorliegen einer in Deutschland anerkannten Qualifikation und eines 

Arbeitsplatzangebots geknüpft. Neben einigen begrifflichen Vereinheitlichungen wurden auch 

die Möglichkeiten der befristeten Einreise zur Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzsuche (§§ 17, 20 

Aufenthaltsgesetz - AufenthG) sowie des Aufenthalts zur Anerkennung ausländischer 

Berufsqualifikationen (§ 16d AufenthG) teilweise erweitert und ausdifferenziert. Zudem wurde 

ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren eingeführt (§ 81a AufenthG). Damit einher gingen 

entsprechende Änderungen der Beschäftigungs- sowie Aufenthaltsverordnung. Im Rahmen 

der Erarbeitung des Gesetzes wurde auch der Spurwechsel für Geduldete oder Personen im 

Asylverfahren in einen Titel der Fachkräfteeinwanderung diskutiert. Letztlich ermöglicht das 

Gesetz jedoch nur Geflüchteten mit einem bereits gesicherten Aufenthaltsstatus den Wechsel 

in Aufenthaltstitel zu Erwerbs- und Ausbildungszwecken. 

Am 23. September 2020 legte die EU-Kommission mit einem neuen Migrations- und 

Asylpaket ihre Vorschläge für die zukünftige Migrationspolitik der EU vor. Mit einer Reihe von 

Rechtsakten sehen diese insbesondere Neuregelungen für die Aufnahme an den EU-

Außengrenzen, die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten zur Durchführung von Asylverfahren 

sowie Rückführungen vor. Dadurch sollen Asylverfahren möglichst zügig in Aufnahmezentren 

an den Außengrenzen durchgeführt und abgelehnte Schutzsuchende zeitnah zurückgeführt 

werden. Ankommende sollen dabei zunächst einem Screening unterworfen werden, woran 

sich das eigentliche Asylverfahren anschließt. In der Regel soll daraufhin eine Vorprüfung der 

Zulässigkeit des Antrags stattfinden, die insbesondere bei Durchreise durch einen sicheren 

Drittstatt abzulehnen ist. 

Die Regelungen zur Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Durchführung von Asylverfahren 

entsprechen im Wesentlichen dem bestehenden Regime durch die Dublin-III-Verordnungen. 

Im Einzelnen ergeben sich etwa Verschärfungen für minderjährige und erwachsene 

Schutzsuchende, die in andere Mitgliedstaaten weiterwandern. Zwar sehen die Vorschläge 

Solidaritätsmechanismen zwischen den Mitgliedstaaten vor, im Wesentlichen bleibt es jedoch 

bei der Verantwortlichkeit der Länder mit EU-Außengrenzen. Andere Mitgliedstaaten sollen 

durch die Aufnahme von Schutzsuchenden bzw. Maßnahmen zur Rückführung unterstützen. 

Der Bundesrat hat zu den Vorschlägen nur punktuell Stellung genommen. Das Paket wurde im 

Senat und im Bundesrat intensiv diskutiert. 

Auch das Migrationsrecht wurde durch die Folgen der Corona-Pandemie geprägt. Mit 

einigen Rundschreiben gab das BMI den Ländern Hinweise zum Umgang mit den 

pandemiebedingten Umständen. So wurden etwa Informationen zur „Neuvisierung“ bereits 

erteilter Visa7 und zum Verzicht auf den Nachweis von Sprachkenntnissen zum 

Ehegattennachzug, etwa wenn kein Sprachkurs angeboten wird, zirkuliert.8  

 

Die Berliner Gesetzgebungsinitiative im Bundesrat für ein Gesetz zur Erleichterung des 

Familiennachzuges wurde im Plenum des Bundesrats am 08.10.2020 vorerst von der 

Tagesordnung gestrichen9.  

Auch die Berliner Bundesratsinitiative zur Ermöglichung von Landesaufnahmeprogrammen 

nach § 23 Abs. 1 AufenthG (im „Benehmen“ statt im „Einvernehmen“ mit dem Bund) erhielt 

keine Mehrheit und nur die Zustimmung von Bremen und Thüringen10. Darüber hinaus 

verweigerte im Juli 2020 das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sein 

Einvernehmen für ein von Berlin geplantes Landesaufnahmeprogramm für 300 besonders 

vulnerable Personen aus Griechenland (nach § 23 Abs. 1 AufenthG). Berlin entschied in der 

Folge, Klage gegen das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wegen der 

                                                             
7 Schreiben BMI vom 12.06.2020. Zugriff unter: https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/bmi_corona_062020.pdf  
8 Schreiben BMI vom 24.11.2020. Zugriff unter: https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/bmi-

laenderrundschreiben_241120.pdf  
9 BR-Drs. 512/20 v. 08.09.2020. Zugriff unter: https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0501-0600/512-

20.pdf?__blob=publicationFile&v=1  
10 BR-Drs. 482/19 v. 07.10.2019. Zugriff unter: https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0401-0500/482-

19.pdf?__blob=publicationFile&v=1 und Protokoll der Sitzung v. 18.09.2020, TOP 11, S. 298. Zugriff unter: 
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/downloads/DE/plenarprotokolle/2020/Plenarprotokoll-
993.pdf?__blob=publicationFile&v=2  

https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/bmi_corona_062020.pdf
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/bmi-laenderrundschreiben_241120.pdf
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/bmi-laenderrundschreiben_241120.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0501-0600/512-20.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0501-0600/512-20.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0401-0500/482-19.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0401-0500/482-19.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/downloads/DE/plenarprotokolle/2020/Plenarprotokoll-993.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/downloads/DE/plenarprotokolle/2020/Plenarprotokoll-993.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Verweigerung des Einvernehmens zum Landesaufnahmeprogramm zu erheben und das 

Einvernehmen im Klageweg einzuholen. Das Klageverfahren war im Berichtszeitraum nicht 

abgeschlossen11. 

Mit der sechsten Änderung der Beschäftigungsverordnung wurde die Westbalkanregelung 

(über den 31.12.2020 hinaus) bis 31.12.2023 verlängert und ein Kontingent von 25.000 

Personen pro Jahr zur Einreise nach Deutschland festlegt. Die Regelung ermöglicht 

Staatsangehörigen von Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, 

Montenegro und Serbien, auch ohne formale Qualifikation ein Visum zur Einreise zur 

Erwerbstätigkeit zu beantragen, wenn sie ein verbindliches Arbeitsangebot vorlegen und in 

den letzten 24 Monaten keine Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 

bezogen haben12. 

 

  

                                                             
11 Abgeordnetenhaus Berlin, Drs. 18/3379. Zugriff unter: https://www.parlament-berlin.de/ados/18/IIIPlen/vorgang/d18-

3379.pdf und Pressemitteilung der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport vom 17.11.2020. Zugriff unter: 
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.1018899.php 

12 Bundesgesetzblatt vom 27.10.2020. Zugriff unter: 
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s2268.pdf  

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s2268.pdf
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Hauptergebnisse 
Trotz der starken Einschränkungen aufgrund der Covid-19 Pandemie konnten auch 2020 

Maßnahmen berlinweit für geflüchtete Menschen bereitgestellt werden. Hierfür haben der 

Senat, die Bezirke und die zivilgesellschaftlichen Akteure gemeinsam, flexibel und kreativ 

auf die Herausforderungen reagiert, indem sie Angebote in kurzer Zeit digitalisierten und 

neue Konzepte entwarfen.  

 

Die Bezirke leisteten auch 2020 einen großen Beitrag zur Partizipation Geflüchteter. Ein 

Beispiel für ihre wichtige Arbeit ist, dass sie im Rahmen des Integrationsfonds 222 Projekte 

förderten und damit pandemiebedingte Lücken geschlossen haben, bspw. durch 

angebotene Hausaufgabenhilfen oder Sprachkurse.  

 

Im Berichtsjahr hat der Senat zahlreiche mehrsprachige Informationen zu den 

pandemiebedingten Regelungen erstellt und hat diese gemeinsam mit 

Migrant*innenorganisationen in die Communities getragen. Auch der Audio-Video-

Sprachmittlung kam eine wichtige Bedeutung in Zeiten zu, wo keine Begleitpersonen 

erlaubt waren und Online-Angeboten sprachliche Barrieren verstärkten.   

 

Auch Geflüchtete haben ihren Teil zur Bewältigung der Pandemie beigetragen. Sie haben 

sich in die Nachbarschaftshilfe im Rahmen von Corona aktiv eingebracht, z.B. durch 

Einkaufshilfen oder indem sie in den Unterkünften Mund-und Nasenschutz für die 

Nachbarschaft nähten. 

 

Der Senat und die Bezirke haben auch 2020 die Stärkung des Empowerments geflüchteter 

Menschen verfolgt, indem beispielsweise Empowermentangebote im LSBTI-Bereich 

gefördert wurden.  

 

Sozialräumliche Angebote, wie BENN - Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften, waren im 

Berichtszeitraum essenziell, um den Kontakt zu den Geflüchteten in den Unterkünften zu 

halten. Es gab vermehrt Kiezspaziergänge, Fenstergespräche, direkte und persönliche 

Briefe an Geflüchtete oder weitere Angebote im öffentlichen Raum, um der Isolation 

entgegen zu wirken.  

 

In Zeiten von Krisen wächst die Gefahr für Frauen. Um der Entstehung von Gewalt gegen 

Frauen entgegenzuwirken und Frauen, die Gewalt erfahren haben, 

Unterstützungsangebote an die Hand zu geben, waren mobil aufsuchende Hilfsangebote 

unerlässlich. Um die Teilhabe geflüchteter Frauen voranzubringen, waren weiterhin die 

niedrigschwelligen Beratungs- und Unterstützungsprogramme relevant, die geflüchteten 

Frauen u.a. bei dem Erwerb von digitalen Kompetenzen halfen. 

 

Im Berichtszeitraum sind die WLAN-Zugänge und weitere technische Voraussetzungen in den 

Geflüchtetenunterkünften erweitert worden. Die Pandemie hatte offengelegt, dass die 

digitale Infrastruktur ausgebaut werden muss, um beispielsweise den Angeboten der 

Sprachförderung, des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause oder ehrenamtlichen 

Angebote gerecht zu werden.  

 

Die Berliner unabhängige Beschwerdestelle hat im Berichtszeitraum ihre Arbeit 

aufgenommen. Dadurch hat der Senat einen weiteren wichtigen Schritt für ein berlinweites 

Qualitäts- und Beschwerdemanagement in den Berliner Unterkünften für Geflüchtete 

genommen. 

 

Die niedrigschwellige psychosoziale Versorgungsstruktur war insbesondere aufgrund der 

pandemiebedingten Isolation für Geflüchtete essentiell. Die psychosozialen Fachkräfte 

innerhalb des Psychiatrieentwicklungsprogramms nahmen hier eine herausgehobene Rolle 

für die psychische Gesundheit Geflüchteter ein. 
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Aufgrund der Pandemie sind für geflüchtete Menschen zahlreiche neue Fragestellungen 

entstanden. Damit Beratungs- und Unterstützungsstrukturen trotz Kontaktbeschränkungen 

fortlaufen konnten, stellten der Senat und die Bezirke ihre Maßnahmen auf digitale 

Angebote um. Hierzu gehören auch die Weiterbildungsangebote, wie z.B. das Angebot 

TransVer für psychosoziale Fachkräfte.  

 

Die Angebote der aufsuchenden Erziehungs- und Familienberatung und der 

Familienförderung sowie der Jugendsozialarbeit und der Jugendarbeit waren 

unabdingbare Schwerpunkte, um die Teilhabe der Familien, der Kinder, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen in der Gesellschaft zu sichern. So fanden vermehrt Einzelgespräche, 

Flurbesuche oder Spaziergänge mit Eltern und Schülerinnen und Schülern statt oder es 

wurden Ferienprogramme zur Stärkung sozialer Kompetenzen umgesetzt.   

 

Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen ist es gelungen, Angebote der formalen 

Bildung weitgehend umzusetzen. Hierfür wurden die digitalen Angebote im schulischen 

Bereich, bei den Volkshochschulen, in der Fortbildung und der politischen Bildung 

ausgebaut und erweitert. Auch wurden die Maßnahmen zur Sprachbildung und –förderung 

umgesetzt und weiterentwickelt. An den Berliner Schulen wurde das Diagnoseinstrument 

„2P | Potenzial & Perspektive" eingeführt, welches sprachliche, fachliche und 

überfachliche Kompetenzen von neuzugewanderten jungen Menschen erfasst. 

 

Die Auswirkungen der Pandemie waren ein Rückschlag für die gleichberechtigte Teilhabe in 

der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt, so auch bei geflüchteten Menschen und hier auch 

insbesondere bei geflüchteten Frauen. Der Senat reagierte hierauf, indem 

Beratungsangebote neue Formate verwendeten und die Beratungsinhalte anpassten. 

Ebenso war eine enge Betreuung durch Coaches, um z.B. erstintegrationsspezifische 

Beschäftigungshemmnisse abzubauen, unabdingbar. 

 

Auch wenn zahlreiche kulturelle und sportliche Angebote nicht umgesetzt werden konnten, 

erprobten Sportvereine und Verbände verschiedene Formen des Online-Trainings und der 

Ausbildung über Online-Tools. Auch konnten die vielfältigen Aktivitäten in sieben 

Einzelmaßnahmen im Kulturbereich fortgesetzt werden.   

 

Die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist auch im Berichtszeitraum weiterhin 

angespannt. Seit Mitte 2020 unterstützt der Senat die Unterbringung Geflüchteter in 

privaten Wohnraum mittels des Projekts „Wohnhelden“. Über die Ansprache und 

Sensibilisierung privater Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsbaugesellschaften und -

genossenschaften sowie Unternehmen werden die akquirierten Wohnungen an Geflüchtete 

vermittelt. 

 

Die Pandemie hat den Spracherwerb Geflüchteter stark beeinflusst, da Sprachkurse in 

Präsenzunterricht und ehrenamtliche Sprachcafés für einen längeren Zeitraum ausgefallen 

sind. Die landesfinanzierten Deutschkurse für Geflüchtete wurden im Laufe des Jahres in 

ein digitales Format umgewandelt, so konnten trotz Einschränkungen viele Teilnehmende 

die digitalen Sprachangebote nutzen. Außerdem waren ehrenamtliche lokale Projekte 

relevant, um während der Schließzeiten der Sprachschulen durch niederschwellige 

Sprachangebote in kleinen Gruppen oder Einzelunterricht den Spracherwerb der 

Zielgruppe aufrecht zu erhalten. Gerade Geflüchtete ohne technische Möglichkeiten oder 

mit Beeinträchtigungen konnten von diesen Angeboten profitieren. 

 

Die Angebote der Berliner Polizei und des Senats zur Sicherheit von Geflüchteten wurden im 

Berichtsjahr fortgeführt und ausgebaut. So wurden neue mehrsprachige 

Informationsmaterialien und Beratungsinhalte zu den Themen Antidiskriminierung, 

Finanzen, Internet und Energie ausgebaut. Auch arbeiteten die Ansprechpersonen für 

LSBTI der Polizei Berlin mit den Bewohnenden und Verantwortlichen der entsprechenden 

Geflüchtetenunterkünfte weiterhin eng zusammen. 
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Ergebnisse des Finanzmonitorings 
Das Gesamtkonzept sieht vor, dass die Umsetzung der Maßnahmen durch ein 

Finanzmonitoring begleitet wird. Vorrangiges Ziel des Monitorings ist die Dokumentation der 

Mitteleinsätze zugunsten der Umsetzung von Maßnahmen, die als Zielgruppe auch 

geflüchtete Menschen umfassen. Das Finanzmonitoring soll außerdem den zuständigen 

Verwaltungseinheiten und der Beauftragten für Integration und Migration als 

Steuerungsinstrument dienen. Durch die erhobenen Daten sollen Nachsteuerungsbedarfe 

erkannt sowie Impulse für eine Weiterentwicklung gesetzt werden.  

Im Rahmen des Monitorings erheben die jeweils für die Durchführung der Maßnahmen 

zuständigen Senatsverwaltungen die finanziellen Daten (veranschlagte Haushaltsmittel und 

tatsächlich ausgegebene Haushaltsmittel/Mitteleinsätze) und übermitteln diese an die 

Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration zur Berichterstattung. Die 

durch die Beauftragte gebündelten Daten ermöglichen es, beispielsweise Aussagen darüber 

zu treffen, wie sich Ausgaben über die Jahre entwickeln oder wie viele Geflüchtete ungefähr 

bei zielgruppenübergreifenden Maßnahmen teilnehmen. Auch die Bezirke berichten 

regelmäßig über ihre Ausgaben im Rahmen des Integrationsfonds (bezirkliches 

Nachbarschaftsprogramm).  

Die Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) hat ab Oktober 2020 

eine befristete Beschäftigungsposition eingerichtet, welche die Koordination der 

Berichterstattung für die gesamte SenJustVA in Bezug auf das Gesamtkonzept Geflüchtete 

sicherstellt. Darüber hinaus ist es die Aufgabe dieser Position weitere Handlungsfelder in 

Bezug auf den Umgang der Verwaltung mit Geflüchteten zu analysieren, Empfehlungen zu 

formulieren und erste Umsetzungsschritte zu begleiten.  

Nach Angaben der Senatsverwaltungen wurden für das Jahr 2020 als Mittel für die 

Umsetzung der Maßnahmen des Gesamtkonzepts insgesamt 75.210.649,79 € ausgegeben. 

Zudem wurden zur Finanzierung von flüchtlingsspezifischen bezirklichen Maßnahmen 

zusätzlich 8.646.947 € ausgegeben.  

Die gemeldeten Haushaltsmittel stellen jedoch allein nicht vollständig das Handeln der 

Senatsverwaltungen dar. Das Gesamtkonzept umfasst nichtfinanzwirksame und 

finanzwirksame Maßnahmen. Auch umfasst das Gesamtkonzept zu knapp über zwei Drittel 

Maßnahmen, die ausschließlich der Integration und Partizipation der Geflüchteten 

zugutekommen sowie darüber hinaus Maßnahmen, von denen auch Menschen ohne 

Fluchtgeschichte profitieren. So bestehen Maßnahmen, die die Geflüchteten als Zielpersonen 

haben, und Maßnahmen, die sich an allen Migrantinnen und Migranten oder an die gesamte 

Berliner Bevölkerung richten. Im Jahr 2020 wurden im Rahmen des Gesamtkonzepts 145 

Maßnahmen umgesetzt. Weitere acht waren in Planung. Die nicht finanzwirksamen 

Maßnahmen bleiben in finanzmonitorischer Hinsicht irrelevant. 
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Grafik 1: Anzahl der Maßnahmen in 2020 nach Handlungsfeld 

 

Legende: 

Beschriftung Grafik 1 Handlungsfeld / Querschnittsbereich 

HF 1 Ankommen und Bleiben  

HF 2 Unterkunft, Wohnen und Soziales  

HF 3 Gesundheit 

HF 4 Kinder, Jugendliche und Familie und unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge, inklusive vorschulische 

Bildung sowie Berufsorientierung und -vorbereitung  

HF 5 Arbeitsmarktintegration, Erwerbsleben und 

Ausbildung Geflüchteter 

HF 6 Hochschulbildung und Wissenschaft 

HF 7 Sozialräumliche Integration, Kultur und Sport 

HF 8 Partizipation 

HF 9 Sicherheit und Demokratieförderung 

QB Antidiskriminierung Querschnittsbereich Antidiskriminierung 

QB Bürgerschaftliches Engagement Querschnittsbereich Bürgerschaftliches Engagement 

QB Frauen Querschnittsbereich Frauen  

QB LSBTI Querschnittsbereich LSBTI-Geflüchtete 

 

 

Im Rahmen des Monitorings wurden die Senatsverwaltungen gefragt, wie hoch der Anteil an 

Geflüchteten ist, denen die Maßnahme zugutekommt. Dieser Wert spiegelt sich im 

Prognosewert wieder. Unter Anwendung des Prognosewertes im Zusammenhang mit der 

Gesamtteilnehmendenzahl waren durchschnittlich 86% der Teilnehmenden geflüchtete 

Menschen. Unter Berücksichtigung der Prognosewerte und der unterschiedlichen finanziellen 

Größen der Maßnahmen ergibt sich, dass 2020 ca. 71% der Mittel (53.641.217,14 EUR) für 

die Teilhabe und Partizipation Geflüchteter aufgewendet wurden. In Anbetracht der 

pandemischen Lage im Jahr 2020 und damit verbundene Schwierigkeit Maßnahmen 

umzusetzen, ist daher besonders hervorzuheben, dass ein Großteil der Maßnahmen 

umgesetzt werden konnten.  
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Tabelle 1: Verteilung der Gesamtansätze sowie -einsätze und der Anzahl von Maßnahmen für das Jahr 2020 nach Handlungsfeldern und Querschnittsbereichen 

Handlungsfelder / Querschnittsthemen 
Gesamtansatz 
2020 

Gesamtansatz 2020 
unter Anwendung des 
Prognosewerts13  

Gesamteinsatz 2020 
(tats. ausgegeben) 

Gesamteinsatz 2020 
(tats. ausgegeben 
unter Anwendung des 
Prognosewerts  

Anzahl 
Maßnahmen 

HF1: Ankommen und Bleiben 3.219.000,00 €   2.956.800,00 €   2.595.862,43 €   2.373.911,53 €   6 

HF2: Unterkunft, Wohnen und Soziales 6.945.425,00 €   6.832.925,00 €   4.491.513,57 €   4.491.513,57 €   12 

HF3: Gesundheit 2.122.480,00 €   2.122.480,00 €   2.122.480,00 €   2.122.480,00 €   12 

HF4: Kinder, Jugendliche und Familien 38.906.071,00 € € 24.077.520,24 € € 34.084.388,13 € € 21.143.178,25 € € 38 

HF5: Arbeitsmarktintegration, Erwerbsleben 
und Ausbildung 

13.430.200,00 € € 8.885.145,16 € € 10.766.593,96 € € 7.509.035,36 € € 12 

HF6: Hochschulbildung und Wissenschaft 780.000,00 €   780.000,00 €   780.000,00 €   780.000,00 €   4 

HF7: Sozialräumliche Integration, Kultur und 
Sport 

10.663.220,20 €   10.218.037,20 €   10.052.053,61 €   9.744.937,79 €   11 

HF8: Partizipation 8.004.000,00 €   3.681.840,00 €   7.450.178,21 €   3.427.081,98 €   1 

HF9: Sicherheit und Demokratieförderung 1.411.929,00 €   622.581,50 €   1.315.186,44 €   554.935,22 €   19 

Querschnitt: Antidiskriminierung 147.000,00 €   147.000,00 €   105.016,43 €   105.016,43  €   4 

Querschnitt: Bürgerschaftliches Engagement 210.000,00 €   147.000,00 €   170.000,00 €   119.000,00 €   2 

Querschnitt: Frauen 996.231,17 €   988.981,17 €   867.015,71 €   859.765,71 €   15 

Querschnittsbereich LSBTI-Geflüchtete 427.800,00 €   427.800,00 €   410.361,30 €   410.361,30 €   9 

Gesamt 87.263.356,37 €   61.888.110,27 €   75.210.649,79 €   53.641.217,14 €   145 

 

 

 

                                                             
13 Der Prognosewert variiert zwischen den Maßnahmen und Handlungsfeldern und beträgt im Gesamtdurchschnitt circa 71%. 
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Tabelle 2: Tatsächlicher Mitteleinsatz (tatsächlich ausgegeben) der Jahre 2018 bis 2020 

Handlungsfelder / Querschnittsthemen Gesamteinsatz 2018  Gesamteinsatz 2019  Gesamteinsatz 2020  

Gesamteinsatz 2019 

unter Anwendung des 

Prognosewerts14 

Gesamteinsatz 2020 

unter Anwendung des 

Prognosewerts 

HF1: Ankommen und Bleiben 1.894.839,10 €   1.631.000,00 €  2.595.862,43 €   1.570.200,00 €   2.373.911,53 €   

HF2: Unterkunft, Wohnen und Soziales 3.543.765,71 €   585.188,27 €  4.491.513,57 €   570.256,65 €   4.491.513,57 €    

HF3: Gesundheit 2.125.860,44 €   6.997.225,53 €  2.122.480,00 €   5.071.945,53 €   2.122.480,00 €   

HF4: Kinder, Jugendliche und Familien 30.018.277,18 €   38.039.233,82 € 34.084.388,13 € € 23.983.734,86 €   21.143.178,25 € € 

HF5: Arbeitsmarktintegration, Erwerbsleben und 
Ausbildung 

11.431.253,76 € € 
11.963.536,61 € 10.766.593,96 

€   
8.182.348,20 € € 7.518.892,79 €  

HF6: Hochschulbildung und Wissenschaft 2.000,00 €   780.000,00 €  780.000,00 €   780.000,00 €   780.000,00 €   

HF7: Sozialräumliche Integration, Kultur und Sport 8.618.020,04 €   8.582.427,13 €  10.052.053,61 €   7.601.482,32 €   9.744.937,79 €   

HF8: Partizipation 5.996.025,68 €   7.104.899,76 €  7.450.178,21 €   2.628.812,91 €   3.427.081,98 €   

HF9: Sicherheit und Demokratieförderung 414.007,56 €   1.075.590,34 €  1.315.186,44 €   625.103,72 €   554.935,22 €   

Querschnitt: Antidiskriminierung -   €  164.414,35 €  105.016,43 €   164.414,35 €   105.016,43 €   

Querschnitt: Bürgerschaftliches Engagement 204.512,00 €   157.227,75 €  170.000,00 €   110.059,43 €   119.000,00 €   

Querschnitt: Frauen 931.690,34 €   1.039.054,71€ 867.015,71 €   723.632,63 €   859.765,71 €   

Querschnittsbereich LSBTI-Geflüchtete 456.800,00 €   442.800,00 €  410.361,30 €   442.800,00 €   410.361,30 €   

Gesamt 69.480.514,28 €   74.129.300,90 € 75.210.649,79 €   50.555.064,88 €   53.641.217,14 €   

 
Vergleicht man die Jahre 2018-2020, so verzeichnet sich ein Anstieg an Ausgaben der Senatsverwaltungen für Maßnahmen für Geflüchtete. Trotz der Pandemie ist der 

Gesamteinsatz 2020 im Vergleich zu den Ausgaben von 2019 angestiegen. Bei dem Vergleich zu 2018 ist zu beachten, dass das Finanzmonitoring erstmalig für das Jahr 

2019 durch die Beauftragte Integration und Migration umgesetzt wurde, weshalb z.T. Ausgaben der Senatsverwaltungen für Maßnahmen die 2018 abgeschlossen wurden, 

nicht erhoben wurden. Beispielhaft gab die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung laut Umsetzungsbericht 2018 des Masterplans für 

Integration und Sicherheit für den Bereich Antidiskriminierung ca. 570.000 Euro im Jahr 2018 aus. 

                                                             
14 Der Prognosewert variiert zwischen den Maßnahmen und Handlungsfeldern und beträgt im Gesamtdurchschnitt circa 71%. 
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Ergebnisse des Integrationsfonds  

Durch den Integrationsfonds, auch bezirkliches Nachbarschaftsprogramm genannt, stellt der 

Senat den Bezirken Mittel für geflüchtenspezifische Projekte zur Verfügung. 

Die Besonderheit des Programms besteht in der flexiblen und an den Bedarfen des jeweiligen 

Bezirks ausgerichteten Umsetzung. Die geförderten Maßnahmen sollen gezielt für und / oder 

mit Geflüchteten konzipiert werden und nachhaltig sein. Darüber hinaus sollen sie 

Begegnungen fördern und /oder Inhalte vermitteln, die ein Ankommen sowie langfristige 

Teilhabe im Bezirk und in der Berliner Stadtgesellschaft erleichtern und einen besseren 

Zugang zu den bezirklichen Regelstrukturen fördern. Der Integrationsfonds unterstützt die 

Bezirke, ihre Aufgaben zu erfüllen und Menschen die Teilhabe vor Ort zu ermöglichen, da 

diese dort stattfindet, wo die Menschen leben, wo sie ihre Freizeit verbringen, arbeiten oder 

zur Schule gehen. 

Im Berichtszeitraum 2020 hatten die Bezirke insgesamt 9,1 Mio. EUR beantragt. Trotz der 

Covid-19-Pandemie wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt und die Mittel zu einem sehr 

großen Teil ausgeschöpft. Tatsächlich ausgegeben haben die Bezirke circa 8,6 Mio. EUR.  

Tabelle 3: Bewilligte Mittel und Mitteleinsatz Integrationsfonds 2020 (Auswertung 

Sonderkostenträger) 

Bezirk15 Bewilligte Mittel 2020 Mitteleinsatz 2020 

BA Charlottenburg-Wilmersdorf 618.158,00 €   645.725,00/€   

BA Friedrichshain-Kreuzberg 509.162,00 €   505.323,00/€   

BA Lichtenberg 967.050,86 €   928.707,00/€   

BA Marzahn-Hellersdorf 872.994,35 €   860.959,00/€   

BA Mitte 565.687,91 €   566.094,00/€   

BA Neukölln 588.192,75 €   531.847,00/€   

BA Pankow 1.084.838,00 €   1.014.296,00/€   

BA Reinickendorf 579.617,00 €   502.642,00/€   

BA Spandau 843.933,00 €   802.080,00/€   

BA Steglitz-Zehlendorf 718.443,88 €   704.891,00/€   

BA Tempelhof-Schöneberg 978.827,00 €   862.647,00/€   

BA Treptow-Köpenick 773.241,82 €   721.736,00/€   

Gesamt 9.100.146,57 €   8.646.947,00/€   

 
Es wurden im Berichtszeitraum durch die Bezirke 222 Maßnahmen im Jahr 2020 umgesetzt. 

Dabei lagen die Schwerpunkte der geförderten Projekte, wie bereits in den Jahren zuvor, in 

den Themenfeldern Begegnung vor Ort und Bildung, wozu auch der Spracherwerb gehört. 

Ebenfalls lag weiterhin die Förderung des Empowerments Geflüchteter im Fokus.  

Die Pandemie stellte auch die Projekte des Integrationsfonds vor diverse Herausforderungen. 

So mussten sie insbesondere Antworten auf folgende Fragen finden: 

                                                             
15 Das Bezirksamt kann über die ihm zur Verfügung gestellten Mittel des Integrationsfonds weitere Mittel verausgaben. Hier ist 

zu beachten, dass er diese Mittel dann aus anderen, ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, finanzieren muss. 
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 Wie kommen wir in Kontakt, insbesondere zu Schülerinnen und Schülern in den 

Unterkünften? Hier spielten die technischen Voraussetzungen und Kenntnisse 

zu/über digitale Kommunikation eine große Rolle (bspw. Homeschooling). 

 Wie kann Bewegung und Sport im Freien gefördert werden? Gerade bei 

Jugendlichen ist es wichtig gewesen, alternative Bewegungsformate zu den vorher 

üblichen zu entwickeln und umzusetzen.  

 Wie können wir Eltern unterstützen? (bspw. individuelle Beratungen, intensive 

Einzelkontakte)  

 Wie können besonders schutzbedürftige Menschen – bspw. psychisch besonders 

belastete Menschen oder von häuslicher Gewalt bedrohte Frauen und Kinder – 

trotz Kontakteinschränkungen und fehlender Unterstützungsangebote erreicht 

werden? (bspw. telefonische Entlastungsgespräche zur Krisenprävention, 

persönliche Treffen im Freien in Kleingruppen, mehrsprachige Aufklärung über 

Kontaktmöglichkeit in Krisensituationen) 

 Wie können Menschen unterstützt und erreicht werden, die bereits in eigenem 

Wohnraum leben? 

Aufgrund der Flexibilität des Integrationsfonds konnten auf diese Herausforderungen lokale 

Antworten gefunden werden, welche auch die bezirksspezifischen Besonderheiten 

berücksichtigten. Mithilfe der Projekte erhielten die Geflüchteten u.a. mehrsprachige 

Informationen zu den Covid-19 Beschränkungen, Kindern und Familien wurde mit dem 

Homeschooling geholfen und es fanden digitale Beratungen und Begegnungen statt. Somit 

konnten die Projekte Informationsdefiziten und der Isolation von Geflüchteten während der 

Lockdowns entgegenwirken. Damit die Umstellung der Angebote in digitale Maßnahmen 

erfolgreich sein konnte, zeigten die Mitarbeitenden in den Projekten eine große Flexibilität 

und Kreativität. Es wurden Projektkonzepte neu entworfen, wobei auch technische 

Schwierigkeiten in den Unterkünften und z.T. auch fehlende Medienkompetenzen der 

Geflüchteten beachtet wurden. Insgesamt konnten die Bezirke mit den geförderten Projekten 

auf eine hohe Nachfrage an integrativen, mehrsprachigen und unterstützenden Angeboten 

eingehen und spielten einen wichtigen Teil für die Teilhabe Geflüchteter Menschen in einem 

pandemiegeprägten Jahr. 
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Ergebnisse der Handlungsfelder 

Handlungsfeld 1: Ankommen und Bleiben 

Das Handlungsfeld „Ankommen und Bleiben” umfasst Fragen der Aufnahme von 

Asylbegehrenden und ihrer Erstorientierung. Dazu gehören die Verfahrensweise in den 

Migrationsbehörden sowie die Frage, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt 

Asylbegehrende Zugang zu einer Asylverfahrensberatung sowie zu anderen 

Beratungsangeboten erhalten. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die aufenthaltsrechtliche 

Perspektiventwicklung dar.  

Optimierung der Beratungsstrukturen für Geflüchtete in Berlin 

Es wurde begonnen, die Beratungseinheiten bei der Integrationsbeauftragten, das 

„Willkommenszentrum“ und die „Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten“, zusammen 

zuführen 16. Das Willkommenszentrum bei der Integrationsbeauftragten bietet kostenlose und 

mehrsprachige Rechts- Sozial- und Härtefallberatung sowie Beratung zur 

Arbeitsmarktintegration, zur Ausbildungsplatzsuche, zu Deutschkursen, zur Anerkennung von 

Berufsqualifikationen aus dem Ausland und zur Existenzgründung an, die Geflüchteten als 

Orientierung beim Ankommen in Berlin sowie laufend bei der Statusverbesserung und der 

Integration in diversen Lebensbereichen unterstützt. Die Covid-19-Pandemie beeinflusste 

auch die Fragen, mit denen sich Ratsuchende an die Beratungsstelle wandten. So lag 

beispielsweise ein besonderer Fokus auf der Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen trotz 

Arbeitsplatzverlusten oder auf der Möglichkeit der Ein- und Ausreise mit Blick auf die 

Reisebeschränkungen. Ebenfalls bestand ein umfangreicher Hilfebedarf bei der 

Erreichbarkeit von Behörden, die pandemiebedingt zeitweise terminfreie Vorsprachen (für die 

sog. „Laufkundschaft“) nur in bestimmten Ausnahmefällen und ausschließlich 

termingebundene Vorsprachen einrichten konnten bzw. können, zur Sicherstellung der 

Verlängerung von Dokumenten oder der Gewährung von sozialen Leistungen. Ebenso fördert 

und koordiniert die für Integration zuständige Senatsverwaltung diverse Beratungsstellen in 

Berlin über das Förderprogramm „Migrationsrechts- und Flüchtlingsberatung". Daneben 

bietet das Landesamt für Einwanderung einen Beratungsservice rund um die Fragen zum 

Aufenthalt an17. 

Auch die Zusammenarbeit zwischen den Beratungsangeboten der Beauftragten des Senats 

von Berlin für Integration und Migration und nichtstaatlichen Organisationen wurde im 

Berichtszeitraum fortgesetzt, um ein insgesamt abgestimmtes und qualitativ hochwertiges 

Angebot zur Rechtsberatung in Berlin vorzuhalten. Im Jahr 2020 erfolgten unter Corona-

Bedingungen nur eingeschränkte Austauschformate zwischen dem Team der 

Integrationsbeauftragten im Willkommenszentrum und den externen Kooperationspartnern 

des Zentrums über die gemeinsame Beratung, die nicht wie sonst gemeinsam vor Ort 

stattfinden konnte. Im Rahmen des Förderprogramms Migrationsrechts- und 

Flüchtlingsberatung fand darüber hinaus ein Netzwerktreffen statt, die der Qualitätssicherung 

als auch dem fachlichen Austausch dienten. Aufgrund der Corona-Lage konnten weitere 

Netzwerktreffen nicht durchgeführt werden. Ferner fanden im Jahr 2020 für Mitarbeitende von 

Migrationsberatungsstellen neun Schulungen zum Migrationsrecht statt, die der Erhöhung der 

Beratungsqualität der nichtstaatlichen Migrationsberatungsstellen und der Vernetzung der 

Beratungsstellen untereinander und mit den Beratungsangeboten der 

Integrationsbeauftragten dienten. 

Die Koordinierungsstelle Flüchtlingsmanagement hat 2020 den Fokus auf verstärkte 

Informationsvermittlung zu allen gesetzlichen und strukturellen Änderungen an die 

Stadtgesellschaft, Bezirke, relevanten Akteurinnen und Akteuren gesetzt. Im Zuge dessen 

wurde im zweiten Halbjahr das Modellprojekt Gesundheitslotsinnen und -lotsen gemeinsam 

                                                             
16 Maßnahme 1.1. 
17  beratung@lea.berlin.de; https://www.berlin.de/einwanderung/service/beratung/artikel.939879.php 
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mit unserem Landesbetrieb für Gebäudewirtschaft Berlin (LfG-B) und dem Bezirk Marzahn-

Hellersdorf umgesetzt. Die mobilen Integrationslotsinnen und –lotsen unterstützten neu 

ankommende Geflüchtete in den Unterkünften bei der Sensibilisierung und muttersprachlichen 

Information zur Pandemie, Testverfahren und Umgangsregeln. 

Optimierung der Verfahrensstrukturen und der Kundenorientierung in den 

Migrationsbehörden 

Die Verfahrensstrukturen und die Kundenorientierung in den Berliner Migrationsbehörden, 

darunter das LEA, das LAF, sowie in der Berliner Außenstelle des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge, werden weiterhin optimiert18. Damit die Geflüchteten möglichst zeitnah nach 

Ankunft die für sie relevanten Informationen über ihre Rechte und Pflichten erhalten, hängen in 

den Berliner Migrationsbehörden mehrsprachige Informationen aus, die auf verschiedene 

Beratungsangebote verweisen, wie z.B. auf die Beratungsstelle bei der Beauftragten des 

Berliner Senats für Integration und Migration oder den Sozialdienst des Landesamtes für 

Flüchtlingsangelegenheiten. Das Angebot des LAF zur externen Asylverfahrensberatung 

wurde im Jahr 2020 um ein Asylrechtsangebot erweitert.  

Die Berliner Migrationsbehörden haben pandemiebedingt aufgrund der geltenden 

Kontaktbeschränkungen den Betrieb auf kontaktarme bzw. kontaktlose Verfahrensweisen 

umgestellt. Das LAF und das LEA haben ihre Dienstleistungen von Vorsprachen und 

Präsenzberatung überwiegend auf telefonische und auf digitale Dienstleistungen umgestellt, 

konnten einen Teil des Präsenzbetriebes jedoch durchgehend durch strikte Terminierung und 

Beachtung strenger Hygienemaßnahmen aufrechterhalten. 

Auch die Abläufe im Ankunftszentrum des LAF mussten an die infektionsschutzrechtlichen 

Erfordernisse angepasst werden. Dennoch konnten im LAF ganz überwiegend Maßnahmen 

weiterhin – ggf. unter Prioritätensetzung in Folge pandemiebedingt verringerter 

Personalressourcen - durchgeführt werden. Die Beratung durch Sozialarbeitende konnte trotz 

der Pandemie unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen weiter durchgeführt werden. 

Durch die vorgenannte Umstellung war für die Asylbegehrenden der niedrigschwellige 

Zugang nur bedingt möglich. Die pandemiebedingten Maßnahmen haben sich auch auf den 

fachlichen Austausch der Berliner Migrationsbehörden untereinander aber auch die 

Zusammenarbeit mit externen Beratungsstellen einschränkend ausgewirkt.  

Erweiterte Unterstützung für besonders schutzbedürftige Geflüchtete 

Für den Senat hat die erweiterte Unterstützung geflüchteter Menschen mit besonderem 

Schutzbedarf weiterhin einen besonderen Stellenwert19. Besonders schutzbedürftige 

Geflüchtete sollen frühzeitig identifiziert werden, um die entsprechenden Angebote und 

Betreuung zu erhalten. Hinsichtlich der Erfassung der besonderen Schutzbedürftigkeit ist 

zwischen offensichtlicher Schutzbedürftigkeit, z. B. wegen körperlichen Behinderungen, 

Minderjährigkeit oder fortgeschrittener Schwangerschaft, und weniger äußerlich erkennbarer 

Schutzbedürftigkeit, z. B. wegen Traumatisierung, Gewalterfahrungen, geistiger Behinderung 

oder LSBTI-Zugehörigkeit zu unterscheiden. Die möglichst frühzeitige Identifizierung ist 

notwendig, um insbesondere auch während des Asylverfahrens eine bedarfsgerechte 

Unterstützung zu gewährleisten. 

Im LAF konnte im Berichtszeitraum der Prozess der Identifizierung besonders 

schutzbedürftiger Geflüchteter durch den Sozialdienst optimiert werden, so auch durch die 

Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Erstdiagnose- und Verweisberatungsstelle (PEV) in 

der Trägerschaft der Vivantes. Kern des neuartigen Konzepts ist es, nach einem ersten 

psychiatrischen Screening geflüchteten Menschen frühzeitig passgenaue weiterführende 

Behandlungs- und Unterstützungsangebote zu vermitteln. Rund 1.000 Personen im Jahr 

konnten direkt im Ankunftszentrum des LAF am Standort Bundesallee 171 beraten werden. 

Dazu arbeiten der Sozialdienst des LAF mit den Expertinnen und Experten von Vivantes 

                                                             
18 Maßnahme 1.2. 
19 Maßnahme 1.3. 
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zusammen. Diese frühzeitige Anbindung an das Gesundheitssystem ist eine nachhaltige 

Verbesserung der psychosozialen Versorgung von Geflüchteten in Berlin20. 

Das Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige Geflüchtete (BNS) mit seinen 

unterschiedlichen Fachstellen ist ein wichtiger Baustein in der Beratung und Betreuung von 

besonders schutzbedürftigen Geflüchteten. Die „Fachstelle für erwachsene LSBTI-

Geflüchtete“ beim Träger Schwulenberatung gGmbH ergänzt, durch eine Förderung der 

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung / Landesstelle für 

Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung (LADS), das bestehende BNS um die Merkmale 

der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. Handlungsschwerpunkte der „Fachstelle 

für erwachsende LSBTI Geflüchtete“ sind alle Aspekte, die die besondere Schutzbedürftigkeit 

von LSBTI-Geflüchteten betreffen können.  

Im Rahmen des Projekts „Jo weiß Bescheid“ des Trägers Psychosoziales Zentrum für Schwule 

e.V. wurden im Jahr 2020 des Weiteren, durch die Förderung der Senatsverwaltung für Justiz, 

Verbraucherschutz und Antidiskriminierung/LADS, 127 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(Leitungen und Sozialdienst) von Geflüchtetenunterkünften im Umgang mit LSBTI-

Geflüchteten, geschult. Auch das BNS bot Schulungen zur Sensibilisierung von 

Behördenmitarbeitenden zum Erkennen von Schutzbedarfen an. 

Ab April 2020 hat das Zentrum Überleben gGmbH als auch Xenion-Psychosoziale Hilfen für 

politisch Verfolgte e.V. eine unabhängige psychosoziale Beratung für Geflüchtete angeboten, 

die von Quarantäne betroffen sind oder im Zusammenhang mit Covid-19 besonders belastet 

sind. Die Beratung erfolgte über das Telefon oder per Videoanruf und fand an fünf Tagen in 

der Woche statt. 

Förderung der freiwilligen Rückkehr im Rahmen eines Landesprogramms 

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales hat mit der Entwicklung eines 

Landesprogramms für die freiwillige Rückkehr begonnen. Dadurch sollen an einer freiwilligen 

Rückkehr Interessierte umfassend über vorhandene Unterstützungsangebote informiert werden 

und der im Gesamtkonzept innewohnende Gedanke, der freiwilligen Rückkehr von 

Ausreisepflichtigen den Vorzug vor zwangsweisen Rückführungen einzuräumen, zur Geltung 

gebracht werden. Dazu wurden mehrsprachige Info-Flyer und großflächige Plakate 

entwickelt. Die Internetpräsenz bei dem für die behördliche Rückkehrberatung im Land Berlin 

zuständigen Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten wurde aktualisiert.  

Bezüglich der Entwicklung der finanziellen Förderung der freiwilligen Rückkehr im Rahmen 

eines ergänzenden Landesprogramms wird ressortübergreifend die Senatsverwaltung für 

Inneres und Sport einbezogen. In diesem Zusammenhang wurde eine Arbeitsgruppe beider 

Senatsverwaltungen eingerichtet, deren konstituierende Sitzung im Januar 2020 

stattgefunden hat. Seitdem wurden zwei Treffen auf Arbeitsebene durchgeführt. Dabei wurde 

insbesondere Einigkeit erzielt, dass der Schwerpunkt des Landesrückkehrprogramms auf 

nachhaltiger Reintegration im Herkunftsland liegen und sich an besonders vulnerable 

Gruppen wie zum Beispiel alleinerziehende Frauen und deren Kinder richten soll. 

 

Schaffung von Bleibeperspektiven 

Ein gesichertes Aufenthaltsrecht stellt die Grundlage zur Teilhabe der Geflüchteten am 

gesellschaftlichen Leben dar. Langjährig aufenthaltsrechtlich geduldete Personen sollen 

vermehrt eine Bleibeperspektive in Berlin erhalten21.  

Die Verfahrenshinweise zum Aufenthaltsrecht Berlin (VAB) wurden auch im Jahr 2020 in der 

breit aufgestellten VAB-Kommission diskutiert. Die Aufgabe der VAB-Kommission ist es, 

Vorschläge für eine noch bleiberechtsfreundlichere Auslegung und Anwendung des 

Ausländerrechts zu prüfen und Empfehlungen zur Umsetzung auszusprechen. Am 18. Februar 

2020 fand die aufgrund der Pandemie einzige Präsenssitzung der VAB-Kommission im Jahr 

2020 statt. Thema der Sitzung war der Familiennachzug (§§ 27 – 36a Aufenthaltsgesetz), die 

                                                             
20 https://www.berlin.de/laf/ueber-uns/pressemitteilungen/pressemitteilung.991782.php 
21 Maßnahme 1.5. 
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Lebensunterhaltssicherung und die Aufenthaltsverfestigung (Niederlassungserlaubnisse und 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt EU).  

Seit Ende des Jahres 2019 erfolgt im LEA die integrationsfreundlichere Auslegung der 

Vorschriften des § 60b Aufenthaltsgesetz, um gezielt Menschen mit einer Duldung als größte 

Gruppe mit behördlichen oder gesetzlichen Beschäftigungsverboten durch eine (erste) 

Beschäftigung eigenständig für ihren Lebensunterhalt sorgen zu lassen und dadurch eine 

Lebens- und Bleibeperspektive zu eröffnen. Als eine im bundesweiten Vergleich einzigartige 

Regelung wird eine sechsmonatige Duldung nach § 60a Abs. 2 S.1 Aufenthaltsgesetz mit 

Beschäftigungserlaubnis erteilt. Die betroffenen Personen werden zugleich aufgefordert, 

gemäß der erteilten Belehrung durch das LEA ihrer besonderen Passbeschaffungspflicht 

nachzukommen, vgl. VAB 60b.3.2. 

Mittlerweile dürfen fast 90 Prozent der ca. 13.000 geduldeten Menschen (Stand 12.01.2021) 

in Berlin arbeiten und ihren Lebensunterhalt durch Arbeit sichern. 2018 durfte nur etwa die 

Hälfte der Geduldeten arbeiten, 2016 lag die Zahl noch unter 20 Prozent, obwohl sie sich 

über viele Jahre in Berlin aufhielten. Um einerseits den Fachkräftebedarf zu decken und 

andererseits Menschen mit einer Duldung durch die Aufnahme einer Beschäftigung eine 

Bleibeperspektive zu eröffnen, soll dauerhaft die Zahl der Beschäftigungsverbote unterhalb 

des Bundesdurchschnitts bleiben. 

Die Berliner Härtefallkommission ist ein möglicher Anknüpfungspunkt zur Schaffung von 

Bleibeperspektiven auch für Personen, deren Aufenthaltsrecht bislang ungelöst ist. Menschen, 

die vollziehbar ausreisepflichtig sind, können sich an die Mitglieder der Berliner 

Härtefallkommission wenden und um Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Härtefälle 

gemäß § 23a Aufenthaltsgesetz ersuchen. Im Jahr 2020 wurden über 159 Fälle beraten und 

seitens der HFK-Mitglieder wurden 152 Ersuche gestellt. In 72,4 % der Fälle hat der Senator 

für Inneres und Sport positiv entschieden und damit das Ersuchen nach § 23a 

Aufenthaltsgesetz aufgegriffen. 

Handlungsfeld 2: Unterkunft, Wohnen und Soziales 

Im Handlungsfeld 2 konnten – ungeachtet der pandemiebedingten Einschränkungen und 

Erschwernisse – in vielfacher Hinsicht Fortschritte bei der Umsetzung aller vier Oberziele 

erreicht werden: 

So konnte die Wartezeit für vorsprechende Personen im Leistungsbereich des LAF weiter 

verkürzt werden, zudem konnten Verbesserungen im Bereich Teilhabefachdienste (Case-

Management) umgesetzt werden. Eine Verkürzung wurde auch bei der Bearbeitungszeit für 

Anträge auf Mietkostenübernahme bei einem vorgelegten Wohnungsangebot erzielt.  

Bei der Unterbringung von Geflüchteten in Aufnahmeeinrichtungen und 

Gemeinschaftsunterkünften bildeten verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der 

Unterbringungsqualität einen nachhaltigen Schwerpunkt im Rahmen der Umsetzung des 

Gesamtkonzepts: Exemplarisch seien die unter Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure 

überarbeitete Hausordnung für diese Unterkünfte sowie die Kooperation des LAF mit der 

Organisation Save the Children bei der Etablierung eines Kinderrechte-Checks genannt. Um 

insbesondere Maßnahmen wie Homeschooling und die Nutzung anderer digitaler Austausch- 

und Bildungsformate für die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkünfte zu erleichtern, 

wurde der Ausbau von drahtlosem Internet (W-LAN) in den Einrichtungen vorgenommen. 

In einer weiteren Kooperation organisierte das LAF zusammen mit der Kulturkampagne 

„KinderKulturMonat“ das Projekt „Mittendrin! in der Kunstwelt Berlins“:  Ziel war die Stärkung 

der Partizipation an kulturellen Angeboten von Kindern und Familien, die in Unterkünften des 

LAF wohnen. Die Durchführung erfolgte rund um die Herbstferien (weitere Informationen sind 

im Internet unter der Adresse https://www.kinderkulturmonat.de/ueber-uns/mittendrin 

veröffentlicht). 

Um die Chancen von Menschen mit Fluchtgeschichte auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu 

verbessern und so auch deren Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben zu fördern, war 

https://www.kinderkulturmonat.de/ueber-uns/mittendrin
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bereits im Jahr 2018 in ressortübergreifender Zusammenarbeit der „Runde Tisch Alternativen 

zur öffentlichen Unterbringung geflüchteter Menschen“ eingerichtet worden. An diesem For-

mat wirkten mehr als 50 Akteure und Akteurinnen aus der Verwaltung, der Zivilgesellschaft 

und aus der Wohnungswirtschaft sowie ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer mit. 

Dazu gehörten Mitarbeitende aus den Senatsverwaltungen für Integration, Arbeit und Soziales 

(SenIAS), für Stadtentwicklung und Wohnen (SenSW) und für Justiz, Verbraucherschutz und 

Antidiskriminierung (SenJustVA) sowie der Fachstelle Fairmieten–Fairwohnen, der 

Koordinierungsstelle Flüchtlingsmanagement (KoordFM). Auch die Bezirksämter, das 

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), das Berliner Job-Center, 

wohnungswirtschaftliche Verbände und Wohnungsunternehmen, der Flüchtlingsrat, 

Wohlfahrtsverbände und ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer waren dabei. Die 

Teilnehmenden am Runden Tisch haben im Verlauf der vier Sitzungen unterschiedliche 

Beiträge zur Verbesserung der Situation geflüchteter Menschen auf dem Wohnungsmarkt 

erarbeitet. Die Abschlussveranstaltung fand als Videokonferenz am 01.09.2020 statt. Eine 

Aufzeichnung sowie eine Informationsbroschüre zum Runden Tisch sind im Internet unter der 

Adresse https://www.berlin.de/koordfm/themen/wohnen/ veröffentlicht.  

In der Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen befanden sich im 

Berichtsjahr 4 von 10 Bauvorhaben im Rahmen des experimentellen Geschosswohnungsbaus 

in laufender Umsetzung. Ferner wurde ein Projektaufruf zur Förderung des Neubaus von 

Wohnraum für soziale Träger veranlasst. 

In Teilbereichen des Leistungsspektrums waren pandemiebedingte Auswirkungen auf die 

Betroffenen nicht vermeidbar. So wurde etwa die angestrebte am individuellen Bedarf 

orientierte „passgenaue“ Unterbringung durch das Entzerrungskonzept erschwert, die 

Vermittlung an externe Fachstellen (Beratung, Begutachtung) konnte nicht im gewünschten 

und erforderlichen Rahmen durchgeführt werden und die Einhaltung der landesrechtlich 

verordneten Schutzmaßnahmen wie etwa des Abstandsgebots gestaltete sich auf Grund der 

räumlichen Gegebenheiten in vielen Unterkünften mitunter als schwierig. Zudem wirkte sich 

die Vermeidung sozialer Kontakte vielfach belastend auf die Bewohner und Bewohnerinnen 

aus.  

Um den Auswirkungen entgegen zu treten, richtete etwa der Bereich Öffentlichkeitsarbeit im 

LAF seine Angebote bewusst niedrigschwellig aus, um damit Geflüchteten den Zugang zu 

psychosozialen, medizinischen und pädagogischen Angeboten zu erleichtern. Bei der 

Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften führten die zur Pandemieeindämmung 

landesrechtlich verordneten infektionsschutzmaßnahmen zu besonderen Herausforderungen 

sowohl für das LAF als auch für die Betreiberinnen und Betreiber, um sowohl die 

Bewohnerinnen und Bewohner als auch das in den Unterkünften tätige Personal einerseits 

bestmöglich zu schützen und andererseits die zusätzlichen Belastungen für die Bewohnerinnen 

und Bewohner - insbesondere bei einer amtsärztlich angeordneten Quarantäne – so gering 

wie möglich zu halten. Dieser doppelten Zielsetzung diente ein Bündel von Maßnahmen wie 

etwa ein Entzerrungskonzept, der Ausbau der W-LAN-Versorgung in den Unterkünften sowie 

ein im Rahmen einer niedrigschwelligen Kommunikationskampagne gemeinsam mit dem 

Amtsarzt des Bezirks Reinickendorf von Berlin entwickeltes mehrsprachiges Aufklärungsvideo. 

Handlungsfeld 3: Gesundheit 

Das Berichtsjahr 2020 war aufgrund der COVID-19-Pandemie von ganz besonderen 

gesundheitlichen Herausforderungen geprägt. Zur Eindämmung der Pandemie standen 

zunächst nur nicht-pharmazeutische Interventionen zur Verfügung; von besonderer Bedeutung 

waren und sind hier Kontaktreduzierungen.  

Geflüchtete Menschen können im Hinblick auf die Pandemie als vulnerable Personengruppe 

bezeichnet werden. Aufgrund von Sprachbarrieren ist es für viele schwerer, valide 

Informationen zu erhalten. Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, 

haben überdies eine erhöhte Risikoexposition für eine SARS-CoV-2-Infektion. Hinzu kommen 

die erhöhten psychosozialen Belastungen, die zum einen mit der Unterbringungssituation 

assoziiert sind, wie zum Beispiel Enge, Angst vor Ansteckung, Quarantänemaßnahmen, 

https://www.berlin.de/koordfm/themen/wohnen/
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Schließung von Unterkünften und reglementierter Zugang. Zum anderen wirken sich auch 

weitere Bereiche auf die Menschen aus, wie das Fehlen von tagesstrukturierenden 

Maßnahmen, die Sorge um Familienangehörige in Herkunftsländern und Flüchtlingslagern, 

die zeitweilige Aussetzung von Familiennachzügen aufgrund von Reisebeschränkungen und 

erschwerter Zugang zu Unterstützungs- und Beratungsangeboten.  

Mit der Zielstellung, den Infektionsschutz für Menschen in Gemeinschaftsunterkünften zu 

verbessern, wurden durch das LAF eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, von denen hier 

einige wenige aufgezählt werden sollen: 

- Verpflichtende Testung auf eine SARS-CoV-2-Infektion bei Erstaufnahme; 

- kostenlose Ausgabe von Schutzmasken; 

- Entzerrung der Belegung von Unterkünften, um Kontaktreduzierung zu erreichen; 

- Personen, die einer Risikogruppe angehören, wurde der Umzug in eine geschützte 

Einrichtung angeboten; 

- Eröffnung einer Quarantäneeinrichtung, um weiteren Infektionen vorzubeugen. 

 

Grundlegende Versorgungsangebote wie die Erstuntersuchung, das Vorscreening, 

Hebammenbetreuung sowie der Sanitätsdienst in den Dienstgebäuden konnten unter 

veränderten Rahmenbedingungen fortgeführt werden. Bei den LAF-Hebammen konnte durch 

die fortschreitende Nutzung von Sprachmittlung, auch unter Bedingungen von Video- und 

Telekommunikation, die Beratungsqualität erhöht werden. 

Um die Informationslage geflüchteter Menschen zu verbessern, wurden sehr frühzeitig unter 

anderem vom Robert-Koch-Institut, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der 

Beauftragten des Berliner Senats für Integration und Migration und dem LAF Materialien 

übersetzt und von den beiden Letztgenannten auch informativen Podcasts in mehreren 

Sprachen zur Verfügung gestellt. Aber auch Sprachmittlung – beispielsweise bei Maßnahmen 

der Gesundheitsämter – kam eine hohe Bedeutung zu. Die von der Sen GPG finanzierten 

Sprachmittlungsangebote haben sich im Berichtsjahr weiterentwickelt. Das Angebot der 

kostenfrei zur Verfügung stehenden Sprachen hat sich erweitert und die medienbasierte 

Sprachmittlung wurde auf- und ausgebaut. Gerade medienbasierte Sprachmittlung zeigte 

sich in der Pandemie als sehr hilfreich, sodass dieses Angebot stärker genutzt wurde. 

Dennoch wurden aufgrund von eingeschränkten Öffnungszeiten und zeitweisen Schließungen 

von Einrichtungen insgesamt weniger Sprachmittlungen abgefordert. Auch waren die 

Angebote selbst von der Pandemie betroffen und konnten aufgrund von Erkrankungen und 

Quarantäneanordnungen weniger Sprachmittlungsressourcen zur Verfügung stellen. Durch 

Anpassungen und Hygienekonzepte standen kostenfreie und kostenpflichtige Sprachmittlung 

grundsätzlich auch während der Pandemie zur Verfügung. Seit 2020 konnte das kostenfreie 

Angebot zusätzlich auch den niedrigschwelligen psychosozialen Angeboten für Geflüchtete 

zur Verfügung gestellt werden.  

Die psychosozialen Fachkräfte zur aufsuchenden Arbeit mit Geflüchteten als Teil des 

Psychiatrieentwicklungsprogramms haben die erwarteten Ergebnisse erbracht. In den letzten 

Jahren wurde eine integrierte Versorgungsstruktur für geflüchtete Menschen als Teil der 

Zielgruppe von Menschen mit Migrationsbiografie im niedrigschwelligen außerklinischen wie 

auch klinischen Bereich geschaffen, die unter rein konzeptionellen Gesichtspunkten einen 

Vorbildcharakter für die Weiterentwicklung hin zu einer modernen, angebotsübergreifenden 

psychosozialen / psychiatrischen Versorgung insgesamt besitzt. Die Stärkung dieser 

Strukturen geschah auch mit der Idee, dass die niedrigschwelligen Angebote, die das 

Grundgerüst der psychosozialen Versorgung in Berlin bilden, sich dadurch weiter 

migrationsgesellschaftlich ausrichten. Vor diesem Hintergrund ist es gelungen, ab 2020 

Sondermittel in der Regelfinanzierungsstruktur zu verstetigen, um die Angebote sukzessive 

strukturell abzusichern.  

Die psychosozialen Fachkräfte erreichen jährlich ca. 3.000 geflüchtete Menschen mit 

psychischen Auffälligkeiten und/oder Suchtverhalten. In der Pandemie hat sich die psychische 

Belastung der Gesundheit ihrer Klientinnen und Klienten erhöht. Aufgrund des 

pandemiebedingten Wegfalls des sozialen Netzwerks und vieler sozialer oder 
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gesundheitlicher Angebote, kam den niedrigschwelligen psychosozialen Angeboten eine hohe 

Bedeutung zu. Trotz erschwerter Zugangsbedingungen erreichten die psychosozialen 

Fachkräfte im Vergleich zum Vorjahr sogar mehr Geflüchtete pro Vollzeitäquivalent und die 

Anzahl der Beratungsgespräche stieg an.  

Weitere psychosoziale Beratungsangebote wie beispielsweise die von TransVer – 

Kompetenzzentrum Ressourcen-Netzwerk zur interkulturellen Öffnung und den Fachstellen für 

traumatisierte Geflüchtete und Überlebende schwerer Gewalt von XENION und Zentrum 

ÜBERLEBEN des Berliner Netzwerks für besonders schutzbedürftige geflüchtete Menschen 

(BNS) konnten ebenfalls mehr Geflüchtete erreichen als im Vorjahr. Auch die 

psychotherapeutischen Angebote konnten weiterhin sichergestellt werden. Insgesamt ist es 

allen psychosozialen Angeboten recht kurzfristig gelungen, die Angebote auf der Grundlage 

von Hygienekonzepten anzupassen. Wichtige Maßnahmen waren beispielsweise der 

vermehrte Einsatz von Telefon- und Videoberatungen, die Einschränkung von 

Gruppenangeboten sowie Treffen beziehungsweise Spaziergänge im Freien.  

Aber auch die Fachkräfte waren erhöhten, pandemiebedingten Belastungen ausgesetzt. 

Unterstützungsangebote, Fallberatungen, Fortbildungen und Schulungen sowie 

Netzwerkangebote die teils von TransVer, Guidance und Perspektive 3 D angeboten werden, 

wurden auf Videoformate umgestellt, sodass die Angebote den Fachkräften weiterhin zur 

Verfügung standen. Grundsätzlich ist hier eine hohe Frequentierung zu verzeichnen; der 

Bedarf an Fortbildungs- und Unterstützungsangeboten für Fachkräfte im Hinblick auf 

migrationsgesellschaftliche Kompetenz sowie traumasensibles Arbeiten und Sensibilisierung 

für psychische Erkrankungen ist hoch.  

Die Einrichtung der Psychosozialen Erstdiagnose- und Verweisberatung (PEV) verzögerte sich 

pandemiebedingt etwas. Durch sie wird die psychosoziale Betreuung von Geflüchteten im 

Ankunftszentrum durch das LAF neugestaltet. Durch die vertragliche Kooperation mit der 

pflichtversorgenden psychiatrischen Klinik im Bezirk Reinickendorf, die sich in unmittelbarer 

Nähe zu dem Ankunftszentrum befindet, sind kurze Wege sichergestellt, die auch eine 

tagesaktuelle Möglichkeit zur Diagnostik von psychischen Störungen und eine Beratung zur 

Anbindung an bedarfsgerechte Hilfsangebote für die in Berlin verbleibenden Geflüchteten 

eröffnet. Mit ihrer örtlichen Integration in einen Leistungserbringer der psychischen 

Regelversorgung und der Vergütung der medizinischen Leistungen über die elektronische 

Gesundheitskarte bietet die PEV eine verbesserte Ausnutzung bestehender Regelstrukturen im 

Gesundheitssystem. 

Es ist fachliches Ziel, den Prozess der migrationsgesellschaftlichen Ausrichtung der 

gesundheitlichen Regelversorgung, die während der Pandemie unter hohem Druck stand und 

weiterhin steht, weiterzuentwickeln.  

 

Handlungsfeld 4: Kinder, Jugendliche und Familien und 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, inklusive 

vorschulische Bildung sowie Berufsorientierung und –

vorbereitung  

Der umfassende Zugang von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien mit 

Fluchtgeschichte zu den Angeboten der formalen und non formalen Bildung ist eine 

wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilhabe. Die im Rahmen des 

Gesamtkonzepts finanzierten Angebote wurden im Berichtszeitraum an die veränderten 

Bedarfe der Zielgruppe angepasst. Veränderungen ergeben sich u. a. daraus, dass viele 

geflüchtete Menschen bereits mehrere Jahre in Berlin leben. Standen zunächst Maßnahmen 

zur Orientierung im neuen Lebensumfeld im Fokus, sind aktuell Angebote von Bedeutung, die 

den Teilhabeprozess begleiten und unterstützen. 
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Dies beinhaltet u. a. Bereiche wie Berufsausbildungsvorbereitung, Ausbildung, Einstieg ins 

Berufsleben, Wohnung und Gesundheit, aber auch das Zusammenleben in der Familie, 

Fragen der Erziehung oder Unterstützung in familiären Krisensituation. Teilhabeprozesse sind 

häufig durch Herausforderungen wie Sprache, Aufenthaltsstatus bzw. Aufenthaltsperspektive 

oder den Familiennachzug erschwert. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien 

trotz bestehender Barrieren zu motivieren und passgenau zu begleiten, bleibt weiterhin eine 

zentrale Aufgabe auch der Kinder- und Jugendhilfe.  

Teilbereich Bildung 

Positive Entwicklungen bei der Teilhabe Geflüchteter im Bereich Bildung  

Im Jahr 2020 ist es gelungen, die vielfältigen Angebote der formalen Bildung trotz der 

pandemiebedingten Einschränkungen weitgehend umzusetzen. Geflüchtete Schülerinnen und 

Schüler waren wie andere strukturell benachteiligte Schülerinnen und Schüler in Zeiten von 

Schulschließungen und des Lernens zu Hause im besonderen Fokus der Schulen und 

profitierten von einer Vielzahl an Unterstützungsmaßnahmen. Schülerinnen und Schüler aus 

Willkommensklassen gehörten zur Gruppe der prioritär zu beschulenden Kinder und 

Jugendlichen bei der schrittweisen Öffnung der Schulen. Die digitalen Angebote wurden im 

schulischen Bereich, bei den Volkshochschulen, in der Fortbildung und der politischen Bildung 

deutlich ausgebaut und erweitert. Neben den Herausforderungen, die mit der Digitalisierung 

einhergehen, führte dies auch zu einem niedrigschwelligeren Zugang Geflüchteter zu Lern-, 

Fortbildungs- und Austauschformaten (Lernraum Berlin für neuzugewanderte Schülerinnen und 

Schüler, Elternkontakte im Rahmen der Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen, Angebote der 

Volkshochschulen). Pandemiebedingte kleinere Lerngruppen und Einzelberatung führten 

vielfach zur Stärkung der innerschulischen Kooperation, einer noch intensiveren 

Zusammenarbeit von Jugendsozialarbeit und Lehrkräften, der Verbesserung des Schulklimas 

und zu einem positiven Beziehungsaufbau zu den geflüchteten Kindern und Jugendlichen 

sowie deren Erziehungsberechtigten. Insgesamt wurde den Bedarfen geflüchteter Kinder und 

Jugendlicher und deren Eltern sowie geflüchteten Erwachsenen im Rahmen der 

pandemiebedingten Einschränkungen verstärkt Rechnung getragen und beispielsweise 

Informationen zu aktuellen Entwicklungen, dem schulischen Lernen zuhause und vielfältigen 

Unterstützungsangeboten auf verschiedenen Wegen und in zahlreichen Sprachen 

veröffentlicht (u.a. allg. Corona-Informationen, Elternbriefe, Bildungspodcast, Broschüre der 

SIBUZ und der Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen, Digitalanleitungen). 

Für alle Berliner Schulen wurde das Diagnoseinstrument „2P | Potenzial & Perspektive" 

eingeführt. 2P ist ein kostenfreies, computergestütztes Analyseinstrumentarium zur Erfassung 

sprachlicher, fachlicher und überfachlicher Kompetenzen von neuzugewanderten jungen 

Menschen.  

Das Interesse an Angeboten der politischen Bildung ist bei Geflüchteten weiterhin groß. Dies 

zeigt sich insbesondere bei den Angeboten, Geflüchtete zu Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren der politischen Bildung auszubilden. Die gelungene Akquise weiterer 

Interessierter durch ehemalige Teilnehmende führt zu einer stetigen Vergrößerung des Pools 

an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.  

Herausforderungen bei der Teilhabe von Geflüchteten im Bildungsbereich aufgrund der 

Pandemie  

Eine sehr große Herausforderung stellten die fehlende digitale Ausstattung (digitale 

Endgeräte, E-Mail-Adressen, fehlendes WLAN), unzureichende Sprachkenntnisse sowie zum 

Teil geringe Digitalkompetenzen von Geflüchteten dar. Im Bildungsbereich wurde dem durch 

die leihweise Bereitstellung von digitalen Endgeräten, vor-Ort-Lerngruppen u.a. zur 

Digitalkompetenz und der engen Kommunikation mit dem Landesamt für 

Flüchtlingsangelegenheiten zur Verbesserung der WLAN-Situation in den Unterkünften 

begegnet. Spezifische Unterstützungsangebote der Schulen / der Jugendsozialarbeit an 

Schule und der Angebote der sogenannten Lernbrücken (Begleitung sozial benachteiligter 

Schülerinnen und Schüler während pandemiebedingter Schulschließungen) haben mit ihren 
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digitalen wie ihren Präsenzangeboten dazu beigetragen, sowohl die psychosoziale Situation 

wie die Lernsituation der geflüchteten Kinder und Jugendlichen zu stabilisieren.  

Seitens der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wurde ein Kurs im Lernraum 

Berlin angelegt, in dem Lehrkräfte vielfältige aktuelle Informationen sowie Hinweise und 

Materialien für den DaZ/DaF-Unterricht und sprachsensiblen Fachunterricht in allen 

Schulstufen finden. Weiterhin sind Informationen zu Unterstützungsangeboten für Lehrkräfte 

und Neuzugewanderte abgebildet, Informationen zum schulisch angeleiteten Lernen zu Hause 

sowie zu den Angeboten der beruflichen Bildung. Ein weiterer Kurs im Lernraum für 

Schülerinnen und Schüler aus Willkommensklassen der Sekundarstufe und der beruflichen 

Bildung bietet Links und Materialien zum selbstangeleiteten Lernen.  

Zum Aufholen pandemiebedingter Lernrückstände vor allem in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch wurden in den Ferienzeiten (Ostern, Sommer, Herbst) 

Ferienschulangebote an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen durchgeführt. In 

den beruflichen Schulen wurde auch eine Berufswegeplanung für die Zielgruppe angeboten. 

Zudem wurden digitale und auditive Beratungsmöglichkeiten (u.a. telefonisch, über 

Lernportale) durch Bildungsbegleitung und Lehrkräfte genutzt. 

Auswirkungen der Pandemie auf die Maßnahmen   

Die pandemiebedingten Schulschließungen und das damit einhergehende Lernen zu Hause 

stellte alle Beteiligten vor große Herausforderungen, auf die die Schulen kreativ und flexibel 

reagierten. So konnte der Kontakt zu einem Großteil der Schülerinnen und Schülern, die 

weder über digitale Ausstattung noch Kenntnisse verfügten, trotzdem gehalten werden. 

Eine besondere Rolle kam hier der Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen im 

Landesprogramm zu. Diese wurde fortgeführt und die Maßnahmen flexibel und 

bedarfsorientiert in Absprache mit den Schulen angepasst (u. a. vermehrt Einzelgespräche, 

Flurbesuche oder Spaziergänge mit Eltern und Schülerinnen und Schülern, Ausflüge und 

Ferienprogramme zur Stärkung sozialer Kompetenzen und Gewaltprävention, 

Einzelberatungen durch Expertinnen und Experten oder Peer-to-Peer-Austauschrunden zur 

Übergangsbegleitung in einen Beruf).  

Für die Umsetzung der Ferienschulen für geflüchtete Kinder und Jugendliche wurden schnelle 

und innovative Lösungen gefunden (digitale oder hybride Formate und zum Teil individuelle 

Lösungen für einzelne Teilnehmende). Die Teilnehmendenzahl der Berliner Ferienschulen für 

geflüchtete und neuzugewanderte Kinder und Jugendliche überstieg die Prognose aus 2019. 

In den Bereichen Qualifizierung und Fortbildung, Politische Bildung und den  

Volkshochschulen mussten Präsenzangebote abgesagt werden. Es gelang aber schnell, auf 

Online-Formate umzustellen und die Angebote entsprechend didaktisch anzupassen. Dies 

führte in vielen Fällen zur Erweiterung der Zahl der Teilnehmenden und der Zielgruppen.  

Im Bereich der beruflichen Bildung konnten alle Maßnahmen umgesetzt werden. Alle 

Fortbildungen fanden ab Frühjahr 2020 digital statt (560 TN). Die EU- und landesfinanzierten 

Bildungsbegleitungen konnten intensiviert und die aus Bundesmitteln finanzierten 

Sprachcoaches in der Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung (IBA) auf mehrere Schulen 

ausgeweitet werden. Während der Schulschließungszeiten bzw. im Hybridunterricht wurde mit 

der Zielgruppe digital bzw. auditiv kommuniziert, dies erforderte eine Anpassung der 

Unterrichts- und Beratungsformate.  

Für die Bereiche Politische Bildung/ Demokratiebildung kann festgehalten werden, dass sich 

aufgrund der Pandemie die inhaltlichen Anknüpfungspunkte für Angebote, die Menschen 

stärken wollen, ihre Teilhaberechte wahrzunehmen, verändert haben, da andere Themen 

(Quarantäne in der Unterkunft, geringere Angebote der Vernetzung und der 

Freizeitgestaltung, Gesundheitsfragen) im Vordergrund standen. Es gelang jedoch innerhalb 

kurzer Zeit die Präsenzangebote im Bereich Demokratieförderung in digitaler Form zu 

realisieren. Allerdings mussten einzelne Veranstaltungen auch abgesagt werden. 

Auch die Volkshochschulen haben schnell auf die Anforderungen der Pandemie reagiert und 

ihre Angebote auf Online-Formate umgestellt. In Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung 
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für Integration, Arbeit und Soziales wurde ein Konzept für die Pilotierung für E-Learning-

Formate für Menschen mit Fluchterfahrung erarbeitet. Im Rahmen der jeweiligen 

Hygieneschutzverordnungen wurden auch Präsenzangebote durchgeführt, diese allerdings 

mit einer geringeren Zahl an Teilnehmenden. Das Modul Politische Teilhabe konnte 

pandemiebedingt noch nicht umgesetzt werden. 

Teilbereich Jugend und Familie22  

Positive Entwicklungen bei der Teilhabe Geflüchteter im Teilbereich Jugend und Familie  

Eine erfolgreiche Teilhabe von geflüchteten Kinder und Jugendlichen sowie Familien wird 

durch den Zugang zu Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt. Das Handlungsfeld 

der Kinder- und Jugendhilfe beinhaltet Angebote der frühkindlichen Bildung, der 

Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sowie der Familienförderung. Die Angebote wurden seit 

Implementierung des Gesamtkonzepts stetig weiterentwickelt und an die Bedarfe der 

Zielgruppe angepasst. Eine positive Entwicklung ist der stätige Aufbau von Beziehungen und 

Vertrauensverhältnissen durch konstante, niedrigschwellige und bedarfsorientierte Angebote, 

aus welchen eine adäquate Beratung, Begleitung und Unterstützung zur Teilhabe erfolgen 

kann. Der Teilhabeprozesse wird dabei durch unterschiedliche Rahmenbedingungen 

beeinflusst, auf die die Kinder- und Jugendhilfe keinen direkten Einfluss hat. Hier ist es von 

Bedeutung trotz bestehender Barrieren Kinder, Jugendliche und Familien zu begleiten und zu 

befähigen eigenständig für ihre Rechte einzustehen.  

Eine weitere positive Entwicklung zur Förderung der Teilhabe geflüchteter Menschen ist auf 

struktureller Ebene erkennbar. In den letzten Jahren sind vielfältige bezirksübergreifende 

Vernetzungsprozesse angestoßen worden, die sich vor allen Dingen in der Arbeit der freien 

Träger der Kinder- und Jugendhilfe widerspiegeln. Zur Förderung der Teilhabe werden 

trägerübergreifende gemeinsame und kreative Lösungsansätze entwickelt und umgesetzt.  

Ein gelingender Teilhabeprozess von Kindern und Jugendlichen und Familien mit 

Fluchtgeschichte ist auch davon abhängig, dass Teilhabemöglichkeiten von 

Erziehungsberechtigten nicht an Zugangsbarrieren scheitern. Dazu ist es wichtig, dass Mütter 

und Väter in ihren Rollen z.B. durch Erziehung- und Familienberatungsstellen sowie durch 

Angebote der Familienzentren gestärkt werden. Notwendig dabei ist, Erziehungsberechtigte in 

sozialpädagogischen Prozessen zu beteiligen und ihnen die Möglichkeit zu geben, 

eigenverantwortlich zu kommunizieren. Hierfür konnte in den letzten Jahren ein Pool aus 

Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern speziell für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

aufgebaut werden, der den Einrichtungen zur Verfügung steht. 

Herausforderungen bei der Teilhabe von Geflüchteten im Teilbereich Jugend und Familie 

Die Stärke von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe liegt im direkten Kontakt mit Kindern, 

Jugendlichen und Familien. Durch diesen können Beziehungen und Vertrauensverhältnisse 

aufgebaut werden, die eine bedarfsgerechte Unterstützung ermöglichen. Daher haben die 

Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 

und Familien besonders betroffen und Teilhabemöglichkeiten erschwert.  

Die Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie haben die Umsetzung der Angebote in und im 

Umfeld von Unterkünften erschwert. Die Träger reagierten daraufhin mit vielfältigen und 

kreativen Maßnahmen, um die Kinder, Jugendlichen und Familien dennoch zu erreichen und 

in dieser herausfordernden Phase zu unterstützen. So wurden bspw. digitale Spielkreise und 

Vorlesestunden entwickelt, Blogs konzipiert, telefonische Beratungen durchgeführt sowie 

Materialpakete versandt. Zentrales Ziel war es hierbei den Kontakt zu Kindern und 

Jugendlichen aufrecht zu erhalten.   

Um den digitalen Zugang zu fördern, wurden Endgeräte durch das Land Berlin angeschafft 

und unter anderem auch an geflüchtete Kinder und Jugendliche verteilt.  

                                                             
22 Im Anhang (Abschnitt B.2) wird ausführlich auf die Situation von Unbegleiteten Minderjährigen Geflüchteten eingegangen. 
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Im Rahmen der geltenden Einschränkungen wurden persönliche Einzelgespräche oder auch 

je nach aktuellen Infektionsschutzvorgaben, Kleingruppenangebote für 5-10 Teilnehmende 

umgesetzt.  

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat die Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe durch Schreiben zum Umgang mit den Auswirkungen der COVID-19 

(Coronavirus)-Pandemie stets über aktuelle Entwicklungen informiert.  

Das Aufrechterhalten von Angeboten wurde auch durch die Bereitstellung von Schnelltests 

und Schutzkleidung einschließlich Mund-Nasenschutz an die Träger der Kinder und 

Jugendhilfe gefördert.  

Die Covid-19-Pandemie hatte 2020 erhebliche Auswirkungen auf die Angebote der Kinder- 

und Jugendhilfe.  

Alle Maßnahmen konnten in einer „anderen“ Form weitergeführt werden. Im Bereich der 

Familienförderung sind Angebote neu entwickelt worden und thematisieren den Umgang mit 

dem Virus. Informationsmaterial zum Umgang mit dem Virus, gezielte zur Gestaltung des 

Familienalltages unter Pandemiebedingungen sind per Post, vor die Haustür oder per 

Newsletter vermittelt worden.  

Handlungsfeld 5: Arbeitsmarktintegration, Erwerbsleben 

und Ausbildung 

Positive Entwicklungen bei der Teilhabe Geflüchteter im Handlungsfeld   

Im Handlungsfeld „Arbeitsmarktintegration, Erwerbsleben und Ausbildung“ waren im 

Berichtsjahr 2020 trotz der mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen auch 

positive Effekte zu verzeichnen. Hierzu gehört die Anpassungsfähigkeit vieler Geflüchteter, 

Träger und Betriebe, sich schnell auf Online-Angebote umzustellen. Bei einigen 

Beratungskundinnen und -kunden wurden die Digitalkompetenzen durch die Distanzberatung 

gestärkt, da der Umgang mit Videokonferenzsystemen bzw. die Kommunikation via E-Mail, 

Messenger usw. praktisch erlernt werden musste. Die Umstellung auf digitale Angebote 

konnte auch für weibliche Geflüchtete mit Kindern von Nutzen sein, da diese trotz der 

Kinderbetreuungspflichten Beratungsangebote wahrnehmen konnten. Teils boten die 

Maßnahmen in Zeiten von Verunsicherung und Orientierungslosigkeit auch einen geschützten 

Rahmen, um über die eigenen Perspektiven und Zielvorstellungen zu sprechen. 

Für viele Geflüchtete haben sich Arbeitsmöglichkeiten bei pandemiebedingt florierenden 

Unternehmen, insbesondere in der Logistik, ergeben. In den ersten Monaten des Jahres 2020 

wurden viele Geflüchtete in Arbeitsstellen vermittelt, die durch die Pandemie zusätzlich bzw. 

vermehrt entstanden sind. Bis zum Sommer konnten viele Geflüchtete ohne 

Bewerbungsunterlagen durch telefonische Kontaktaufnahme zum Arbeitgeber vermittelt 

werden, da in dieser Zeit mehr Wert auf Verständigungsmöglichkeiten und weniger auf 

schriftliche Ausdrucksfähigkeit gelegt wurde, als dies üblicherweise der Fall ist. Die 

Einstiegsschwelle war somit niedriger. 

Erfreulich ist, dass das Interesse an Ausbildungsberufen bei Geflüchteten stabil geblieben ist 

bzw. sich – gemessen an der Zahl der Teilnehmenden in diesem Bereich – sogar leicht 

erhöhte. Auch das Interesse an Gründungsaktivitäten bestand weiter und wurde von der 

Zielgruppe trotz der Umstellung auf online-Seminare weiterhin angenommen. Trotz der 

Pandemie waren außerdem auch Fokussierungen möglich, wie beispielsweise beim 

Bleiberechtsnetzwerk bridge auf die Unterstützung von Geflüchteten mit Behinderungen und 

geflüchtete Frauen. 

Herausforderungen bei der Teilhabe von Geflüchteten im Handlungsfeld   

Die Auswirkungen der Pandemie waren und sind generell ein großer Rückschlag für die 

gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt, so auch bei geflüchteten 

Menschen und hier auch insbesondere bei geflüchteten Frauen. Zu den besonderen 
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Herausforderungen im Handlungsfeld „Arbeitsmarktintegration, Erwerbsleben und 

Ausbildung“ gehörte im Berichtsjahr 2020 der Anstieg der Arbeitslosigkeit – teilweise mit 

aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen – und ein deutlicher Rückgang des 

Beschäftigungswachstums auch bei der Zielgruppe. Geflüchtete waren außerdem signifikant 

stärker von Kurzarbeit betroffen als andere Bevölkerungsgruppen. Ein Grund dafür liegt darin, 

dass ausländische Arbeitskräfte, insbesondere Geflüchtete, überwiegend in Sektoren 

arbeiten, die stärker vom Rückgang des Arbeitsvolumens und damit der Zahl der 

Erwerbstätigen betroffen waren (wie insbesondere Handel, Gastgewerbe, 

Arbeitnehmerüberlassung).  

Dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auch mobile Beschäftigte und 

eingewanderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders hart treffen, war vor allem zu 

Beginn der Pandemie spürbar am großen Beratungsbedarf zu den Themen Kündigung, 

Aufhebungsverträge, Kurzarbeitergeld, Einkommenseinbußen, Arbeitslosengeld I und II, aber 

auch zu aufenthaltsrechtlichen Fragen, die bei Jobverlusten hinzukamen. 

Mit dieser Arbeitsmarktsituation war auch ein erschwerter Zugang zu Ausbildungsplätzen und 

Praktika in den besonders hart von der Pandemie betroffenen Wirtschaftsbereichen 

verbunden. Nach dem Ende des zweiten Lockdowns ist hier eine spürbare Verbesserung zu 

beobachten. 

Auch Geflüchtete haben ihre Arbeitssuche in den Hochphasen der Pandemie teilweise 

zurückgestellt, um Betreuungsaufgaben zu erfüllen. Durch die verstärkte Care-Arbeit 

(Kinderbetreuung, Homeschooling, Pflegeaufgaben etc.) in Verbindung mit der Wohnsituation, 

der technischen Ausstattung und/oder Verständnisschwierigkeiten bei Anweisungen von 

Schulen und Behörden hat insbesondere die Mehrfachbelastung geflüchteter Frauen 

zugenommen und durch das Fehlen von geeigneten Rückzugs- und Lernorten ihre 

Partizipation erschwert. 

Durch den Ausfall von Sprachkursen und weniger Sprachpraxis im Alltag, in Ausbildung und 

Beschäftigung hat sich die Pandemie negativ auf den Erwerb von Deutschkenntnissen 

ausgewirkt. 

Die notwendige Zusammenarbeit mit einigen Regelinstitutionen (z. B. dem Landesamt für 

Einwanderung) hat sich aufgrund ihrer eingeschränkteren Erreichbarkeit z. T. deutlich 

erschwert. Die Reduzierung von Präsenzberatungen und/oder große Terminverschiebungen in 

den Agenturen für Arbeit, Jobcentern und Bezirksämtern stellten eine Herausforderung dar. 

Auch die Inanspruchnahme der Beratungsleistungen der Jugendberufsagentur war für alle 

jungen Menschen während der Pandemie erschwert. Durch eine Intensivierung der 

Kontaktaufnahme zu jungen Geflüchteten konnten Kontaktabbrüche in vielen Fällen aber 

vermieden werden. Auch die Erstberatung zu den sozialintegrativen Leistungen war ein 

wichtiger Baustein im Angebot, um auf die vermehrt auftretenden psychischen Belastungen 

auch bei der Gruppe der jungen Geflüchteten regieren zu können. 

Durch die Lockdowns ist außerdem die Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

auch bei der Zielgruppe der Geflüchteten stark eingebrochen. Um den negativen Effekten der 

pandemiebedingten Einschränkungen entgegenzuwirken, wurden die arbeitsmarktpolitischen 

Instrumente des Landes Berlin auch während des Lockdowns mittels Umstellung auf digitale 

bzw. virtuelle Angebote größtenteils weitergeführt. Die technische und organisatorische 

Umstellung der Angebote hat für viele geflüchtete Männer und Frauen sowie für einige Träger 

große Herausforderungen mit sich gebracht. Der eingeschränkte Zugang zu verlässlichen 

Internetzugängen und/oder mangelnde Ausstattung mit leistungsfähigen Mobilgeräten 

erschwerte es vielen Geflüchteten an Online-Angeboten teilzunehmen. Einige wurden auch 

(zunächst) abgehängt, da sie neben fehlender technischer Ausstattung über keine oder nur 

geringe Medien- und Computerkompetenzen verfügten. Einschränkungen, die sich durch die 

Reduzierung des Publikumsverkehrs auf die Erreichbarkeit und Kommunikation geflüchteter 

Menschen auswirkten, konnten durch Beratungsangebote aufgefangen werden, gleichzeitig 

intensivierte es die Beratungsleistungen und/oder die Beratungsnachfrage. Im Ergebnis 

können digitalgestützte Angebote und telefonische Beratung den persönlichen Kontakt vor Ort 

nur bedingt ersetzen. Neben technischen und sprachlichen Hürden haben sich auch die 
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Erreichbarkeit, die Interaktion und der Vertrauensaufbau digital als schwieriger erwiesen. Für 

die betroffenen Geflüchteten könnte sich die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt 

längerfristig erschweren. 

Auswirkungen der Pandemie auf Maßnahmen im Handlungsfeld 

Die Corona-Pandemie hat sich im Berichtsjahr 2020 sowohl technisch und organisatorisch als 

auch inhaltlich und konzeptionell auf die Maßnahmen im Handlungsfeld 

„Arbeitsmarktintegration, Erwerbsleben und Ausbildung“ ausgewirkt. Die Angebote mussten 

entsprechend angepasst oder weiterentwickelt werden.  

Angebote zur beruflichen Orientierung und zum berufsorientierten Spracherwerb konnten in 

der Regel anhand von Online- bzw. Hybridangeboten aufrechterhalten bleiben (z. B. Online-

Beratung, Online-Sprachkurse/Sprachcafés, etc.). Erprobungsangebote in Präsenz wurden in 

der Regel eingeschränkt angeboten bzw. pausiert und konnten nur z. T. durch 

Alternativangebote ersetzt werden. Aufgrund der Verunsicherung bei Betrieben war es 

deutlich schwerer, Geflüchtete in Praktika zu bringen. Auch die Zusammenarbeit mit 

Ehrenamtlichen erschwerte sich durch die Hygiene- und Kontakteinschränkungen erheblich. 

Mit der Zugangsverhinderung zu allen Not- und Gemeinschaftsunterkünften ging ein fast 

kompletter Wegfall des klassischen aufsuchenden Ansatzes einher. Der mobile Ansatz wurde 

in den Lockdown-Monaten in Form von Distanzberatung per Video, Telefon, E-Mail und 

Messenger (Chat) etc. durchgeführt. Diese Anpassungen waren grundsätzlich erfolgreich. 

Präsenzveranstaltungen (Coachings, Workshops/Gruppenberatungen, Infoveranstaltungen) 

wurden eingestellt und in reduzierter Anzahl digital durchgeführt. Die Vernetzungsarbeit 

(Teilnahme an Jobmessen, Zusammenarbeit mit Unternehmen, etc.) konnte nicht oder nur sehr 

eingeschränkt in der Hochphase bzw. im weiteren Verlauf der Pandemie umgesetzt werden. 

Neben technischen und organisatorischen Umstellungen wurden teils auch andere oder neue 

Schwerpunkte der Beratungsinhalte gesetzt, z. B. Veröffentlichung von FAQ „Arbeiten in 

Berlin. Meine Möglichkeiten, meine Rechte“ sowie Rechtsberatung mit Fokus auf 

Aufenthaltssicherung, da der Verlust des Arbeitsplatzes auch aufenthaltsrechtliche 

Konsequenzen haben kann. 

 

Handlungsfeld 6: Hochschule / Wissenschaft 

Die Maßnahmen im Handlungsfeld 6 dienen dazu, Geflüchteten ein erfolgreiches Studium an 

einer Berliner Hochschule zu ermöglichen. Allerdings hat sich im Jahr 2020 die Corona-

Pandemie in besonderer Weise auf die Teilhabe von Studierenden und Studieninteressierten 

mit Fluchthintergrund in Hochschule und Wissenschaft ausgewirkt.  

Von zentraler Bedeutung ist die Umstellung auf Online-Lehre. Diese war und ist zwar für alle 

Beteiligten herausfordernd, im Zuge der Corona-Pandemie wurden strukturelle 

Benachteiligungen jedoch besonders sichtbar und z.T. verstärkt. Die materiell und technisch 

notwendig Ausstattung wurde zur zusätzlichen Hürde zum Hochschulzugang und hat 

Studierende mit Fluchthintergrund besonders getroffen. Insbesondere schlechte 

Internetverbindungen und der Mangel an geeigneten Räumen bzw. beengte 

Lebensverhältnisse stellen für den Zugang zum Studium und die Teilhabe am Hochschulleben 

ein Problem dar. Darüber hinaus ist die Teilnahme an digitalen Lehrformaten für Nicht-

Muttersprachler deutlich anstrengender, da beispielsweise Flüsterübersetzungen wegfallen. 

Ferner waren durch die Verringerung von Kontakten und persönliche Begegnungen vor Ort 

weniger Austauschmöglichkeiten vorhanden. Dies hat auch geflüchteten Forscherinnen und 

Forschern den Aufbau eines Forschungsnetzwerkes erschwert. 

Die Hochschulen berichten aber auch, dass durch die Digitalisierung 

Informationsveranstaltungen, etwa zum Thema Bewerbung und Immatrikulation, häufiger oder 

mehrfach angeboten werden konnten. Außerdem hätte die Umstellung auf digitale 

Lehrangebote die Zugangsmöglichkeiten für Frauen erleichtert, da die Teilnahme besser mit 

der Betreuung von Kindern vereinbart werden konnte.  
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Eine weitere zentrale Auswirkung der Pandemie spiegelt sich in den gestiegenen Fallzahlen 

der Beratung Geflüchteter im Vergleich zu den Vorjahren wider. Insbesondere psychologische 

Beratungsangebote wurden stärker nachgefragt, sodass diese von den Hochschulen z.T. 

kurzfristig implementiert oder ausgebaut wurden. Der erhöhte Bedarf wird u.a. auf die 

mentalen Belastungen, eine zunehmende Einsamkeit und Isolation, aber auch auf verstärkte 

Diskriminierungserfahrungen im Zuge der Corona-Pandemie zurückgeführt. Diese 

Belastungen sind insbesondere für diejenigen Geflüchteten schwierig zu bewältigen, die in 

Berlin über kein familiäres Umfeld oder direkte Kontakte verfügen. Insgesamt konnten die 

Beratungsangebote der Hochschulen zwar zügig auf telefonische oder digitale Formate 

umgestellt sowie Sprechzeiten ausgeweitet werden. Jedoch beeinträchtigten bspw. der 

Mangel an Privatsphäre in Gemeinschaftsunterkünften oder auch die Sorge vor mangelndem 

Datenschutz bei den Betroffenen eine adäquate – insbesondere psychologische – 

Beratungsarbeit.  

Des Weiteren berichten die Hochschulen, dass im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie 

geplante Projekte für Geflüchtete nicht stattfinden konnten, Kurse z.T. frühzeitig beendet 

wurden oder ganze Programme, wie das Buddy-Programm an der FU Berlin (Mentoring), 

pausieren mussten. Auch die Werbung für hochschulische Angebote war nicht mehr wie 

gewohnt im Studienalltag, in Vorlesungen oder Seminaren, möglich. 

Hinsichtlich der Teilhabe von Geflüchteten an Hochschulen stehen den pandemiebedingten 

Herausforderungen vielfältige positive Entwicklungen der letzten Jahre gegenüber. 

Grundsätzlich werden die hochschulischen Angebote für Geflüchtete gut angenommen. So 

haben sich insbesondere Gasthörerprogramme in Vorbereitung für ein reguläres Studium 

bewährt. Auch die Beratungsangebote für Geflüchtete werden stark nachgefragt. 

Hervorzuheben sind ferner die Synergieeffekte durch die Vernetzung und den Austausch der 

Hochschulen untereinander, aber auch intern unter den Fachbereichen sowie mit externen 

Akteuren bspw. im Rahmen des Übergangs in den Beruf. Schließlich berichten insbesondere 

die Kunsthochschulen von einer gesteigerten Sensibilität und Aufmerksamkeit durch die 

Teilhabe Geflüchteter für politische Krisen in der Welt, Gewalterfahrungen und Vertreibung.  

 

Handlungsfeld 7: Sozialräumliche Integration, Kultur und 

Sport 

Positive Entwicklungen bei der Teilhabe Geflüchteter im Handlungsfeld   

Die Maßnahmen im Handlungsfeld Sozialräumliche Integration wurden im Jahr 2020 trotz der 

schwierigen Bedingungen weitergeführt, zum Teil eingeschränkt oder mit neuen analogen 

oder digitalen Formaten.  

Das neue Landesprogramm Stadtteilmütter hat begonnen und konnte damit Geflüchtete in 

Unterkünften beraten und an den Sozialraum anbinden. Geflüchtete Familien konnten 2020 

an Familienerholungsreisen teilnehmen, die unter anderem von Stadtteilmüttern begleitet 

wurden. Etliche geflüchtete Frauen haben an der Basisqualifizierung für Stadtteilmütter 

teilgenommen, den Kurs erfolgreich bestanden und einige von ihnen haben anschließend eine 

Beschäftigung als Stadtteilmutter aufgenommen.  

Im Rahmen der Programme BENN und FEIN wurden Geflüchtete weiterhin gemeinsam mit der 

Nachbarschaft darin unterstützt, sich auszutauschen, gemeinsame Bedarfe zu formulieren, 

Lösungen zu entwickeln, Maßnahmen gemeinsam umzusetzen und Netzwerkstrukturen 

aufzubauen. Gemeinschaftliche Aktionen wurden je nach Hygienebestimmungen angepasst, 

so dass eine Teilnahme weiterhin möglich war. Geflüchtete haben sich in die 

Nachbarschaftshilfe im Rahmen von Corona aktiv eingebracht, z.B. durch Einkaufshilfen oder 

indem durch die Geflüchteten in den Unterkünften Mund-und Nasenschutz für die 

Nachbarschaft genäht wurden.  

Sportvereine und Verbände erprobten verschiedene Formen des Online-Trainings und der 

Ausbildung über Online-Tools. Dabei wurden neue Erfahrungen gemacht z. B. wurden durch 
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die Verlagerung der Aktivität in das häusliche Umfeld Mitbewohnende der schon aktiven 

Teilnehmenden auf die Angebote aufmerksam.  

Die vielfältigen Aktivitäten in sieben Einzelmaßnahmen im Kulturbereich konnten fortgesetzt 

werden. Die mittlerweile ausgelaufenen Maßnahmen konnten nachhaltig eine positive 

Entwicklung anstoßen und sorgen wie im Falle der Mitglieder des ehemaligen Exil Ensembles 

des Maxim-Gorki-Theater sowie die Medienkoffer der Bibliotheken für mehr Teilhabe. 

Im Rahmen des Projektes „Alle an einen Tisch“ war das Interesse am Kochen unter den 

Teilnehmenden sehr groß. Im Verlauf der durchgeführten Mittagstische zeigte sich eine 

zunehmend stärkere Mischung von Menschen verschiedenster Herkunft und Geschlecht. Es ist 

gelungen, den Teilnehmenden Themenfelder wie die Vielfalt der in Deutschland vorhandenen 

regional und saisonal produzierten Obst- und Gemüsesorten, nachhaltige Ernährung, 

Haltungsformen von Tieren und Kennzeichnung von Lebensmitteln näher zu bringen. 

Insgesamt haben die Mittagstische zu einer Belebung und zu einem Austausch unter den 

Bewohnenden beigetragen. Im Rahmen der öffentlichen Diskussion wurden u.a. die Themen 

Armut und Ernährung in Deutschland sowie Ernährung in den migrantischen Communities 

behandelt.  

Getragen von der Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V., dem Kompetenzzentrum für 

Engagement, und finanziert aus Mitteln des LAF, konnte das Beratungsforums Engagement 

(BfE) alle Formate erfolgreich online umsetzen. Um dem verstärkten Bedürfnis nach 

Kontaktmöglichkeiten von Unterkünften und Projekten in der Arbeit mit Geflüchteten zu 

entsprechen, entstand zusätzlich zu den bereits bewährten Formaten des Beratungsforums 

Engagement (Werkstätten, Module der Fortbildungsreihe, Jour fixe) das neue Format 

„Netzwerktreffen“. Zudem wurden das Curriculum der modularen Fortbildungsreihe 

umgestaltet und zwei neue Themen angeboten, die dem wachsenden Aufgabenfeld der 

Ehrenamtskoordinierenden Rechnung tragen. Die Ehrenamtskoordination hat sich in den 

vergangenen Jahren weiterentwickelt und umfasst heute einen komplexen und 

anspruchsvollen Strauß von Aufgaben: Von der Fördermittelakquise bis zur Öffnung der 

eigenen Organisation.  Die Arbeit des Beratungsforums Engagement wurde online 

weitergeführt. Wichtige Grundsätze der Arbeit waren auch weiterhin die persönliche, 

vertrauensvolle Ansprache, das Schaffen einer Atmosphäre, in der jede und jeder sich 

eingeladen fühlt, sein*ihr Wissen in die Praxis und gemeinsame Arbeit einzubringen, und ein 

Höchstmaß an Flexibilität, um den vielfältigen und veränderlichen Bedingungen zu begegnen. 

Das Programm Lebendige Nachbarschaften (LeNa) bringt alle Bevölkerungsgruppen 

zusammen und wirkt als Begegnungsmoment und -ort für Geflüchtete, Menschen mit 

Migrationshintergrund und alteingesessenen Nachbarn. Hierzu wurden von den LeNa-

Projekten die unterschiedlichsten Aktivitäten, wie z.B. kreative Beschäftigung (Nähen, Singen, 

Garten, Töpfern), Sprachkurse und/oder soziale Unterstützung bzw. Beratung durchgeführt. 

Hierbei steht nicht die bloße „Integration“ und „Anpassung“, sondern ein Austausch auf 

Augenhöhe, die Vielfalt und Kenntnisse berücksichtigt, im Mittelpunkt.  

Im Bereich der Willkommenskultur wurde die in 2019 begonnene Verstetigung fortgeführt. Im 

Mittelpunkt standen Begegnung und Vernetzung von bestehender und neu zugezogener 

Nachbarschaft. Die Willkommenskultur ist durch die Erweiterung der Zielgruppe auf die 

Integration aller Neu-Berlinerinnen und Neu-Berliner in den Sozialraum, in die Regelförderung 

mit aufgenommen und somit zu einer dauerhaften Aufgabe der gesamtstädtischen 

Stadtteilzentren geworden. Eine Darstellung im Handlungsfeld 7 ist zukünftig nicht mehr 

vorgesehen. 

Herausforderungen bei der Teilhabe von Geflüchteten aufgrund der Pandemie   

Die Corona-Pandemie hatte in 2020 Auswirkungen auf alle Maßnahmen der sozialräumlichen 

Integration, des Sports und der Kultur - bei direkten Begegnungen, dem Dialog der 

Beteiligten untereinander, bei Sport-, Kultur-, Bildungs- und Beratungsangebote oder 

Partizipationsmöglichkeiten. Das zur Eindämmung der COVID-19 Verbreitung umzusetzende 

Gebot der physischen Distanzierung erschwerte insbesondere größere 

Präsenzveranstaltungen und Angebote in geschlossenen Räumen, Stadtteilzentren mussten 



UMSETZUNGSBERICHT GESAMTKONZEPT INTEGRATION UND PARTIZIPATION GEFLÜCHTETER 2020 

 

32 
 

zeitweise komplett schließen. Dadurch war auch eine kontinuierliche Zusammenarbeit der 

Projekt-Teams mit den lokalen Einrichtungen und den Unterkünften für Geflüchtete kaum 

möglich. BENN-Teams, Projektträger und Freiwillig Engagierte hatten zeitweilig keine 

Zugänge mehr in die Unterkünfte. Um insbesondere neue Familien in den Einrichtungen zu 

erreichen; waren die Stadtteilmütter auch auf die Zuarbeit der Einrichtungen angewiesen, die 

diese Familien weiterverweisen. So konnten teilweise auch keine weiteren Kontakte zu 

Familien aufgebaut werden.  

Generell wurde berichtet, dass die Kommunikation mit und die Aktivierung von Geflüchteten 

aufgrund der Pandemie erschwert wurde. Parallel hat sich aber auch vermehrt das Bedürfnis 

nach einer direkten Kommunikation und ein sehr großes Informationsbedürfnis gezeigt. Eine 

zielgerichtete, niedrigschwellige, barrierefreie und spezifische Ansprache, 

Öffentlichkeitsarbeit und aktive Werbung für die Beteiligung an den Angeboten war jedoch 

nur noch eingeschränkt möglich. Eine weitere Teilhabe an Angeboten konnte– je nach 

Hygienebestimmungen -über reduzierte Teilnehmerzahlen und Treffen im öffentlichen Raum 

hergestellt werden, z.T. mussten jedoch an der Teilnahme von Projekten interessierte 

Menschen sogar abgewiesen werden. Vielerorts hat man versucht, durch an die Lage 

angepasste Kommunikations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen (mit direkten und persönlichen 

Briefen an Geflüchtete, öffentlichen Aushängen; mehrsprachige Informationen, WhatsApp 

Gruppen, Podcasts, Kiezspaziergänge, Fenstergespräche…) und digitalen Angeboten auf die 

veränderten Gegebenheiten zu reagieren. Einige Angebote wie Sportveranstaltungen, 

gemeinschaftliches Kochen oder kulturelle Angebote mussten vollständig abgesagt werden. 

Ab Oktober 2020 waren dann fast keine Veranstaltungen, Treffen oder Beratungen in Präsenz 

in den Unterkünften und in den Quartieren mehr möglich.  

Die Erreichbarkeit der Geflüchteten schränkte sich jedoch schon vorab im Verlauf der 

Pandemie ein, da viele Angebote auf eine digitale Durchführung umgestellt wurden. 

Geflüchtete konnten aufgrund fehlender Ausstattung (fehlender Laptop/Handys, kein 

Internetzugang) viel schwieriger erreicht werden. Die Unterkünfte wurden zwar zum Teil mit 

digitalen Geräten und Internet aus BENN-Mitteln ausgestattet, allerdings zeigte sich auch, 

dass sprachliche Barrieren bei Online-Angeboten sich meist verstärken. Trotzdem wurden 

Freiwillig Engagierte im Umgang mit digitalen Formaten geschult, damit Kontakte, 

Unterstützung beim Sprache lernen und Hausaufgabenhilfen erhalten bleiben konnten. Durch 

digitale Projektangebote (Bewegung, Selberbauen, Gärtnern etc.) über eingerichtete 

YouTube-Kanäle oder Zoom wurden Freizeitangebote bereitgestellt und konnten weitere 

Nutzergruppen (z.B. Familienmitglieder) eingebunden werden. 

Auswirkungen der Pandemie auf die Maßnahmen im Handlungsfeld 

Den Projektträgern und BENN-Teams ist es trotz der Corona-Pandemie gelungen, die 

Projekte weiter umzusetzen. Die meisten regionalen und berlinweiten Veranstaltungsformate 

wurden den Erfordernissen der Pandemie angepasst und erfolgreich online angeboten. Dies 

verstand man vielerorts auch als Zeichen des Durchhaltens und der möglichen Teilhabe der 

Geflüchteten als auch der Bewohnende im nachbarschaftlichen Umfeld. Auf verschiedenen 

Wegen wurde versucht, durch direkte und indirekte Begegnungen weiterhin Möglichkeiten zu 

schaffen, sich kennenzulernen, Gefühle von Zugehörigkeit und Mut zur Teilhabe zu 

unterstützen. 

Dem großen Informationsbedürfnis und der besonderen Wohnsituation der Geflüchteten 

wurde vielfältig begegnet: z.B. durch Einkäufe mit den Lastenrädern bei 

Quarantänesituationen, Bereitstellung von entsprechender Technik (Laptops, Internetsticks, 

Drucker), Bastel,- Spiel,- Lern-, und Bewegungsmaterial für Kinder und Erwachsene, 

Ausstattungen für die Nähcafés, Gartenmaterial. Eine Beteiligung Geflüchteter an der 

Überarbeitung der Ziele und geplanten Maßnahmen im Rahmen der Handlungskonzepte von 

BENN und FEIN wurde durch unterschiedliche Formate (Telefonate, Fragebögen, Zoom-

Konferenzen u.a.) sichergestellt. Auch Sprachcafés und andere Begegnungs- und 

Austauschrunden wurden je nach Möglichkeit als digitales Format fortgesetzt. Weiterführende 

Informationen und Ansprechpartner wurden auf den Websites der Vor-Ort Teams 

veröffentlicht, mehrsprachige Informationen und Newsletter verfasst (z.T. in Kooperation mit 
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den Unterkünften), persönlich Kontakte via Sozial Media (Facebook), Messenger (WhatsApp, 

Telegram), Zoom oder Telefon aufrechterhalten. Ein Teil der Maßnahmen wie zum Beispiel 

Freiluftkino für die Nachbarschaft oder gemeinsame Feste konnten jedoch nicht umgesetzt 

werden.  

Die persönliche Beratung zu vielfältigen Themen rund um Erziehung, dem Umgang mit 

Medien, Gesundheitsförderung, Haushaltsführung sowie Spracherwerb und Sprachförderung 

der Stadtteilmütter in den Unterkünften mussten teilweise eingestellt werden. Es wurde 

weiterhin versucht, über Treffen im öffentlichen Raum und digitale Möglichkeiten, den Kontakt 

zu halten. 

Die Träger von Sportprojekten hatten Schwierigkeiten, den Kontakt zu den Teilnehmenden 

aufrechtzuerhalten. Durch die notwendigen Kontaktbeschränkungen mussten die Angebote 

zeitweise ganz eingestellt werden und konnten in vielen Fällen auch später nur eingeschränkt 

wieder stattfinden. Neue Teilnehmende z.B. für Sportveranstaltungen zu gewinnen, war nur 

sehr eingeschränkt möglich. Nur aufgrund des hohen Engagements der Projektleitungen und 

Trainer/-innen war eine Begrenzung der Auswirkungen möglich (z. B. durch Online-Training). 

Weiter war es auch schwer, bisherige Teilnehmende nach Pausen wieder neu anzusprechen. 

In Einzelfällen konnten Geräte zum individuellen Training beschafft werden.  

Die arabische Bibliothek in Berlin - Baynatna war zeitweise ganz geschlossen oder nur 

eingeschränkt für den Leihbetrieb geöffnet. Zwischen der Zentral- und Landesbibliothek Berlin 

(ZLB) und Baynatna gemeinsam geplante Dialog-Veranstaltungen konnten aufgrund der 

Covid19 Pandemie in 2020 nicht stattfinden. Der bereits 2019 initiierte Fokus auf die 

Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Coaching-Formate für die „Durchstarten“-

Geförderten sowie die Qualifizierungs- und Informationsangebote zur diversitäts-orientierten 

Weiterentwicklung wurden jedoch fortgesetzt, wenn auch aufgrund von Corona die 

Umsetzung dieser Strategien erschwert war.  

Die Projektkonzepte zur Ernährung wurden angepasst und digital umgestalten. Einzelne 

Veranstaltungen konnten aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nicht stattfinden, da 

Kooperationspartner aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie keine 

weitere Veranstaltung durchführen durften. In den Unterkünften konnte die Teilnahme von 

Anwohnerinnen und Anwohnern an Veranstaltungen (wie z.B. gemeinsame Kochevents) nicht 

weiter ermöglicht werden. Zum Teil nahmen aber ehrenamtlich Tätige aus den 

Gemeinschaftsunterkünften teil. Die Teilnahme an Online-Veranstaltungen wie z.B. am 

Online-Kochevent fiel verglichen mit Koch-Events in Präsenz oft deutlich geringer aus. Die 

Durchführung verschiedener Diskussionsmethoden (z.B. Fisch-Bowl, Open Space, 

Stationsgespräche) war digital möglich, es wurde jedoch deutlich, dass 

Onlineveranstaltungen weniger Menschen mit Migrations-/ Fluchthintergrund ansprechen.  

 

Handlungsfeld 8: Partizipation 

Das Handlungsfeld 8 stellt eine ressortübergreifende Aufgabe für die gesamte Berliner 

Verwaltung dar. Ziel ist die Förderung der Mitsprache von Geflüchteten bei Alltagsthemen 

und Fragestellungen, die ihr Leben in Berlin unmittelbar betreffen sowie eine längerfristige 

Einbindung in sämtliche politische und gesellschaftliche Bereiche. Hierbei geht es 

insbesondere darum, Geflüchtete als Expertinnen und Experten in (Verwaltungs-)Prozesse 

einzubinden, ohne sie auf ihre Fluchtgeschichte zu reduzieren. Die Erfahrungen der letzten 

Jahre haben gezeigt, dass die Mitarbeitenden in der Berliner Verwaltung es immer besser 

schaffen Geflüchtete als Expertinnen und Expertin in Prozesse einzubinden. In vielen 

Senatsverwaltungen werden Geflüchtete konsequent mitgedacht und Projekte speziell für 

diese Zielgruppe entwickelt. Dennoch mangelt es an einigen Stellen noch an geeigneten 

Konzepten, um Geflüchtete langfristig, niedrigschwellig und auf Augenhöhe anzusprechen 

und einzubinden. 

Grundsätzlich ist deutlich erkennbar, dass die Einbindung von Geflüchteten und das Ziel einer 

aktiven Partizipation in vielen Verwaltungen ernstgenommen und, wenn möglich, umgesetzt 
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wird. Bestehende Projekte wurden weiterausgebaut und verstetigt. Neue Projekte wurden im 

Jahr 2020 initiiert. Alle Senatsverwaltungen und damit auch die geförderten Projekte und 

Vorhaben der Verwaltungen wurden durch die Corona-Pandemie deutlich eingeschränkt bzw. 

musste schnell auf veränderten Bedarf durch die akute Pandemie-Lage reagiert werden. 

Insbesondere im Bereich „Teilhabe“ und „Aktive Partizipation“ ist es schwierig Präsenz-

Formate direkt durch Online-Formate zu ersetzen. Dies gilt insbesondere für interaktive 

Dialogrunden und Austauschtreffen, bei denen die persönliche Kommunikation eine wichtige 

Rolle spielt, vor allem wenn es zusätzlich Sprachbarrieren gibt und sich die Teilnehmenden 

noch nicht kennen. Auch die technische Ausstattung der unterschiedlichen Akteurinnen und 

Akteure hat oft reibungslose Kommunikation verhindert.  

Im Folgenden werden einige Maßnahmen aus dem Berichtsjahr exemplarisch beschrieben. 

Die Auflistung ist nicht vollständig und gibt einen Überblick über die Vielschichtigkeit der 

Angebote. Im Anhang ist die vollständige Übersicht der durchgeführten Maßnahmen der 

einzelnen Senatsverwaltungen einsehbar.  

Die Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration koordiniert das 

Lenkungsgremium zur Umsetzung des Gesamtkonzepts. 2020 war das Lenkungsgremium, bei 

dem die Bedarfe der Geflüchteten durch Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgesellschaft 

vermittelt werden, weiterhin tätig. Das Gremium wurde 2020 genutzt, um ressortübergreifend 

die pandemiegeprägte Realität der Geflüchteten zu diskutieren und wo notwendig, 

Lösungsansätze zu besprechen. Am Lenkungsgremium zum Gesamtkonzept zur Integration 

und Partizipation Geflüchteter nehmen Vertreterinnen und Vertreter des Landesbeirats für 

Integrations- und Migrationsfragen zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Senats- 

und Bezirksverwaltung teil.  

Außerdem wurde im Rahmen der Begleitung der Umsetzung des Gesamtkonzeptes durch die 

für Integration zuständige Senatsverwaltung die Workshopreihe „Partizipation gestalten. 

Impuls-Workshops für unser Miteinander in Berlin“ initiiert (Weiterführung in 2021). Mit den 

Workshops wird ein interdisziplinärer Raum für einen konstruktiven Austausch zwischen 

Zivilgesellschaft und Verwaltung zu Einzelthemen des Gesamtkonzeptes angeboten. Ziel der 

Workshops ist es Lösungsansätze für konkrete Herausforderungen bei der praktischen 

Umsetzung des Gesamtkonzepts zu identifizieren und praktikable Antworten zu entwickeln. Im 

ersten Workshop ging es zum Beispiel darum wie die strukturelle Zusammenarbeit zwischen 

der Verwaltung, Migrantenorganisationen und Geflüchteteninitiativen verbessert werden kann. 

Die konkreten Ergebnisse, wie z. B. bessere Nutzung der bestehenden Strukturen und Nutzung 

von Best-Practice-Beispielen aus anderen Städten, tragen zu einer qualitativen 

Weiterentwicklung der Umsetzung der Maßnahmen bei. 

Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten hat unter anderem im Bereich Schutz- und 

Mindeststandards für die Unterbringung von besonders vulnerablen Gruppen Projekte 

weitergeführt. 2019 wurde das Pilotprojekt Qualitätscheck für geflüchtete Kinder erstellt, das 

2020 mit der Veröffentlichung von Mindeststandards abgeschlossen wurde. Diese Standards 

umfassen sieben Module zur Umsetzung von Kinderrechten in Unterkünften, die jeweils über 

ein Checkliste verfügen23. 2020 hat das LAF mit der Entwicklung von allgemeinen 

Qualitätschecks begonnen. 

Des Weiteren wurden durch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten mehrere 

Dialogrunden mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren durchgeführt. Zum Beispiel 

haben neun Dialogveranstaltungen mit Geflüchteten im Rahmen von Unterkunftsfreizügen 

stattgefunden. Auch wurden Initiativen und Geflüchtete in die Überarbeitung der 

Hausordnung eingebunden. Mit der Stadtgesellschaft haben unter anderem ein Bürgerinnen- 

und Bürgerdialog sowie Austauschformate mit Bezirken, Unterkünften und Initiativen 

stattgefunden. Die konkrete Einbeziehung von Ehrenamtsorganisationen hat zum Beispiel 

durch eine Konferenz mit den Unterkunftsleitungen und durch die Telefonkonferenz der AG 

Akzeptanz von Vielfalt (Interreligiöser Dialog) stattgefunden. Die Ergebnisse der jeweiligen 

                                                             
23 Die Module sind: Schutzrechte, Recht auf Gesundheit, Recht auf Bildung, Beteiligungsrechte Lage, Infrastruktur, Personal.  
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Formate werden durch die Fachaufsicht ausgewertet, weiterentwickelt und entsprechend 

umgesetzt.  

Die in der Entwicklungsphase des Gesamtkonzepts gestartete Zusammenarbeit mit 

Migrant*innenorganisationen und Neue Deutschen Organisation in Form von Fachdialogen 

durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zur Stärkung der 

Zusammenarbeit von Verwaltung und den Organisationen konnte corona-bedingt nicht 

weitergeführt werden. Dennoch wurden Informationen aus den Vorjahren genutzt und 

weiterentwickelt.  Um auf die aktuellen Bedarfe zu reagieren wurden unter anderem 

mehrsprachige Elterninformationen zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen in 

Pandemiezeiten erstellt. 

Im Rahmen der Berliner Engagementwoche 2020 bot das durch die für Frauen und 

Gleichstellung zuständige Senatsverwaltung geförderte Projekt WOMEN’S WELCOME 

BRIDGE, mit dem Online-Forum “Berlinerinnen bauen Brücken ─ mit Abstand unverzichtbar!” 

Raum für einen Austausch zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bedingungen 

zivilgesellschaftlichen Engagements. Unter den Teilnehmerinnen waren ehrenamtlich 

Engagierte, geflüchtete Frauen, Interessierte sowie die Arbeitsgruppe WOMEN´S WELCOME 

BRIDGE (AG WWB). Dabei wurde ermittelt, welche Bedarfe geflüchtete Frauen im Rahmen 

der Pandemie haben und wie unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen Kontakte 

entstehen können. 

Im Zeitraum Sommer 2020 bis Dezember 2021 fördert die Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Energie und Betriebe das Pilotprojekt neustart - integrativ interkulturell kooperativ, mit dem 

die Unternehmensgründung Geflüchteter und Drittstaatler durch umfangreiche Beratung und 

Qualifizierung unterstützt werden soll. Träger ist die LOK.a.Motion GmbH.  Das Angebot 

umfasst dabei eine individuelle Beratung, ergänzt durch Coachingleistungen und Workshops, 

in denen das Gründungs-Know-how vermittelt wird. Ferner wird die Vernetzung und 

Kooperation mit Akteuren der Aufnahmegesellschaft sowie mit Bestandsunternehmen 

angestrebt, um neue Kooperations- oder Beteiligungsformen aufzubauen. Erprobt werden soll 

auch das Modell eines Gründungsinkubators: In der Aufbauphase sind hierbei die 

potenziellen Gründerinnen und Gründer als „angestellte Unternehmerinnen und Unternehmer“ 

angestellt und sozialversichert.  

Im Rahmen des Programms BENN-Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften finden an allen 20 

Berliner Standorten Dialoge, Begegnungen sowie Veranstaltungen mit Geflüchteten und der 

Nachbarschaft in den Quartieren statt. Diese fanden in 2020 in der Regel digital statt. Für die 

konsequente Weiterentwicklung und Umsetzung ist die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

und Wohnen zuständig. 

 

Handlungsfeld 9: Sicherheit und Demokratieförderung 

Mit den Maßnahmen des Handlungsfelds 9 will der Senat die Sicherheit der Geflüchteten 

gewährleisten. Wie das Handlungsfeld 8 ist die Förderung der Demokratie und der Sicherheit 

eine ressortübergreifende Aufgabe. Ein weiteres wichtiges Element des Handlungsfelds sind 

Maßnahmen im Rahmen des Berliner Landesprogrammes Radikalisierungsprävention sowie 

Projekte zur Demokratieförderung.  

Sicherheit 

Radikalisierungs- und Gewaltprävention sowie Stärkung der Resilienzkräfte von 

Geflüchteten 

Polizei Berlin 

Die Maßnahmen der Polizei Berlin im Rahmen des Gesamtkonzepts zur Integration und 

Partizipation Geflüchteter konnten in die allgemeine Aufbauorganisation überführt werden. 

Sie liegen damit als Regelangebote vor und werden in vollem Umfang aus dem Haushalt der 

Polizei Berlin finanziert. Die polizeilichen Maßnahmen erhöhen die Teilhabe Geflüchteter am 
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Rechtsstaat unter anderem durch konkrete Schutzmaßnahmen, Informationsweitergabe und 

den Aufbau von gegenseitigem Verständnis und Vertrauen durch persönliche Kontakte und 

gemeinsame Erlebnisse. Die erforderliche Reduzierung persönlicher Interaktion durch die 

erforderlichen Eindämmungsmaßnahmen der SARS-CoV-2-Pandemie stellten demzufolge 

eine besondere Herausforderung dar. So konnten beispielsweise die Angebote an Schulen 

bei Ausfall des Präsenzunterrichtes nicht abgerufen werden. Auch die Zusammenarbeit mit 

anderen Netzwerkpartnern musste teilweise ausgesetzt werden, da diese ihre Regelangebote 

einschränken oder anpassen mussten. Nach Möglichkeit wurden die Angebote jedoch 

aufrechterhalten und erforderlichenfalls angepasst. So hat die unter Federführung des 

Landeskriminalamtes eingerichtete AG Flüchtlinge - Prävention die Umsetzung der 

Handlungsempfehlungen weiterhin begleitet. Die Publikationen mit Verhaltenstipps der Polizei 

wurden weiterhin abgerufen. Die Ansprechpersonen für LSBTI der Polizei Berlin standen nach 

wie vor in regelmäßigem Austausch mit den Bewohnenden und den Verantwortlichen der 

entsprechenden Flüchtlingsunterkünfte. Abstimmungen mit anderen Behörden und 

Institutionen sowie Netzwerktreffen mussten zwar teilweise ausfallen, konnten aber im Rahmen 

von Video- bzw. Telefonkonferenzen zumindest eingeschränkt stattfinden. Auch das 

Ansprechpartnerkonzept der Polizei Berlin für Flüchtlingsunterkünfte konnte trotz 

pandemiebedingten Einschränkungen aufrechterhalten werden und die Polizei stand 

uneingeschränkt für Hinweise und Auskünfte zur Verfügung. Fortbildungen zur Sensibilisierung 

und Professionalisierung des Umgangs von Dienstkräften der Polizei fanden, sofern 

pandemiebedingt möglich, statt.  

Die frühzeitige Beratung zu sicherheitsrelevanten Aspekten bei der Auswahl und Planung von 

Flüchtlingsunterkünften und Wohnquartieren wurde auch im Jahr 2020 gewährleistet. Die 

positiven Auswirkungen der polizeilichen Maßnahmen auf die Sicherheitslage der 

Geflüchteten ist nicht valide bezifferbar. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass damit ein 

Beitrag zum gegenseitigen Verständnis und Vertrauensaufbau geleistet und die 

Handlungskompetenz in Konfliktsituationen erhöht wird. 

Im Jahresbericht 2020 zur politisch motivierten Kriminalität (PMK) in Berlin ist beim 

Fallaufkommen PMK -rechts- "Ausländer-/Asylthematik" ein Rückgang der Gewaltdelikte von 

8 (2019) auf 5 (2020) Fälle sowie mit 116 Fällen (Vorjahr: 114) ein gleichbleibend niedriges 

Niveau bei Straftaten insgesamt zu diesem Komplex zu verzeichnen. Sowohl Straftaten gegen 

Unterkünfte als auch gegen Personen haben damit zum Teil ein Niveau erreicht, das deutlich 

unterhalb der Fallzahlen von 2015 bis 2018 und sogar der Jahre vor dem Höhepunkt der 

Zuwanderung liegt. 

Berliner Landesprogramm Radikalisierungsprävention 

Die Begegnung und Bewältigung von islamistischem Extremismus ist eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dazu bedarf es ganzheitlicher und bedarfsgerechter 

präventiver Ansätze, um ein Abrutschen in diese Szene zu unterbinden und Ausstiegswillige 

bei der Abwendung zu unterstützen. Daher wurde das Berliner Landesprogramm 

Radikalisierungsprävention an die Landeskommission Berlin gegen Gewalt angegliedert. 

Dieses ressortübergreifend arbeitende Präventionsgremium bindet die verschiedenen 

betroffenen staatlichen Ressorts ein und wendet sich gleichzeitig auch an 

zivilgesellschaftliche Akteure. Fokussiert ist das Programm auf die sekundäre und tertiäre 

Präventionsarbeit im Phänomenbereich Islamismus. So sind grundsätzlich alle Angebote und 

Maßnahmen des Berliner Landesprogramms Radikalisierungsprävention für Geflüchtete 

nutzbar, da eine Differenzierung nicht nach ethnischer Zugehörigkeit, sondern nach 

Radikalisierung bzw. Ideologisierung erfolgt. 

Um auf die seit 2016 steigende Zahl von geflüchteten Personen in Berlin zu reagieren, wurden 

zusätzlich zielgruppenspezifische Angebote entwickelt. Menschen, die ohnehin schon 

aufgrund ihrer Lebenssituation herausgefordert sind oder existentiellen Bedrohungslagen 

gegenüberstehen, zum Beispiel auch durch entstandene Vulnerabilitäten oder den Verlust der 

Familie im Rahmen einer Flucht oder Orientierungs- und Perspektivlosigkeit, können für 

ideologisch gefärbte Narrative und andere Instrumentalisierungsversuche salafistischer 

Ansprachen besonders empfänglich sein. Für die Zielgruppe der Geflüchteten bedeutet dies 
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nicht, dass sie sich häufiger radikalisieren, jedoch sind die benannten Problemlagen, die als 

Risikofaktoren für eine Radikalisierung identifiziert wurden, auch bei Geflüchteten zu 

beobachten. 

Aufgrund der mutmaßlich islamistischen Anschläge in Europa im Herbst 2020 gab es 

vermehrt Meldungen zu Sachverhalten aus dem Kontext Geflüchteter in Verbindung mit 

extremistischen Äußerungen und Drohungen. Dies verdeutlichte erneut, dass die Bedarfe 

unter anderem von politischen und globalen Ereignissen abhängen. Das bedeutet für die 

Arbeit des Berliner Landesprogramms Radikalisierungsprävention, dass das Bewusstsein der 

Gesellschaft für Radikalisierungsgefährdung auch im Kontext geflüchteter Personen in der 

Gesellschaft zunimmt, sobald globale Ereignisse im Zusammenhang mit religiös begründetem 

Extremismus sichtbar werden. 

Positiv zu vermerken ist die gestiegene Teilhabe Geflüchteter in vielen gesellschaftlichen 

Bereichen, weshalb die Zielgruppe nicht mehr notwendigerweise über ein spezifisches Projekt 

gezielt angesprochen werden muss. Vielmehr ist sie für Mitarbeitende in sekundärpräventiven 

Projekten dort anzutreffen, wo auch andere radikalisierungsgefährdete Personen angetroffen 

werden können, d.h. in Schulen, in der Beratungsstelle, oder in der Jugendsozialarbeit. Das 

Angebot der Beratung im Projekt PREVENT Berlin wurde sowohl von Angehörigen als auch 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus dem Umfeld von Geflüchteten genutzt. Im Projekt 

TPIF wurden die Teilnehmenden mit Fluchtgeschichte in den gesamten Prozess miteinbezogen 

und eingebrachte Ideen wurden in der weiteren Planung berücksichtigt.  

Es konnte im Jahr 2020 nicht beobachtet werden, dass sich Herausforderungen der Teilhabe 

von Geflüchteten aufgrund der Pandemie ergeben oder verstärkt haben. Fachliche 

Veränderungen innerhalb des Themengebiets mussten nicht vorgenommen werden. 

Nichtsdestotrotz hatte die Pandemie durch die Maßnahmen zur Eindämmung Auswirkungen 

auf die Umsetzung der Maßnahmen für Geflüchtete. Gruppenangebote in Präsenz waren 

teilweise oder gar vollständig unmöglich. Aufgrund der technischen Ausstattung, welche in 

Einrichtungen im Kontext Geflüchtete häufig fehlte, konnten nur selten alternativen Online-

Formate angeboten werden. Diese waren zum Großteil nur für Multiplikatoren und 

Multiplikatorinnen zugänglich. 

Um weiterhin ein Angebot auch für Geflüchtete bereitzuhalten, wurden vermehrt 

Einzelmaßnahmen (z.B. Beratungsgespräche unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen) in 

Präsenz umgesetzt. Gruppenangebote im Rahmen des Projekts TPIF konnten auch für junge 

Menschen alternativ online fortgesetzt werden. Der Fokus lag hier insbesondere auf der 

Erhaltung der Tagesstruktur und dem Abbau möglicher Unsicherheiten und Ängste. Für 

aktuelle Fragen und Probleme wurde für die Teilnehmenden außerdem eine telefonische 

Hotline von 13.00-15.00 Uhr sowie eine Chatgruppe eingerichtet. 

Kiezorientierte Gewalt und Kriminalitätsprävention 

Mit den Mitteln aus der kiezorientierten Gewalt- und Kriminalitätsprävention von der 

Landeskommission Berlin gegen Gewalt sind in den Bezirken Lichtenberg und Spandau 

eigenverantwortlich gewaltpräventive Maßnahmen umgesetzt worden, die die besondere 

Lebenssituation und die Lebensbedingungen von Geflüchteten adressieren. Hierbei stellt die 

Vernetzung junger Geflüchteter mit den bezirklichen Regeldiensten und freien Trägern im 

Sozialraum einen wichtigen Schwerpunkt dar, wie z.B. in dem Projekt „Wege in die Zukunft“ im 

Bezirk Lichtenberg.  

Berliner Justizvollzug 

Im Berliner Justizvollzug sind sämtliche Angebote und Maßnahmen zur Deradikalisierung und 

Radikalisierungsprävention uneingeschränkt auch für Geflüchtete nutzbar. 

Eine Differenzierung nach ethnischer Zugehörigkeit erfolgt dabei nicht. Der Bedarf an 

angebotenen Maßnahmen wird im Rahmen der vollzuglichen Behandlungsarbeit nach dem 

Grad einer bereits bestehenden oder der Gefahr einer entsprechenden Radikalisierung bzw. 

Ideologisierung ermittelt.  
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Zu den vorgehaltenen Maßnahmen gehören Anti-Gewalt- und Kompetenztrainings für 

einzelne Radikalisierte und radikalisierungsgefährdete Personen sowie Kompetenztrainings 

als Gruppenangebote für Radikalisierte und radikalisierungsgefährdete Personen im frühen 

Stadium, altersspezifische Anti-Gewalt- und Kompetenztrainings für jugendliche Inhaftierte mit 

Radikalisierungstendenzen und einer vorliegenden Gewaltbereitschaft, individuelle Trainings 

für Radikalisierte im Strafvollzug (auch Ausreisewillige und so genannte Rückkehrer) sowie 

psychotherapeutische Behandlungen für Haftentlassene und Klienten der Bewährungshilfe aus 

dem Spektrum des politisch oder religiös motivierten Extremismus. 

Die individuellen persönlichen Hintergründe und Erfahrungen von Geflüchteten finden in der 

gesamten Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsarbeit des Justizvollzugs 

Berücksichtigung, um unter den besonderen Herausforderungen der Inhaftierung den 

vollzuglichen Verlauf ganzheitlich positiv gestalten und auf ein straffreies Leben in sozialer 

Verantwortung nach Entlassung aus der Haft bestmöglich vorbereiten zu können. 

Dazu werden in den Justizvollzugsanstalten und bei den Sozialen Diensten der Justiz auch 

beständig Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Sensibilisierung und Schulung der 

Mitarbeitenden durchgeführt. In speziellen Fortbildungen wird für alle Mitarbeitenden unter 

anderem in den Themen „Interkulturelle Kompetenz”, „Professioneller Umgang mit 

Gefangenen” sowie „Praxis des Justizvollzugs” umfassendes Hintergrundwissen zu 

verschiedenen Kulturen vermittelt. Neben den theoretischen Grundlagen wird dabei 

insbesondere auch der Umgang mit kulturellen Unterschieden von Gefangenen aus 

verschiedenen Kulturkreisen in unterschiedlichen Alltagssituationen thematisiert. 

Die etablierten Maßnahmen zur Deradikalisierung und Radikalisierungsprävention in Berliner 

Justizvollzugsanstalten konnten ebenso wie der Ethikunterricht für Muslime trotz der teilweise 

erheblichen Herausforderungen im Zuge des Pandemiegeschehens und korrelierender 

Infektionsschutzmaßnahmen weiterhin erfolgreich umgesetzt werden. Dabei wurde der Fokus 

verstärkt auf das Angebot von Einzelgesprächen mit den Klienten und eine intensive Vor- und 

Nacharbeit gelegt, da ein großer Teil der alternativen Gruppenmaßnahmen nicht oder 

nahezu nicht mehr stattfinden konnte. Auch der mögliche Einsatz technischer Hilfsmittel zur 

Aufrechterhaltung von essenziellen multiplikatorischen Online-Schulungsmaßnahmen für 

Dozentinnen und Dozenten der Maßnahmen erwies sich als entscheidend. 

Verbraucherschutz 

Das Projekt Manarah (Arabisch für Leuchtturm) hat im Jahr 2016 mit dem Ziel begonnen, 

geflüchteten Menschen Aufklärung und Orientierung als Verbraucherinnen und Verbraucher in 

Berlin bzw. Deutschland zu geben. Dies war dringend geboten, weil sich die Anzahl der 

Betrugsfälle durch Ausnutzung der mangelnden Sprach- und Sachkenntnis der Geflüchteten 

erschreckend häuften. 

Zu Beginn hat sich das Team vor allem mit Problemen in den Bereichen Wohnungen, Telefon, 

Internet und Sicherheitsdienst beschäftigt. Die Beratung wurde mit der Zeit um viele 

verschiedene Themen erweitert. Mit längerem Aufenthalt in Deutschland ist neuer und 

anspruchsvollerer Beratungsbedarf bei den Geflüchteten entstanden Die Beratungsthemen 

haben sich im Jahr 2020 - wie auch in den Jahren zuvor - inhaltlich weiterentwickelt. 

Gleichzeitig wurde deutlich, dass verschiedene Verbraucherschutzthemen weiterhin intensiv 

nachgefragt werden und insgesamt ein hoher Aufklärungs- und Unterstützungsbedarf zu 

Fragen des Verbraucherschutzes bei den Ratsuchenden besteht. Im Jahr 2020 ist die 

Nachfrage der Beratungen zu Themen wie Finanzen, Internet, Energie und Mietschulden 

immens gestiegen.  

Die angestrebten Ziele des Projekts wurden nahezu vollumfänglich erreicht: 

Verbesserung der Teilhabe von Geflüchteten, Erhöhung der Teilhabe-Chancen, Stärkung der 

Rolle von Geflüchteten als gesellschaftlich selbstbewusste Akteurinnen und Akteuren, 

Aufklärung und Orientierung für mündige Verbraucherinnen und Verbraucher in Berlin. Im 

Rahmen des Projekts wurden 502 ratsuchende Menschen beraten. 
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Seitens der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung wurden 

die Träger, so auch das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk, aufgefordert, die 

Projektkonzepte entsprechend der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

anzupassen (inkl. Hygienekonzept) bzw. zu einer digitalen Alternative umzugestalten. Die 

ursprüngliche Förderhöhe des Projekts belief sich auf 49.000,00 €, das Evangelische Jugend- 

und Fürsorgewerk hat eine Aufstockung i.H.v. 5.920,75 € erbeten. Dies ergibt eine 

Gesamtfördersumme i.H.v. 54.920,75 €. 

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren Beratungen in den 

Gemeinschaftsunterkünften nicht möglich, sodass die Beratungen ausschließlich im Deutsch - 

Arabischen Zentrum (DAZ) und mit vorheriger Terminvereinbarung durchgeführt werden 

konnten. Im Jahr 2020 ist die Nachfrage der Beratungen zu Themen wie Finanzen, Internet, 

Energie und Mietschulden immens gestiegen. 

Die Präsenz-Informationsveranstaltung zum Thema „Datenschutz, personenbezogene Daten 

und Anonymität im Netz“ konnte pandemiebedingt nicht stattfinden. 

Berliner Landesantidiskriminierungsstelle 

Die LADS (Abt. VI der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung) 

stellt die beteiligten Projekte unter ihrer Federführung überwiegend in den 

Querschnittsberichten LSBTI sowie Antidiskriminierung dar, obgleich die meisten Projekte 

zugleich dem HF 9 zuzuordnen sind. Zwei Projekte (Wertedialog und das 

Rechtsbildungsprojekt Wir im Rechtsstaat) setzten ihre erfolgreiche Arbeit auch unter Corona-

Bedingungen durch digitale Formate fort. Im Folgenden werden aktuelle Veränderungen und 

corona-bedingte Einschränkungen skizziert:  

Die verstärkte Einbindung von Geflüchteten sowohl in Regelstrukturen als auch in zivilgesell-

schaftliche Angebote hat den Nebeneffekt, dass den Träger des Projekts Wertedialog 

zunehmend Anfragen zum Umgang mit Diskriminierung in diesen Kontexten erreichen, was 

insofern positiv vermerkt werden kann, als es hier zu einer erhöhten Sensibilität gekommen ist. 

Im Rahmen von Fortbildungen regt der Träger MBT auch die Auseinandersetzung mit 

persönlichen Wertehaltungen und gesellschaftlichen Wertesystemen an. Darüber hinaus zeigt 

sich, dass mit zunehmender Integration und der damit einhergehenden wachsenden Sprach- 

und Auseinandersetzungsfähigkeit der Neuhinzukommenden Konfliktlagen im sozialen 

Nahraum an Komplexität zunehmen. Hier unterstützt das MBT mit Angeboten der 

Konfliktbearbeitung.  

Nach der Phase der „Primärintegration“ (Ankommen, Orientieren) kommt in der 

darauffolgenden Phase dem Aufbau sozialer Netzwerke besondere Bedeutung zu, die mit 

einer erhöhten sozialen Interaktion der Neuzugewanderten einhergeht. Pandemiebedingte 

Einschränkungen des sozialen Lebens minimieren den Kontakt- und Kommunikationsradius 

insbesondere von Menschen, deren soziales Netzwerk (noch) nicht stabil und weitreichend ist. 

Fachlich ergibt sich hieraus u.a. die Aufgabe, für diese besonderen Lebenslagen zu 

sensibilisieren und an die Situation angepasste Partizipationsmaßnahmen gemeinsam mit den 

Beratungsnehmenden zu entwickeln. 

Im Rahmen des Rechtsbildungsprojektes „Wir im Rechtsstaat“ konnten in 2020 neue 

Lehrmaterialien fertiggestellt werden. Ein neues Unterrichtsheft, das u.a. die Themen 

Antidiskriminierung und speziell das Thema Grundrechte in Gemeinschaftsunterkünften 

behandelt, wurde erstellt und in leichte Sprache übersetzt. Es konnten auf diese Weise neue 

Themen in das Programm implementiert werden, die speziell Geflüchtete Menschen betreffen. 

Außerdem konnten neue Kontakte und Kooperationen geknüpft werden. So kam es 

beispielsweise zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen „Wir im Rechtsstaat“ mit 

zivilgesellschaftlichen Vereinen und Projekten.  

Außerdem konnte eine Beschäftigungsposition geschaffen werden, die die Koordination des 

Rechtsbildungsprojektes „Wir im Rechtsstaat“ durchführt und darüber hinaus auch die 

Netzwerkkoordination „Rechtsbildung in Berlin“ übernommen hat. Dazu gehört u. a. der 

Aufbau und die Koordination eines Netzwerks „Rechtsbildung für Geflüchtete, Neu-



UMSETZUNGSBERICHT GESAMTKONZEPT INTEGRATION UND PARTIZIPATION GEFLÜCHTETER 2020 

 

40 
 

Berliner_innen und Schulen im Land Berlin.“ Das Thema Rechtsbildung für und mit 

Geflüchteten soll auf diese Weise ausgebaut und weiterentwickelt werden.  

Durch die Corona-Pandemie wurde der Zugang zu neu Zugewanderten und Geflüchteten in 

Berlin erschwert. Unterkünfte und insbesondere die Sprachlerngruppen der Volkshochschulen 

konnten auf Grund der besonderen Situation zeitweise keine „WiR“ Kurse anbieten. Obwohl 

das Projekt auf ein digitales Programm umgestellt wurde, blieb der Kontaktaufbau in 2020 zu 

Geflüchteten herausfordernd. Der pandemiebedingte Rückgang durchgeführter Kurse und 

Anfragen für „WiR“-Kurse war z.T. erheblich. Unterkünfte, Schulen und Volkshochschulen 

hatten deutlich weniger Kapazitäten für zusätzliches Programm bzw. waren geschlossen. 

Nachdem das Programm von WiR auf ein digitales Format umgestellt wurde, konnten wieder 

Kurse stattfinden. Die Themen Rechtsbildung, Demokratiebildung, Empowerment und 

Begegnung blieben erhalten. Durch die Umstellung auf ein digitales Format konnten jedoch 

neue Kontakte und Kooperationen geknüpft werden. So kam es zu einer verstärkten 

Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Vereinen und Projekten. 

Demokratieförderung 

Positive Entwicklungen bei der Teilhabe Geflüchteter im Handlungsfeld  

Das Interesse an Angeboten der politischen Bildung ist bei Geflüchteten groß, auch bedingt 

durch deren politisches Interesse und Engagement in den Herkunftsländern. 

Angebote der politischen Bildung und damit Angebote, Wissen über politische Diskussionen 

und Rahmenbedingen in Berlin zu erhalten, führen zu einem weiteren Schritt des Ankommens 

in Deutschland bzw. Berlin. Dies zeigt sich insbesondere bei den Angeboten, Geflüchtete zu 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der politischen Bildung auszubilden. Die gelungene 

Akquise weiterer Interessierter durch ehemalige Teilnehmende führt auch im Berichtszeitraum 

zu einer stetigen Vergrößerung des Pools an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.  

Herausforderungen bei der Teilhabe von Geflüchteten aufgrund der Pandemie im 

Handlungsfeld 

Durch die Pandemie wurden gesellschaftliche Fragen und Debatten aufgeworfen, die eng mit 

dem Erfahrungswissen von Menschen mit Fluchterfahrung verbunden sind, wie zum Beispiel 

Klimagerechtigkeit und globales Lernen. Hier konnte die politische Bildung inhaltlich 

anknüpfen. 

Die Pandemie hatte direkte Auswirkungen auf die Lebenslage von Menschen mit 

Fluchterfahrung, z.B. Quarantäne in der Unterkunft, weniger Perspektiven und Angebote zur 

Vernetzung oder Freizeitgestaltung etc. Damit verändern sich die inhaltlichen 

Anknüpfungspunkte für Angebote, die Menschen stärken wollen, ihre Teilhaberechte 

wahrzunehmen.  

Die Situation im Herkunftsland hat durch die Pandemie an Bedeutung gewonnen, z.B. 

aufgrund der Sorge um Angehörige und Freundinnen sowie Freunde. Dies lässt die Frage der 

politischen Teilhabe in Deutschland bzw. in Berlin etwas in den Hintergrund treten. 

Auswirkungen der Pandemie auf die Maßnahmen für Geflüchtete 

Da die Mehrzahl der Angebote im Handlungsfeld 9.2. Demokratieförderung Kurse, Workshops 

und Fortbildungen sind, wurde deren Weiterführung erheblich durch das Pandemiegeschehen 

bestimmt. Innerhalb kurzer Zeit ist es aber gelungen, die Angebote in digitaler Form zu 

realisieren, was allerdings die Intensität der Lernsituation trotzdem erheblich beeinträchtigt 

hat. Auch standen für bestimmte Kooperationsmaßnahmen die Partnerinnen und Partner nicht 

mehr zur Verfügung, wie zum Beispiel die Sprachkurse der Volkshochschulen oder auch 

Politikerinnen und Politiker für Begegnungen mit Geflüchteten. Letzteres Angebot wurde durch 

ein digitales Radioangebot des „We are born free Empowermentradio“ ersetzt, das Interviews 

mit Politikerinnen und Politiker sendete. Dies konnte aber selbstverständlich auch nicht die 

wichtige persönliche Begegnung ersetzen.    
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Vor allem neu geplante Projekte, wie Einführungsfortbildungen in den erstellten Index24, 

mussten komplett entfallen.  

Aufgrund der digitalen Umsetzung der Fortbildungen für Fachkräfte, Ehrenamtliche und 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren konnte dieses Projekt einen deutlichen Zuwachs an 

Teilnehmenden verzeichnen25.  

  

                                                             
24 Vgl. Maßnahme 9.2.3. 
25 Vgl. Maßnahme 9.2.1 
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Ressortübergreifende Themen 

Sprachmittlung 

Die Covid-19 Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Sprachmittlung gehabt. Aufgrund der 

physischen Einschränkungen konnten nicht Begleitpersonen als Sprachmittelnde in alle 

Institutionen, wie bis dato, mitgehen, weshalb die Sprachmittlung eingeschränkt war. 

Gleichzeitig ermöglichte die Pandemie eine Ausweitung der technischen Möglichkeiten. So 

gab es vermehrt Sprachmittlungen per Telefon oder Video. 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat ein Sprachmittlerinnen- und 

Sprachmittlerpool für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere für 

Einrichtungen der Kindertagesförderung aufgebaut26. Der Pool besteht aktuell aus 159 

Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern und umfasst 42 Sprachen, die auf der 

Projekthomepage von „dolpäp-Dolmetschen im pädagogischen Prozess“ aufgeführt sind. Bis 

Ende Dezember 2020 wurden 752 Einrichtungen registriert.  

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Abteilung Integration, 

unterstützte die Maßnahmen des Landes Berlin zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

mittels von mehrsprachigen Angeboten. Während des ersten Lockdowns wurden diverse 

Informationsunterlagen zu rechtlichen Bestimmungen übersetzt. Ebenfalls informierte die 

Beauftragte für Integration und Migration in bis zu 14 Sprachen ab März 2020 die 

Bevölkerung über die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie mittels von mehrsprachige 

Factsheets, Videos, Podcasts oder Social Media, um sprachlich geschuldete 

Informationsdefizite aufzuheben. Eine enge Zusammenarbeit bestand auch zwischen der 

Beauftragten des Berliner Senats für Integration und Migration und zahlreichen 

Migrant*innenorganisationen. Diese nehmen auch eine wichtige sprachliche Rolle ein, wenn 

es darum geht, Informationen in die Communities hinein zu geben oder auf der anderen Seite 

den Senat über Fragen, Unsicherheiten und Unklarheiten zu informieren.  

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Abteilung Soziales und das LAF 

legten 2020 als Schwerpunkt die Bereitstellung einer ausreichenden und bedarfsgerechten 

Sprachmittlung an allen dem Publikumsverkehr zugänglichen Standorten des LAF sowie den 

entsprechenden Verwaltungsstellen. Dies beinhaltet die Bereitstellung und das Hinzuziehen 

von Präsenzsprachmittlern im Rahmen der Kundenbetreuung und Fallbearbeitung in den 

Bereichen Registrierung, Leistungsgewährung, Unterbringung/Wohnraumvermittlung sowie 

medizinische Versorgung und psychosoziale Betreuung. Sprachmittlung erfolgt auch im 

Ankunftszentrum für die Charité im Zusammenhang mit der Erstuntersuchung nach § 62 AsylG 

als Teil des Registrierungsprozesses neu eintreffender Asylbegehrender sowie im Rahmen der 

Amtshilfe für die Polizei im Dienstgebäude des LAF in der Bundesallee. Sprachmittlung in 26 

Sprachen27 sind möglich. Im Jahr 2020 wurden 15 Sprachmittler und Sprachmittlerinnen im 

LAF fest eingestellt. Hinzu kommen Honorarsprachmittelnde an allen Standorten den LAF, die 

permanent an aktuelle Bedarfe angepasst werden. Auch das Willkommenszentrum für Berlin 

der Abteilung Integration und Migration berät und informiert mehrsprachig. Im 

Berichtszeitraum wurden Beratungen in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, 

Polnisch, Russisch, Türkisch und Vietnamesisch angeboten. Zudem wurden Sprachmittelnde 

für Arabisch, Dari, Farsi, Kurdisch sowie Amharisch/Tigrinja im Rahmen der Beratung im 

Willkommenszentrum eingesetzt. 

Über die Bereitstellung qualitätsgesicherter Sprachmittlung leistet die Senatsverwaltung für 

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung einen Beitrag zur Verbesserung der Qualität der 

Versorgung, sowie zum Zugang zur gesundheitlichen Versorgung von geflüchteten Menschen. 

Zu diesem Zweck unterstützt die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung den 

                                                             
26 Vgl. Maßnahme 4.4.5. 
27 Albanisch, Amharisch, Arabisch, Armenisch, Bengali, Bosnisch, Dari, Englisch, Farsi, Französisch, Georgisch, Hindi, Kurdisch 

(Dialekt: Kurmanci, Sourani, Badini, Zaza), Mazedonisch, Pashto, Punjabi, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Somali, Spanisch, 
Tigrinja, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Urdu. Hauptsprachen mit einem Anteil von fast zwei Dritteln sind Arabisch, Farsi 
und Russisch. 
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Sprachmittlungsanbieter SprInt geG sowie den Gemeindedolmetschdienst. Über die SprInt 

geG können ausgewählte Einrichtungen der gesundheitlichen Versorgung im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden Ressourcen in ausgewählten Sprachen kostenfreie Sprachmittlung in 

Anspruch nehmen. Die Sprachmittlung wird von festangestellten Sprachmittlerinnen und 

Sprachmittlern face-to-face, telefonisch oder per Video erbracht. Im Berichtszeitraum wurde 

die Sprachmittlung in 4.569 Einsätzen kostenfrei und in 7.872 Einsätzen kostenpflichtig 

genutzt28. Darüber hinaus nutzen auch die durch die für Gesundheit zuständige 

Senatsverwaltung finanzierten Projekte Sprachmittlung als Schlüssel, um die Zielgruppe zu 

erreichen. Beispielhaft haben 2020 in der Guidance – Drogenberatung 90% der Klientinnen 

und Klienten (274 Personen) die Sprachmittlung in Anspruch genommen. Die Sprachmittlung 

für alle Sprachen wird u.a. im Rahmen der Beratung im Drogennotdienst und an anderen 

suchtspezifischen Einsatzorten (Aufnahmegespräch im Rahmen einer Substitutionsbehandlung 

oder zur Entzugsbehandlung im Krankenhaus) angeboten.29  

Die für Frauen und Gleichstellung zuständige Abteilung finanziert einen bei der BIG-Hotline 

angesiedelten Sprachmittlungspool, auf den die Projekte des Berliner Hilfesystems für 

gewaltbetroffene Frauen in ihrer Arbeit mit geflüchteten Frauen niedrigschwellig zugreifen 

können30. 

 

Projektförderung 

Die Berliner Senatsverwaltungen haben 2020 in großem Umfang Mittel zur Verfügung gestellt, 

um Projekte von und mit Geflüchteten zu fördern. Die im Kapitel „Ergebnisse des 

Finanzmonitorings“ dargestellten Ausgaben des Senats gingen auch in einem hohen Umfang 

an Berliner Träger. Ebenfalls gaben die Bezirke fast vollständig ihre Mittel für 

flüchtlingsspezifische Projekte aus.  

Ziel der Berliner Förderpolitik ist es, Geflüchteten lokal passende Projekte anzubieten, die 

ihnen beim Ankommen und der Teilhabe in der Stadtgesellschaft behilflich sind. Dabei gibt es 

diverse Ansätze der Förderungen, die beispielhaft dargelegt werden. 

Die Förderungen der Abteilung Integration und Migration der Senatsverwaltung für 

Integration, Arbeit und Soziales fokussierte sich 2020 beispielhaft auf die Unterstützung der 

Beratungsstrukturen, z. B. zum Asylverfahren. Hier sei beispielhaft die Förderung der 

Psychotherapeutischen Beratungsstelle XENION sowie das Förderprogramm 

Migrationsrechts- und Flüchtlingsberatung; Rechts- und Verfahrensberatung für Geflüchtete zu 

nennen.  

Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Stärkung von Migrant*innenorganisationen und 

Selbstorganisationen von Geflüchteten. Hier sei beispielhaft das Partizipations- und 

Integrationsprogramm der Abteilung Integration und Migration der Senatsverwaltung für 

Integration, Arbeit und Soziales zu nennen, in dem insbesondere Migrantenorganisationen 

gefördert werden, um die gesellschaftliche Teilhabe und die politische Partizipation von 

Menschen mit Migrationsgeschichte zu stärken. 2020 waren acht von 44 der im Partizipations- 

und Integrationsprogramm flüchtlingspolitische Organisationen. Die Projekte waren oftmals 

herkunftsübergreifend und stärkten die Teilhabe von Geflüchteten mittels von Beratungen, 

Veranstaltungen, Mentoring oder Gruppenarbeiten. Eine Geflüchtetenorganisation, die 

schnell ein umfassendes digitales Angebot für ihre Zielgruppe umsetzen konnte, war Yaar e.V. 

Yaar e.V.  engagiert sich mittels von Beratungen, Sprachcafés, Empowermentgruppen und 

vieles mehr in der Geflüchtetenhilfe für Menschen aus Afghanistan. 

Die Koordinierungsstelle Flüchtlingsmanagement legt wiederum einen Fokus auf 

niedrigschwellige und Förderungen im kleinen finanziellen Bereich. So wurde beispielsweise 

das Projekt Kaleidoskop2020 umgesetzt, über das sich Migrant*innenorganisationen, 

Geflüchteten-Initiativen oder engagierte Einzelpersonen im Geflüchtetenbereich mit 

                                                             
28 Vgl. Maßnahme 3.2.1 
29 Vgl. Maßnahme 3.1.3.3. 
30 Vgl. Maßnahme QB 1.10 
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Miniprojekten im Rahmen von 500 bis 3.000 EUR bewerben konnten. Die Gesamtmittel über 

30.000 Euro wurden in einem Juryverfahren an 13 Projekte auch in 2020 vergeben, 

verantwortet, realisiert sowie um Schulungen und bedarfsgerechte Betreuung ergänzt vom 

Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg e.V.  

Die Berücksichtigung der Bedarfe von geflüchteten Menschen zeigt sich auch bei der 

Förderung der Freiwilligenagenturen. Die im Jahr 2018 erstmals erlassenen 

Verwaltungsvorschriften zur Förderung der Freiwilligenagenturen in den Bezirken regeln die 

Förderung des Aus- und Aufbaus der Freiwilligenagenturen. Unter anderem findet sich in den 

Verwaltungsvorschriften ein Hinweis darauf, dass Freiwilligenagenturen Berlin- und bezirksweit 

im freiwilligen Engagement unterdurchschnittlich repräsentierte Gruppen (bzw. Gruppen, die 

strukturell diskriminiert werden und deren Engagement noch nicht ausreichend sichtbar 

gemacht wird) zielgruppenspezifisch und niedrigschwellig angesprochen werden. Außerdem 

wird eine mehrsprachige Beratung und Vermittlung, ausgerichtet insbesondere auf die 

zahlenmäßig größten Migranten-Communities im Bezirk, als wünschenswertes Ziel 

beschrieben. 

Die Senatskanzlei hat das Ziel „Empowerment und Partizipation“ teilweise als 

Zuwendungskriterium für Projektförderungen aufgenommen. Dies ermöglicht eine 

bedarfsgerechtere Umsetzung und nachhaltige Effekte der Projekte. In Zuwendungen und 

Kooperationsprojekten des Bereichs Bürgerschaftliches Engagement und 

Demokratieförderung der Senatskanzlei (Referat I C) ist das Empowerment sowie die 

Partizipation von unterrepräsentierten Gruppen ein wichtiges Kriterium. In jedem Projekt wird 

in engem Kontakt mit Kooperationspartnerinnen und Zuwendungsempfängern 

herausgearbeitet, welches angemessene Schritte wären, um im Rahmen des Projekts 

Empowerment und Partizipation zu stärken. Als Beispiel kann der Berliner Demokratietag 

aufgeführt werden, für dessen Umsetzung ein Konzept zur niedrigschwelligen Ansprache 

verschiedener Communities entwickelt wurde. 
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Querschnittsthemen 

Frauen 
Etwa ein Drittel aller volljährigen Geflüchteten in Berlin sind Frauen. Sie unterscheiden sich im 

Hinblick auf ihr Herkunftsland, ihren sozialen Hintergrund, ihr Bildungsniveau, ihre familiäre 

Situation, ihre persönlichen Ressourcen und Potenziale. Unter ihnen sind Opfer von 

geschlechtsspezifischer Gewalt, Menschenhandel oder anderen, auch schweren Formen von 

Gewalt. Insbesondere alleinreisende Frauen sind auch nach ihrer Ankunft in Deutschland nicht 

selten geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Das Ankommen und der Alltag in der Stadt 

gestalten sich für die Frauen unterschiedlich, und ist für viele mit zahlreichen Schwierigkeiten 

und Barrieren verbunden. 

Der Senat hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, geflüchteten Frauen bessere Perspektiven der 

gleichberechtigten Teilhabe zu ermöglichen. Hierfür wurden insbesondere Maßnahmen zur 

Verbesserung des Zugangs zur Regelstruktur und zu themenspezifischen 

Beratungsangeboten, zum Deutscherwerb und zu arbeitsmarktorientierten Bildungs- und 

Qualifizierungsmöglichkeiten, zum Schutz vor Gewalt in Unterkünften sowie zu 

Partizipationsmöglichkeiten angeboten.  

Die Umsetzung der Maßnahmen stellte die Projektträger in diesem Jahr vor besondere 

Herausforderungen. Bedingt durch die Corona Pandemie konnten die Maßnahmen nicht in 

dem bisher gewohnten Umfang stattfinden. Projekte, die in den letzten Jahren geflüchtete 

Frauen im direkten Kontakt beraten und begleitet haben, mussten sich in diesem Jahr 

aufgrund der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen umstrukturieren und ihr Angebot 

anpassen. Die damit verbundenen Einschränkungen und die teilweise Schließung vieler 

ergänzender Gruppenangebote wie Deutschkurse oder Kinderbetreuung, wirkten sich auf die 

Möglichkeiten der Teilhabe der Frauen aus. Persönliche Gespräche mit Beraterinnen, oder 

Begleitungen zu Behörden waren nur noch in besonders gelagerten Fällen möglich. Die 

Isolierung und fehlenden Rückzugsmöglichkeiten der Frauen in den Familien und den 

Unterkünften verschärften die persönliche Situation zunehmend und erhöhten die Gefahr von 

häuslicher Gewalt.  

Um den Kontakt zu den Klientinnen beizubehalten und die Dienstleistung weiterhin zu 

erbringen, haben die Projekte die Beratung zum Teil in den digitalen Raum verlegt. Es wurde 

mehr Chat und E-Mailberatung bei allen Projekten angeboten, virtuelle Räume für 

Gruppentreffen wurden eingerichtet. Die telefonische Beratung ermöglichte zudem vielen der 

Frauen weiterhin eine Kommunikation mit der Beraterin, anhand eines vertrauten Mediums. 

Einige der Klientinnen konnten jedoch im Rahmen dieser digitalen Umstellung nicht mehr 

erreicht werden, da sie weder die technischen Kompetenzen noch die notwendige Ausstattung 

besaßen. Bei anderen führte die veränderte Situation wiederum zu einer zunehmenden 

digitalen Kompetenz und somit Erweiterung ihrer persönlichen Ressourcen.  

Um die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeit der Projekte abzumildern, hat die für 

Frauen und Gleichstellung zuständige Verwaltung die Träger bei der Beschaffung von 

persönlicher Schutzausrüstung und Hygienemitteln, sowie mit technischer Ausrüstung für ein 

digitalisiertes Arbeiten unterstützt. Da davon auszugehen war, dass die corona-bedingten 

Einschränkungen zu einem Anstieg häuslicher Gewalt führen, wurden zu Beginn des ersten 

Lockdowns Notunterbringungsplätze für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder eingerichtet, 

die auch von geflüchteten Frauen in Anspruch genommen wurden. 

In Hinblick auf die Erreichung der Gesamt- und Teilziele wurde eine Befragung der 

Projektmitarbeiterinnen durchgeführt. Es zeigte sich eine dem Jahr 2019 ähnlich ausfallende 

Bewertung der unterschiedlichen Ziele.  

Die Auswertung für das Jahr 2020 macht deutlich, dass hinsichtlich der Kenntnis von 

Angeboten und deren Nutzung von und durch geflüchtete Frauen die besten Ergebnisse zu 

verzeichnen sind. Auch der Zugang geflüchteter Frauen zur Regelstruktur hat sich nach 

Einschätzung der Befragten mit steigender Sprachkompetenz der Klientinnen insgesamt 
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verbessert. Frauen, die sozial gut vernetzt sind und sich z.B. zu Terminen begleiten lassen 

können, fällt die Inanspruchnahme von Angeboten der Regelstruktur leichter. Die 

Sprachmittlung nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein, sie trägt entscheidend zur 

Teilhabeförderung von geflüchteten Frauen am gesellschaftlichen Leben bei. Die Situation 

geflüchteter Frauen hat sich in den letzten Jahren schrittweise verbessert. Die Corona 

Pandemie hat diese Entwicklung jedoch verlangsamt. Durch das Engagement der Projekte 

konnten die Angebote jedoch im größtmöglichen Umfang aufrechterhalten werden, so dass 

den geflüchteten Frauen auch während der Pandemie Anlaufstellen zur Verfügung standen.  

 

LSBTI-Geflüchtete 

LSBTI-Geflüchtete haben nicht nur in ihrem Herkunftsland Repressalien, Diskriminierungen 

und Gewalt erlebt, sondern insbesondere auch während der Flucht, wodurch sie häufig 

nochmals zusätzlich traumatisiert werden. Auch nach der Flucht stehen LSBTI-Geflüchtete vor 

großen Herausforderungen. Deshalb hat das Land Berlin bereits 2015 als erstes Bundesland 

die besondere Schutzbedürftigkeit von LSBTI-Geflüchteten anerkannt. Es ist ein erklärtes Ziel 

des Senats, LSBTI-Geflüchtete zu unterstützen, zu schützen und ihre Situation zu verbessern. In 

diesem Zusammenhang wurden die Maßnahmen des "Berliner Modells zur Unterstützung von 

LSBTI-Geflüchteten" im Jahr 2020 erfolgreich fortgeführt und weiterentwickelt. Die „Fachstelle 

für erwachsene LSBTI Geflüchtete“ ist bei der Schwulenberatung Berlin gGmbH angesiedelt 

und erhält eine Zuwendung von der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 

Antidiskriminierung – Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung (LADS). 

Dabei erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit dem „Berliner Netzwerk für besonders 

schutzbedürftige Flüchtlinge“ (BNS). Der Träger Schwulenberatung gGmbH betreibt 

außerdem seit Ende 2020 das „Psychosoziale Versorgungszentrum für erwachsene LSBTI-

Geflüchtete“. Mit der Einrichtung dieses psychosozialen Versorgungszentrums können LSBTI-

Geflüchtete, ergänzend zur Struktur der Regelversorgung, therapeutisch und psychosozial 

bedarfsorientiert unterstützt werden. Weiterhin wurden die Möglichkeiten der Stärkung der 

merkmalsübergreifenden und LSBTI spezifischen Antidiskriminierungsberatungsstellen durch 

die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung geprüft und die 

entsprechenden Projekte wurden im Rahmen ihrer Angebote in 2020 verstärkt. 

Am 23. Juli 2019 beschloss der Senat die Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und 

Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ (IGSV). Im Einzelnen sind insbesondere 

folgende Maßnahmen der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidis-

kriminierung/LADS hervorzuheben, welche die Grundlage des „Berliner Modells zur 

Unterstützung von LSBTI-Geflüchteten“ bilden:  

 niedrigschwellige Erstberatung, 

 spezifische bedarfsgerechte Fachberatung wie Verfahrens- und Asylberatung sowie 

Antigewalt- und Antidiskriminierungsberatung, 

 Fachstelle für erwachsene LSBTI Geflüchtete, 

 Psychologische Beratung und gesundheitliche sowie therapeutische Versorgung, 

 Empowerment und Aufbau von Selbsthilfegruppen,  

 Koordination des ehrenamtlichen Engagements im Handlungsfeld geflüchtete LSBTI, 

 Sichere Unterbringung in einer LSBTI-Unterkunft, 

 Durchführung von Fortbildungen für verschiedene Berufsgruppen im Kontext Flucht 

und Asyl zur besonderen Situation von LSBTI-Geflüchteten, insbesondere für 

Leitungen und Mitarbeitenden von Unterkünften, öffentliche Verwaltung, 

Sprachmittler/innen, Beratungsstellen und andere, 

 LSBTI-Ansprechperson wie z.B. beim Sozialdienst des Landesamtes für 

Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). 

Bis zum Ende des Jahres 2020 konnte die überwiegende Mehrzahl der IGSV-Maßnahmen im 

Handlungsfeld „LSBTI-Geflüchtete schützen“ umgesetzt werden oder befinden sich in der 

Umsetzung bzw. Prüfung, weitere sind für 2021 und 2022 in der Planungsphase. Jedoch 

geben die noch zu umzusetzenden Maßnahmen weitere Handlungsbedarfe vor: Die 
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besondere Schutzbedürftigkeit von LSBTI-Geflüchteten müsste z.B. bundesweit anerkannt 

werden. Auch im rechtlichen Bereich besteht ein Handlungsbedarf, wie bei der Auslegung des 

Familienbegriffs in Zusammenhang mit dem Familiennachzug bei LSBTI-Geflüchteten.  

Aufgrund der Pandemie haben sich im Jahr 2020 in den Zuwendungsprojekten mit LSBTI und 

Fluchtbezug die Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer verändert. So lag bei den Beratungs-

stellen der Schwerpunkt mehr darauf, Beratungen, Empowerment und Austauschräume 

anzubieten, als z.B. Infoveranstaltungen durchzuführen. Die psychische Stabilisierung der 

Nutzerinnen und Nutzer stand im Vordergrund. 

Da die Corona-Pandemie eine globale Auswirkung hat und die LSBTI-Politik sich in vielen 

Ländern der Welt nicht positiv entwickelt, ist davon auszugehen, dass nach der Pandemie 

wieder mehr LSBTI-Geflüchtete den Weg nach Deutschland finden werden. Dies wird zu 

neuen Herausforderungen bei der Unterbringung von LSBTI-Geflüchteten führen und ggf. 

auch in neuen Handlungsbedarfen für das Handlungsfeld „Ankommen und Bleiben“ 

resultieren.  

Zum September 2020 wurde bei der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 

Antidiskriminierung/LADS außerdem eine befristete Beschäftigungsposition geschaffen, die 

für die fachliche Begleitung der im Handlungsfeld „LSBTI-Geflüchtete“ geförderten Projekte 

sowie die Weiterentwicklung und Umsetzung der Maßnahmen des „Berliner Modells zur 

Unterstützung von LSBTI-Geflüchteten“ in Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept zur 

Integration und Partizipation Geflüchteter zuständig ist.  

 

Geflüchtete mit Behinderungen 
Die Bedarfe Geflüchteter mit Behinderungen zu berücksichtigen, ist eine 

Querschnittsaufgabe, d.h., ihre Belange sollten sowohl von den für Geflüchtete als auch von 

den für Menschen mit Behinderung zuständigen Berliner Verwaltungen berücksichtigt werden.  

Die Identifizierung, Beratung und Betreuung von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten 

findet an allen Standorten des LAF durch den Sozialdienst statt. Grundsätzlich versucht der 

Sozialdienst, einen Termin bei der Fachstelle für Flüchtlinge mit Behinderung zu vereinbaren. 

Das Berliner Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen e. V. ist die BNS-

Fachstelle für Geflüchtete mit Behinderungen, chronischen Erkrankung und ältere Flüchtlinge. 

Geflüchtete Menschen werden durch die Fachstelle ermittelt, festgestellt und beim Zugang zur 

Versorgung unterstützt. 

Im Berichtszeitraum wurde der Zugang zu den Teilhabeangeboten für Geflüchtete mit 

Behinderungen weiterentwickelt. Geflüchtete mit Zugang zu den Deutschförderangeboten des 

Bundes können an speziellen Integrationskursen teilnehmen. Diese gibt es bislang für 

Menschen mit Sehbeeinträchtigungen und Blinde sowie für Hörgeschädigte und Taube. Allen 

Geflüchteten, die keinen Zugang zu den vom Bund geförderten Integrationskursen oder 

berufsbezogenen Deutschkursangeboten haben, werden von den Berliner Volkshochschulen 

Deutschkurse angeboten. Im Oktober 2019 bis Dezember 2019 wurde ein Pilot-Deutschkurs 

mit 150 Unterrichtseinheiten für geflüchtete Menschen mit Sehbehinderung in Kooperation mit 

dem Sehzentrum Berlin entwickelt. Dieses Pilot-Projekt wurde im Jahr 2020 verfestigt. 

Die Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration fördert weitere Angebote 

zur Partizipation von Geflüchteten. Mit dem Projekt Ankommen im Gesundheits-, Hilfe- und 

Bildungssystem des Trägers InterAktiv e. V. soll die gesellschaftliche Teilhabe Geflüchteter mit 

Behinderungen oder chronischen Erkrankungen und ihrer Angehörige verbessert werden. Sie 

erhalten Beratung zu Unterstützungsmöglichkeiten sowie falls nötig Hilfe und Begleitung bei 

der Antragstellung bzw. Anmeldung im Sozial-, Gesundheits- und Bildungssystem. Zudem 

werden junge Geflüchtete mit kognitiven Beeinträchtigungen bei der Freizeitgestaltung 

unterstützt und die Selbstvertretung von Geflüchteten mit Behinderungen über Info-Cafés 

gefördert. 

Das Projekt „Stark im Leben“ des Trägers Mina – Leben in Vielfalt e. V. (ebenfalls gefördert 

durch die Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration) unterstützt 
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geflüchtete Familien mit Kindern mit Behinderung beim Zugang zu Angeboten der 

Behindertenhilfe (Sozialdienste, Schulen und Werkstätte). Dies erfolgt insbesondere durch 

aufsuchende und muttersprachliche Beratung (ggf. mit Dolmetscherinnen und Dolmetschern) 

in Gemeinschaftsunterkünften. Treffpunkte, perspektivisch auch muttersprachliche 

Selbsthilfegruppen für geflüchtete Familien und insbesondere Väter von Kindern mit 

Behinderung werden etabliert. Des Weiteren bietet Mina e. V. im Bezirk Tempelhof-

Schöneberg Beratung und Begleitung in Fragen der Behindertenhilfe und des 

Schwerbehindertenrechts und Unterstützung bei der Antragstellung für geflüchtete Familien 

an. 

Das Fördersystem für Geflüchtete mit Behinderungen ist sehr komplex. Im Rahmen des 

Handlungsschwerpunkts „Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen“ der 

Integrationsrichtlinie Bund (ESF-Bundesprogramm) – die Förderungsgrundlage für das bridge-

Netzwerk – wurde 2020 eine Schulung konzipiert, die sich sowohl an Einrichtungen aus dem 

Reha- und Inklusionsbereich richtete als auch an Beratungseinrichtungen für Geflüchtete. Die 

ca. 4-stündige Schulung vermittelt Wissen über aufenthaltsrechtliche Besonderheiten beim 

Zugang zu Behinderungs-spezifischen Sozialleistungen, die u. a. die Inklusion in Bildung und 

Arbeitsmarkt unterstützen sollen. Die Schulung wird von der bridge-Koordination bei der 

Beauftragten des Senats von Berlin für Integration und Migration 2020 – bisher nur online – 

eingesetzt. Darüber hinaus wurde auf Initiative des bridge-Netzwerks ein Arbeitskreis 

gegründet, der seit Frühjahr 2020 alle zwei Monate tagt und unter der Zielsetzung der 

Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten mit Behinderungen Reha-Träger, spezielle 

Unterstützungsstrukturen für Geflüchtete, bridge-Träger sowie Reha-Zuständige aus 

Regelinstitutionen zusammenbringt und den gegenseitigen Austausch sowie Wissensaufbau 

fördert. Bei den Treffen des Arbeitskreises wird deutlich, dass sich für Geflüchtete mit 

Behinderung die Ausschlussmechanismen bei der Integration in den Arbeitsmarkt gegenseitig 

verschränken. Eine verbesserte Teilhabe im Arbeitsmarkt kann insbesondere durch stärkere 

Vernetzung, zielgruppenspezifische Angebote sowie eine Sensibilisierung aller Angebote 

einschließlich der Regelangebote für diese Querschnittszielgruppe erreicht werden. 

Bei der Berücksichtigung der Bedarfe von Geflüchteten mit Behinderungen in der Verwaltung 

spielt auch der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung eine Rolle. In Zusammenarbeit 

mit der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung will der Landesbeirat die 

Behindertenpolitik des Landes Berlin in dem Sinne beeinflussen, dass die Lebensbedingungen 

für Menschen mit Behinderungen in der Stadt verbessert und ihre Gleichstellung gefördert 

werden. Hierzu gehören auch die Bedarfe der geflüchteten Menschen mit Behinderungen. In 

den Sitzungen des Beirats werden bestehende juristische, politische sowie gesellschaftliche 

Mängel thematisiert, diskutiert und Lösungsvorschläge erarbeitet. Die Lösungsvorschläge 

werden an die zuständigen Senatsverwaltungen, das Abgeordnetenhaus oder anderen 

Dienststellen bzw. Einrichtungen weitergeleitet. 

Herausforderungen bei der Teilhabe von Geflüchteten mit Behinderungen aufgrund der 

Pandemie 

Es ist davon auszugehen, dass negative Auswirkungen der Corona-Pandemie, die für 

Menschen mit Behinderung insgesamt aufgetreten sind, auch für Geflüchtete mit Behinderung 

gelten. Dazu zählen insbesondere der Zugang zur Gesundheitsversorgung und zum 

Bildungswesen (einschließlich Sprachkurse und Alphabetisierungsangebote) sowie als 

mittelfristige Folge auch der Zugang zum Arbeitsmarkt. Zudem ist der Umgang mit Ämtern 

und Behörden erschwert worden. Viele Menschen mit Behinderung zählen zur Risikogruppe 

hinsichtlich eines schweren Verlaufs von COVID-19. Daher mussten sie sich 2020 und im 

ersten und zweiten Quartal 2021, als noch kein Impfstoff ausreichend zur Verfügung stand, 

vielfach streng isolieren. Insbesondere in Gemeinschaftsunterkünften waren sie einem 

erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Die Ausstattung mit Schutzausrüstung verlief 

insbesondere zu Beginn der Pandemie langsam. Der Zugang zu vielen Angeboten der 

Gesundheitsversorgung (Arzttermine, Therapien, sonstige Maßnahmen) wurde durch die 

Reduktion von Präsenzangeboten und die erschwerte Mitnahme von Begleitpersonen 

verschlechtert. Im Bildungswesen sind viele Kinder und Jugendliche ohne Zugang oder 

Möglichkeit des digitalen Lernens benachteiligt gewesen, gerade als Schulen und sonstige 



UMSETZUNGSBERICHT GESAMTKONZEPT INTEGRATION UND PARTIZIPATION GEFLÜCHTETER 2020 

 

49 
 

Einrichtungen im Frühjahr 2020 flächendeckend geschlossen waren. Bei der Nutzung digitaler 

Angebote besteht oft das Problem, dass diese nicht hinreichend barrierefrei sind. Dadurch, 

dass Behörden und Ämter den Präsenzbetrieb zeitweise ganz aussetzten, wurde die 

Beantragung und Weiterbewilligung von Leistungen erschwert. Die digitale Ausstattung (mit 

Internetanschluss, W-LAN, technischen Endgeräten sowie Know-How) ist durch die Pandemie 

ein zentraler Faktor für Teilhabe geworden. 

In Ihrem 13. Tätigkeitsbericht gibt die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung einen 

Überblick über Probleme von Menschen mit Behinderung im Zuge der Corona-Pandemie, mit 

denen sie sich befasste (vgl. Abgeordnetenhaus Drs. 18/4025, Teil II, S. 19-20). Eine Vielzahl 

der genannten Aspekte betrafen auch Geflüchtete Menschen mit Behinderung. Dazu zählen: 

• Ausstattung mit Schutzausrüstung 

• Impfpriorisierung und Probleme bei der Umsetzung der Impfstrategie  

• Barrierefreiheit der Impfzentren 

• Beförderung und Erstattung der Beförderungskosten zu den Impfzentren 

• Teststrategie und Zugang zu den Testzentren 

• Zutrittsverbote bei einer vorliegenden Befreiung von der Maskenpflicht 

• Besuchsverbote und Kontaktbeschränkungen in besonderen Wohnformen, 

Krankenhäusern, Pflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen usw. 

• Probleme bei der ambulanten und stationären ärztlichen Versorgung, u.a. durch 

Nichtbehandlung wegen Befreiung von der Maskenpflicht oder Mitnahme einer 

Begleitperson 

• Schulische Teilhabe von Kindern und Jugendlichen aus Risikogruppen bzw. mit 

Angehörigen in Risikogruppen 

• Hygienekonzepte in Einrichtungen und damit verbundene Probleme 

• fehlende Digitalisierung in besonderen Wohnformen und damit 

zusammenhängende Barrieren 

• digitale Buchungssysteme für Tickets und dadurch bestehende Barrieren 

• Informationsmanagement insgesamt, insbesondere nicht barrierefreie 

Kommunikation 

• ablaufende Dokumente und Berechtigungen durch die Unmöglichkeit persönlichen 

Erscheinens bei Behörden oder verlängerte Bearbeitungsfristen. 

 

Antidiskriminierung 

Die Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) bei der 

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung betrachtet das Thema 

Flucht und Ankommen in Berlin aus Antidiskriminierungsperspektive und verfolgt dabei 

insbesondere einen intersektionalen und auch handlungsfeldbasierten Ansatz. 

Antidiskriminierungs-App AnDi 

Die im Jahr 2019 entwickelte Antidiskriminierungs-App AnDi, beschrieben im HF 9, wurde im 

Jahr 2020 weitergeführt. Die App ermöglicht Berlinerinnen und Berlinern, die diskriminiert 

wurden oder diskriminierende Vorfälle beobachtet haben, einen niedrigschwelligen und mobil 

verfügbaren Zugang zu Unterstützungsangeboten, insbesondere auch in Zeiten 

pandemiebedingter Kontaktbeschränkungen. Die Antidiskriminierungs-App vermittelt 

passende Beratungsstellen und ermöglicht es, Diskriminierungen direkt über die App an die 

Berliner Meldestellen zu versenden. Auf diese Weise sollen Betroffene von Diskriminierung 

unterstützt und gleichzeitig Diskriminierungen sichtbar gemacht werden. Die App wurde im 

Jahr 2020 in acht weitere Sprachen übersetzt, ist damit nunmehr in fünfzehn Sprachen 

verfügbar und ermöglicht den Zugang für Geflüchtete und neuzugewanderte Menschen in 

Berlin. 

Um die Antidiskriminierungs-App AnDi bekannter zu machen, hat die LADS im Jahr 2020 

verschiedene Werbematerialien (z.B. Postkarten, Aufkleber, Mund-Nasenschutz) gestaltet, 

produziert und verteilt und eine großflächige Plakataktion unter Nutzung von Werbeflächen im 
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Straßenbild und U-Bahn Seitenscheiben-Plakaten durchgeführt. Darüber hinaus wurde ein 

Erklär- und Kampagnenfilm zur App produziert, die Filmclips wurden in verschiedene 

Sprachen übersetzt. Auch wurde eine mehrsprachige Social-Media Kampagne zur App 

durchgeführt. 

Mehrsprachige niedrigschwellige Öffentlichkeitsarbeit 

Ein wichtiges Anliegen der LADS ist die Information einer breiten Öffentlichkeit zu 

verschiedenen Themenbereichen der Antidiskriminierungsarbeit. Vor diesem Hintergrund 

wurde die bereits vor einigen Jahren gestartete Kampagne „Diskriminierung hat viele 

Gesichter - Gleichbehandlung ist Ihr gutes Recht“ im Jahr 2020 überarbeitet und 

weitergeführt. Die Kampagne richtet sich unter dem Slogan „…zu unwillkommen für den 

Kindergeburtstag?“ und „… zu unwillkommen für eine freundliche Auskunft?“ auch an 

neuzugewanderte und geflohene Menschen. Ziel der Kampagne ist die Sensibilisierung und 

Information der Berliner Bürgerinnen und Bürger zum Thema Diskriminierung. Es soll 

erkennbar werden, dass viele verschiedene Gruppen von Diskriminierungstatbeständen 

betroffen sind. Neben der Aufklärung über Diskriminierung soll vor allem Mut gemacht 

werden, Ausgrenzung und strukturelle Ungleichheit nicht zu akzeptieren, sondern dagegen 

vorzugehen und sich zu wehren. Das gilt gerade auch für Geflüchtete bei Diskriminierungen 

im Alltag, bei der Arbeit, an Schulen oder bei der Suche nach einer Wohnung.  

Auch im Jahr 2020 war die LADS-Kampagne in ganz Berlin sichtbar, u.a. im Berliner Fenster, 

in Form von Flyern und Plakaten und mehrsprachigen Spots im „Warte-TV“. Die in der 

Kampagne gezeigten Personen sind keine Models, sondern tatsächlich von Diskriminierung 

betroffene Menschen, die sich selbst zu einem großen Teil gegen Ausgrenzung engagieren. 

Bei der Planung der Kampagne kamen Hinweise zu Formulierungen oder der Motivwahl aus 

den jeweiligen Communities, die in die Umsetzung eingeflossen sind. Die hier zum Ausdruck 

kommende gezielte Einbeziehung der Communities z.B. Geflüchteter ist gleichermaßen ein 

Markenzeichen der Kampagne. 

Darüber hinaus hat die LADS im Jahr 2020 nach der Verabschiedung des 

Landesantidiskriminierungsgesetzes (LADG) einen Flyer zur Information über das Gesetz 

erstellt und diesen in verschiedene Sprachen übersetzen lassen. Im Rahmen einer 

organisierten Versandaktion wurde dieser Flyer neben anderen Publikationen der LADS zum 

Landesantidiskriminierungsgesetz zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren 

insbesondere der Berliner Beratungslandschaft zur Verfügung gestellt. 

Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt 

Ein sehr zentrales Handlungsfeld der LADS war und ist zweifellos der Wohnungsmarkt. Neben 

den Merkmalen Herkunft und Religion führen Sprachbarrieren, fehlende Kenntnisse zur 

Wohnungssuche und die komplizierten bürokratischen Hürden dazu, dass gerade geflüchtete 

Menschen im besonderen Maße einem Diskriminierungsrisiko ausgesetzt sind. Hinzu kommen 

Diskriminierungen aufgrund des sozialen Status, der u.a. den Familienstatus und die 

Haushaltsgröße mit umfasst. Diskriminierung wird insbesondere bei dem Zugang zu 

Wohnraum erlebt, aber auch im weiteren Sinne bei der Frage der Mietkonditionen, der 

Wohnungsqualität, des Wohnumfelds, des nachbarschaftlichen Miteinanders, der 

Beteiligungsmöglichkeiten im Quartier und der Konzentration auf bestimmte Stadtteile.  Nicht 

außer Acht zu lassen sind zudem auch der Schutz vor unseriösen Wohnungsangeboten und 

die Unterstützung in den nicht wenigen Fällen, in denen Geflüchtete Opfer von 

Betrugsversuchen sind. 

Der Ressortbereich Antidiskriminierung hat die zweijährige Arbeit des Runden Tisches 

kontinuierlich und in Person von Frau Staatsekretärin Gottstein begleitet. Die Moderation des 

Runden Tisches oblag Dr. Christiane Droste von der Fachstelle Fairmieten-Fairwohnen. Die 

Fachstelle, bundesweit die erste ihrer Art, hat 2017 ihre Arbeit im Handlungsfeld 

Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt aufgenommen. Gefördert wird sie durch die 

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. 
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Ein zentrales Ergebnis des Runden Tisches, das zur Abschlussveranstaltung im September 

2020 vorgestellt werden konnte, ist die Einrichtung eines Pilotprojektes, welches für eine 

Vermietung an Geflüchtete wirbt, Fragen von Vermieterinnen und Vermietern beantwortet und 

– gemeinsam mit bezirklichen Projekten – bei der Vermittlung an Mieterinnen und Mieter 

unterstützt. Das Pilotprojekt liegt in Trägerschaft des DRK Berlin Südwest. Das wichtigste Ziel 

ist es, die Bereitschaft von Vermietenden durch Information und Beratung zu erhöhen, 

Wohnungen an Geflüchtete zu vermieten und bedingt vorhandene Hürden abzubauen. 

Darüber hinaus hat das Pilotprojekt die Vernetzung der bezirklichen Wohnungsmietberatung 

verstärkt, die Menschen mit Fluchtgeschichte, die noch in Unterkünften leben, im Prozess der 

Vermietung zu unterstützen und zu begleiten. Durch diese Aktivitäten sollen mehr Wohnungen 

an Geflüchtete vermittelt werden können.  

Dass am Runden Tisch neben den zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteurinnen und 

Akteure auch die Wohnungswirtschaft nicht nur mitgewirkt, sondern auch eigene, verbindliche 

Commitments im Zielzusammenhang formuliert haben, ist aus antidiskriminierungspolitischer 

Sicht ein außerordentlicher Erfolg des Runden Tisches „Alternativen zur öffentlichen 

Unterbringung Geflüchteter“ und ein stabiler Baustein des Gesamtkonzepts zur Integration 

und Partizipation Geflüchteter. 

  

Bürgerschaftliches Engagement 
Engagement in Zeiten der Covid-19 Pandemie 

Das Jahr 2020 war für die Gesellschaft als Ganzes, aber auch konkret für die vielen Vereine, 

Organisationen und Engagierten der Berliner Zivilgesellschaft eine enorme Herausforderung. 

Bereits eingespielte Abläufe und Strukturen mussten neu aufgestellt werden. Die Corona-

Pandemie und ihre Einschränkungen zwangen die Aktivitäten in den digitalen Raum zu 

verlagern, was ad hoc nicht allen Vereinen und Initiativen möglich war. In vielen Bereichen 

des freiwilligen Engagements war bislang wenig digitale Expertise vorhanden, weil Zeit und 

Ressourcen knapp sind.  

Beispiele für Initiativen, in denen Angebote auf die besonderen und erschwerenden Umstände 

der aktuellen Pandemie mitgedacht wurden sind:  Der „Theaterworkshop“ von Peace Train 

e.V. befasst sich mit den Auswirkungen der Isolation durch Corona und bot einen Raum für 

Auseinandersetzung und Verarbeitung. Das Projekt von Al-Dar e.V. hat gezielt Tagesausflüge 

mit geflüchteten Frauen beantragt, um von vornherein sicher zu stellen, dass eine Umsetzung 

gewährleistet werden kann. Selbst die Projekte, die sich auf die geänderten Umstände 

einstellen konnten mussten in der Qualität ihrer Arbeit einbüßen, da zu offline Terminen nur 

sehr wenige Personen teilnehmen konnten und sich über Onlineformate oft nicht derselbe 

persönliche und emotionale Effekt einstellt. 

Zu Beginn der Pandemie im April 2020 haben die Beauftragte für Integration und Migration 

und die Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement an einen Austausch mit 

zahlreichen Organisationen und Initiativen teilgenommen, um Themen, Sorgen und offene 

Fragen aus Perspektive der Migrantenorganisationen und Flüchtlingsinitiativen aufzunehmen, 

sodass diese Gruppen bei den Lösungsansätzen und -angeboten zur Bewältigung der neuen 

Herausforderungen unterstützt werden können. So wurden als Reaktion auf das Gespräch 

beispielsweise auf der Homepage des bürgeraktiv-Engagementportals alle Informationen, 

Links und Hinweise zum Thema digitales Arbeiten in Zeiten von Corona eingestellt. Ebenfalls 

wurde die Grundlage für die Plattform „Digital Vereint“ gelegt, die zivilgesellschaftliche 

Vereine und Organisationen bei der Entwicklung ihrer digitalen Arbeit unterstützt. 

Wie wichtig das bürgerschaftliche Engagement für unsere Stadt ist, wurde gerade zu Beginn 

der Corona Pandemie deutlich sichtbar. Der unermüdliche Einsatz der Freiwilligen in der 

Nachbarschaftshilfe, Telefonseelsorge, Impfzentren etc. hat enorm geholfen, die 

Auswirkungen der Krise zu lindern. Gleichzeitig wurden erneut Verschwörungstheorien sowie 

Hass und Hetze gegen Geflüchtete geschürt, sodass es umso wichtiger war, positive Beispiele 

sichtbar zu machen und zu würdigen. 
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Der #FARBENBEKENNEN-Award für das Engagement Geflüchteter für das Jahr 2020 musste 

wegen der Pandemie-Einschränkungen auf 2021 verschoben werden. Die Vorbereitungen 

fanden dennoch statt. Das Motto „Weltklasse“ wurde ausgewählt, mit dem Ziel Kinder und 

Jugendliche, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, heute in Berlin leben und sich hier durch ihr 

besonderes Engagement hervortun, zu würdigen.  

Besonders erfolgreich war 2020 die Kampagne „Newcomer gegen Corona“, die im April 

2020 startete. Gemeinsam mit der Senatskanzlei setzte GoVolunteer diese Kampagne mit 

zwei Zielen um: Das Engagement der Geflüchteten sichtbar zu machen und weitere 

Engagierte zu gewinnen. Im Mittelpunkt der Kampagne standen Videoporträts von 

engagierten Geflüchteten mit ihren Geschichten, die anderen Mut machen, sich auch zu 

beteiligen und mit anzupacken. Sichtbar wurde: Geflüchtete Menschen engagierten sich, um 

Mitmenschen bei der Bewältigung der Coronakrise unter die Arme zu greifen. Sie boten Hilfe 

bei Übersetzungen an, entlasteten medizinisches Personal, unterstützten ältere Menschen 

beim Einkaufen, engagierten sich bei der Betreuung von Obdachlosen oder waren als 

Rettungssanitäter im Einsatz. Mehr als 500 Geflüchtete („engagierte Newcomerinnen und 

Newcomer“) haben sich über das Projekt von GoVolunteer gemeldet, ihre Hilfe angeboten 

und wurden auf verschiedenen Einsätzen in der Coronahilfe vermittelt, bei denen sie sofort 

einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie und zur Versorgung ihrer besonders betroffenen 

Mitbürgerinnen und Mitbürger leisten konnten. Die Videoporträts der Kampagne wurden auf 

dem Engagementportal bürgeraktiv der Berliner Senatskanzlei sowie auf www.newcomer-

gegen-corona.de veröffentlicht. Es gab ein sehr großes mediales Echo, auch von der rbb-

Abendschau. 

Die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Projekten sowie die Umsetzung von Projekten wie 

bspw. „Workcamp zur Ehrenamtsförderung von Jugendlichen“, „Interkultureller 

Gemeinschaftsgarten Haarlemerstraße“ über „Mentoring Programm“ und „Schreibworkshop 

für geflüchtete junge Erwachsene“ bis hin zum „Empowerment der russischsprachigen LGBTI-

Community“ der Koordinierungsstelle Flüchtlingsmanageement konnten trotz Einschränkungen 

und Hygienebestimmungen erfolgreich umgesetzt werden.  

Bürgerschaftliches Engagement für und mit Geflüchteten 

Das Thema „Bürgerschaftliches Engagement für und mit Geflüchteten“ und die Fragen, wie 

Geflüchtete empowert und Zugänge geschaffen werden können, sind in allen vier 

Themenschwerpunkten der „Berliner Engagementstrategie 2020-2025“ mitgedacht: Zugang 

zum Engagement fördern und Barrieren abbauen; Infrastruktur für Engagement und 

Beteiligung stärken; Chancen der Digitalen Transformation nutzen; mehr Wertschätzung für 

freiwilliges Engagement.  

Alle zuständigen Verwaltungen, aber auch eine Vielzahl von Vereinen und Organisationen der 

Zivilgesellschaft waren aktiv an der Ausarbeitung der Engagementstrategie beteiligt. 

Besonders im Themenforum „Zugang zum Engagement“ (Juni 2020) wurden viele Impulse aus 

den Migranten-Communities eingebracht. Am 22.12.2020 nahm der Senat die 

Engagementstrategie zur Kenntnis und beschloss die Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts 

auf Grundlage der Handlungsempfehlungen. Alle Ressorts wurden beteiligt und Maßnahmen 

benannt, die für die Umsetzung geeignet sind. 

Um die Demokratie zu stärken und bis dato nicht ausreichend repräsentierte Gruppen 

Zugänge zur Beteiligung zu eröffnen, hat die Senatskanzlei im Jahr 2020 Initiativen gestartet 

und neue Formate erprobt (z.B. eine gemeinnützige Nachbarschaftsplattform in Treptow-

Köpenick). Ebenfalls wurde z.B. bei der Formulierung der Schwerpunkte für die Gestaltung der 

Aktivitäten in Berlin zur „Europäischen Freiwilligenhauptstadt 2021“ ein Themenfeld 

„Migration und Teilhabe“ geplant, welches auf das vielseitige Engagement in der Stadt 

aufmerksam macht und Ressourcen, Potenziale und Hindernisse identifiziert. 

Ebenfalls zur Stärkung und besseren Sichtbarkeit des Engagements geflüchteter Menschen 

sind am 10. Dezember 2020, the human rights day – ein Gedenktag zur Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte von 1948 - Geflüchtete als Expertinnen und Experten ihrer 

Selbst mit Vertretenden aus Senat und Bezirken, aus Hochschule und 



UMSETZUNGSBERICHT GESAMTKONZEPT INTEGRATION UND PARTIZIPATION GEFLÜCHTETER 2020 

 

53 
 

Migrantenorganisationen, mit Initiativen und engagierten Einzelpersonen auch unter den 

pandemischen Umständen ins Gespräch gekommen. Dabei wurden die Hindernisse in der 

Partizipation, im Engagement vor Ort in Gemeinschaftsunterkünften und im Sozialraum 

diskutiert.  
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